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3Zentrale Ergebnisse

Die Bundesregierung hat 2019 das staatlich-zivilge-
sellschaftliche humanitäre Aufnahmeprogramm „Neu-
start im Team“ (NesT) ins Leben gerufen. Mit dem 
NesT-Programm finden besonders schutzbedürftige 
Geflüchtete Aufnahme in Deutschland und werden 
hierbei von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und 
Akteuren – den sogenannten Mentoring-Gruppen 
– unterstützt. Mentorinnen und Mentoren ermögli-
chen die Aufnahme der Geflüchteten, indem sie sich 
finanziell und ideell am NesT-Programm beteiligen. 
So stellen sie den Geflüchteten einen angemessenen 
Wohnraum zur Verfügung und übernehmen für zwölf 
Monate die Nettokaltmiete. Zudem erklären sie sich 
bereit, die aufgenommenen Personen mindestens ein 
Jahr mit Rat und Tat zu unterstützen. Eine zivilgesell-
schaftliche Kontaktstelle (ZKS) bemüht sich um die 
Gewinnung der Mentoring-Gruppen und fördert das 
Engagement von Mentorinnen und Mentoren durch 
Beratung und Qualifizierung.

Zwischen 2019 und 2022 wurde das NesT-Programm 
pilotweise umgesetzt. In diesem Zeitraum wurden pro 
Jahr zwischen 17 und 83 Geflüchtete mit dem NesT-
Programm aufgenommen. Auf Vorschlag der pro-
grammverantwortlichen Steuerungsgruppe, beste-
hend aus dem Bundesministerium des Innern und 
für Heimat, der Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wurde das 
NesT-Programm zum 1. Januar 2023 verstetigt. Das 
Programm sieht für 2023 die Aufnahme von bis zu 200 
Geflüchteten vor.

Das Forschungszentrum des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) hat das NesT-Programm 
evaluiert. Hierfür wurden vom 1. Juli 2019 bis zum 31. 
Dezember 2021 empirische Daten erhoben und ausge-
wertet. Das empirische Material bilden administrative 
Programmdaten, Interviews mit allen am NesT-Pro-

gramm beteiligten Stellen sowie mit mehreren Mento-
ring-Gruppen und Geflüchteten. 

Die Ergebnisse zeigen eine hohe Bereitschaft der 
Mentoring-Gruppen, Geflüchteten einen guten Start 
in Deutschland zu ermöglichen. Die Mehrheit der am 
NesT-Programm teilnehmenden Mentorinnen und 
Mentoren haben bereits Erfahrung im Ehrenamt oder 
sind hauptamtlich in der Integrationsförderung tätig. 
In ihrer Unterstützung der Geflüchteten können sie 
auf ein breites Wissen und Kontakte vor Ort zugreifen. 
Für Geflüchtete ist die Teilnahme am NesT-Programm 
freiwillig. Die überwiegende Mehrheit stimmt der Teil-
nahme zu, wenn sie ihnen angeboten wird. Die Men-
toring-Gruppen sind in den ersten Monaten nach der 
Ankunft in Deutschland die wichtigsten und zum Teil 
einzigen Ansprechpersonen für Geflüchtete. Aus dieser 
engen Beziehung entsteht oft ein Verhältnis gegensei-
tigen Vertrauens, das von allen Programmteilnehmen-
den eine hohe Wertschätzung erfährt.

Bisher kam eine relativ kleine Anzahl der Geflüchteten 
mit dem NesT-Programm nach Deutschland. Um die 
Aufnahmezahlen von 200 Geflüchteten im Jahr zu er-
reichen, empfiehlt die Evaluation, die Attraktivität des 
Programms weiter zu steigern.

Die Rekrutierung potenzieller Mentorinnen und 
Mentoren sollte intensiviert werden

Für das NesT-Programm sollte gezielt und systema-
tisch Werbung gemacht werden. Dabei ist die Be-
teiligung von Mentorinnen und Mentoren als Bot-
schafterinnen und Botschafter des Programms 
empfehlenswert. Die Evaluation zeigt, dass die Mehr-
heit der entstandenen Gruppen eine institutionelle 
Unterstützung benötigt hat, um sich am NesT-Pro-
gramm beteiligen zu können. Im Evaluationszeitraum 
haben sich beispielsweise Kirchengemeinden als die 

Zentrale Ergebnisse



4 Zentrale Ergebnisse

wichtigste Stütze für die Mentoring-Gruppen erwie-
sen. Auch Kommunen stellen sich als wertvolle Part-
nerinnen der Mentoring-Gruppen heraus. Sie helfen 
bei der Akquise von erforderlichen finanziellen Mitteln 
oder bei der Bereitstellung einer Wohnung. Mit Zuar-
beit der ZKS sollten weitere Kommunen und Kirchen-
gemeinden, aber auch Unternehmen, Verbände und 
Vereine, Bildungseinrichtungen, Migrantenselbstor-
ganisationen, Wohnbaugesellschaften oder Stiftun-
gen als insti tutionelle Partnerinnen und Partner der 
 Mentoring-Gruppen gewonnen werden.

Die Hürden der Programmteilnahme sollten 
gesenkt werden

Angesichts des bundesweit angespannten Wohnungs-
marktes ist die Bereitstellung einer Wohnung eine 
große Herausforderung für die angehenden Mento-
ring-Gruppen. Wird eine Wohnung gefunden, geht 
die Wartezeit bis zur Ankunft der Geflüchteten häufig 
mit einem Wohnungsleerstand einher. Um den Hür-
den auf dem Wohnungsmarkt zu begegnen, sollte die 
ZKS frühzeitig und aktiv bei der Wohnungssuche Un-
terstützung leisten. Zudem könnte die Wohnungs-
anmietung auf den Zeitpunkt nach der Ankunft der 
Geflüchteten verlagert werden. So könnten Mento-
ring-Gruppen gemeinsam mit den Geflüchteten eine 
angemessene Wohnung suchen, die direkt bezogen 
werden kann.

Als weitere Hürde nehmen Mentorinnen und Men-
toren das Erfordernis wahr, Geldmittel für die Finan-
zierung einer Wohnung aufzubringen. Mentoring-
Gruppen können selten eigenständig die notwendige 
Finanzierung bereitstellen und sind auf Unterstüt-
zung Dritter angewiesen. Um einen größeren Kreis 
zivilgesellschaftlich engagierter Personen anzuspre-
chen, könnte die Finanzierungsanforderung weiter 
abgesenkt oder gar abgeschafft werden. Alternativ 
würde es sich lohnen, die Gründung eines bundeswei-
ten gemeinnützigen Fonds zu prüfen, um das NesT-
Programm für breite Gruppen der Zivilgesellschaft zu 
 öffnen.

Eine transparente Kommunikation mit den 
Mentoring-Gruppen sollte ausgebaut werden

Der Mehrwert des Programms liegt in der Zusam-
menarbeit mit der Zivilgesellschaft, die eine unmittel-
bare und zielgerichtete Unterstützung für Geflüchtete 
leistet. Eine schnelle und transparente Kommunika-
tion zwischen Mentoring-Gruppen, der ZKS und dem 
BAMF stiftet Vertrauen in das Programm und sollte 
durch die Digitalisierung unterstützt werden. Eine di-
gitale Kommunikationsplattform würde Programmab-
läufe weiter beschleunigen, da Dokumente schneller 
ausgetauscht, Verfahrensstände und dringende Infor-
mationen übermittelt und gegenseitige Fragen beant-
wortet werden könnten. Zudem würde sie ein direktes 
Feedback vonseiten der Mentoring-Gruppen ermög-
lichen und so die Akzeptanz des Programms in der 
 Zivilgesellschaft steigern.

Eine hohe Qualität der Unterstützung sollte das 
zentrale Programmziel bleiben

Das Herzstück des NesT-Programms ist die Beziehung, 
die Mentoring-Gruppen und Geflüchtete miteinander 
eingehen. Gelingt eine Mentoring-Beziehung, ist mit 
einer hohen Qualität der Unterstützung und zugleich 
mit einer hohen Zufriedenheit sowohl der Geflüchte-
ten als auch der Mentoring-Gruppen zu rechnen. Die 
Evaluation zeigt, dass Informiertheit und gegenseitige 
Erwartungssicherheit zentrale Voraussetzungen für 
eine gute Mentoring-Beziehung sind. Hierfür ist wich-
tig, dass sich Geflüchtete und Mentoring-Gruppen 
möglichst früh kennenlernen, gegenseitig Fragen stel-
len und über den Ablauf des Mentorings austauschen 
können. Um die Verständigung zu vereinfachen, sollte 
in dieser ersten Kennenlernphase der Einsatz von Dol-
metschenden bzw. interkulturellen Mediatorinnen und 
Mediatoren erwogen werden. Da die Beauftragung 
von Dolmetschenden einen zusätzlichen finanziellen 
Aufwand für die Mentorinnen und Mentoren bedeu-
ten würde, könnten sie bei der Pflicht zur Wohnungs-
finanzierung weiter entlastet werden.
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8 Einleitung

Die Bundesregierung hat 2019 das staatlich-zivilgesell-
schaftliche Aufnahmeprogramm „Neustart im Team“ 
(NesT) ins Leben gerufen, das die Aufnahme von be-
sonders schutzbedürftigen Geflüchteten mit unter-
stützendem Engagement nicht staatlicher Akteurin-
nen und Akteure vorsieht. Deutschland steht damit 
in einer Reihe von immer mehr Ländern, die solche 
 Private Sponsorship oder Community Sponsorship 
Programme (CSP) bereits länger durchführen, z. B. 
 Kanada seit 1979, oder in den letzten Jahren erproben, 
etwa Argentinien, Australien, Belgien, Irland, Neusee-
land, Spanien oder das Vereinigtes Königreich (Bond & 
Kwadrans, 2019; Tan, 2021).1 Die Länder suchen damit 
nach neuen oder ergänzenden Wegen, um zum Schutz 
von Geflüchteten beizutragen und gleichzeitig die 
 Integrationsergebnisse zu verbessern. Das NesT-Pro-
gramm wurde rund vier Jahre zwischen 2019 und 2022 
pilotiert und von den Programmverantwortlichen, der 
Bundesinnenministerin Faeser und der Integrations-
staatsministerin Alabali-Radovan, zum 1. Januar 2023 
als reguläres Aufnahmeprogramm verstetigt (BMI, 
2022).2 Dieses Programm – das erste seiner Art auf 
Bundesebene in Deutschland – ermöglicht es einer eh-
renamtlichen Gruppe von Mentorinnen und Mentoren 
(sog. Mentoring-Gruppe), Geflüchtete angeleitet zu 
unterstützen, sich in Deutschland niederzulassen.

Das Forschungszentrum Migration, Integration und 
Asyl des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF-FZ) hat das NesT-Pilotprogramm von Beginn 
an wissenschaftlich begleitet und eine formative Eva-

1 Schweden und Finnland haben die mögliche Einführung auch 
untersuchen lassen (Tan, 2021; Turtiainen & Sapir, 2021).

2 Siehe online: BMI. (2022). Pilotprogramm NesT wird reguläres 
Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge. https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/07/intb-nestpro-
gramm.html (abgerufen am 31.08.2022).

luation durchgeführt. Die formative Evaluation zielt 
darauf ab, aus der Analyse der Programmprozesse und 
der Interaktion der Akteurinnen und Akteure Erkennt-
nisse über die Funktionsweise des NesT-Programms zu 
gewinnen und daraus Handlungsempfehlungen für die 
Weiterentwicklung des Programms abzuleiten. Zudem 
besteht ein weiteres Ziel darin, die Skalierbarkeit 
des Programms, also die Anpassung der Größenord-
nung der Aufnahmekapazität, zu bewerten. Zu diesem 
Zweck wurden während der Umsetzung des Pilotpro-
jekts Prozessdaten ausgewertet und Interviews mit 
verschiedenen Akteurinnen und Akteuren durchge-
führt.3 Bereits im Laufe der Pilotphase wurden Emp-
fehlungen zur Weiterentwicklung von NesT ausgear-
beitet und den Programmverantwortlichen vorgelegt.

1.1 Forschungsfragen

Die Evaluation richtet den Fokus auf fünf zentrale As-
pekte im Rahmen des NesT-Programms, die für das 
Verständnis der Programmabläufe sowie die Bewer-
tung des Programms von großer Bedeutung sind und 
aus denen fünf zentrale forschungsleitende Frage-
stellungen hervorgehen. Sie lauten im Einzelnen:

Am Programm nehmen sowohl Geflüchtete als auch 
Mentorinnen und Mentoren teil. Zum besseren Ver-

3 Den Mentorinnen und Mentoren, Geflüchteten sowie Exper-
tinnen und Experten, die an der Studie teilgenommen haben, 
gebührt unser herzlicher Dank. Sie lieferten wertvolle Einblicke 
in die Funktionsweise des Programms, berichteten über ihre 
persönlichen Erfahrungen und teilten Sorgen mit. Ohne diese 
unterschiedlichen Sichtweisen auf das NesT-Programm wären 
die hier vorgelegten Analysen nicht möglich gewesen.

1 Einleitung

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/07/intb-nestprogramm.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/07/intb-nestprogramm.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/07/intb-nestprogramm.html
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ständnis der Zusammenarbeit im Rahmen des Pro-
gramms untersucht die Evaluation sowohl die sozio-
demografischen Profile beider Gruppen und ihre 
Motive zur Teilnahme als auch ihre Bewertungen des 
Programms und die Herausforderungen, vor denen sie 
stehen.

 ¾ Forschungsfrage 1: Wer sind die am Programm 
Teilnehmenden, was sind ihre Hauptmotive zur Teil-
nahme und wie nehmen sie das Programm wahr?

Der Bericht betrachtet speziell den Zugang der bei-
den Teilnehmendengruppen zum Programm. Für die 
Mentoring-Gruppen ist dies der Rekrutierungsprozess 
in Deutschland und für die Geflüchteten der Aufnah-
meprozess, der bereits in einem Drittland beginnt. Die 
Evaluation analysiert diese Prozesse und die damit 
verbundenen Herausforderungen. Dies schließt die 
Untersuchung der Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen operativen Akteurinnen und Akteuren und 
Institutionen ein.

 ¾ Forschungsfrage 2: Wie findet der Rekrutierungs- 
und Aufnahmeprozess statt und wie funktioniert die 
Zusammenarbeit zwischen den operativen Akteu-
rinnen und Akteuren in der Verwaltung in Bezug auf 
diese Prozesse? Welche Herausforderungen bestehen 
bei diesen Prozessen?

Das NesT-Programm stellt ein sogenanntes Commu-
nity-Sponsorship-Programm (CSP)4 dar, in dem ehren-
amtliche Mentorinnen und Mentoren eine wichtige 
Rolle spielen. Die Vorbereitung von Mentorinnen und 
Mentoren auf die Aufnahme und Unterstützung von 
Geflüchteten ist daher ein fester Bestandteil der Pro-
grammumsetzung. In der Evaluation wird daher der 
Frage nachgegangen, wie diese Ehrenamtlichen auf die 
Aufnahme von Geflüchteten vorbereitet werden und 
wie sie die Vorbereitung wahrnehmen.

 ¾ Forschungsfrage 3: Wie werden die Mentorinnen 
und Mentoren auf ihre unterstützenden Aufgaben 
vorbereitet?

Ein zentraler Aspekt des NesT-Programms besteht in 
der Unterstützung der Geflüchteten durch die Men-
toring-Gruppen nach der Ankunft in Deutschland. 
Entsprechend legt die Evaluation einen Fokus auf die 

4 Der UNHCR definiert CSP als Programme, „die es Einzelperso-
nen, Gruppen von Einzelpersonen oder Organisa tionen ermög-
lichen, sich zusammenzuschließen, um finanzielle, emotionale 
und praktische Unterstützung für die Aufnahme und Integration 
von Geflüchteten zu leisten, die in ihrem Land aufgenommen 
werden“ (UNHCR, 2022a).

Frage, auf welche Art und Weise die Mentoring-Grup-
pen Unterstützung leisten und leisten können. Dazu 
zählt auch die Frage, welche Perspektiven auf die 
  Unterstützung Geflüchtete sowie Mentorinnen und 
Mentoren jeweils haben.

 ¾ Forschungsfrage 4: Welche Art von Unterstützung 
erhalten die Geflüchteten von den Mentoring-Grup-
pen und wie wird diese wahrgenommen? Wie gestal-
tet sich die Interaktion zwischen Geflüchteten und 
Mentoring-Gruppen?

Schließlich werden der Programmprozess im Ganzen 
und die Perspektive der Programmverantwortlichen 
darauf untersucht. Ins Zentrum rücken dabei Betrach-
tungen, inwieweit das Programm skalierbar ist und 
welche Anpassungen nötig wären.

 ¾ Forschungsfrage 5: In welchem Maße ist das Pro-
gramm skalierbar und welche Anpassungen wären 
dafür sinnvoll?

1.2 Forschungsstand

Forschungsarbeiten zu privat-öffentlichen Kooperati-
onen zum Zweck humanitärer Aufnahme und Schutz-
gewährung für Flüchtlinge sind erst in den letzten Jah-
ren entstanden. Eine systematische Literaturübersicht 
von Phillimore et al. (2022) konstatiert eine wachsende 
Anzahl von wissenschaftlichen Analysen aufgrund der 
Entstehung neuer CSP in Europa und weltweit (wie 
z. B. in Australien, Argentinien, Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Irland, Italien, Portugal, Spanien oder im 
Vereinigten Königreich). Besonders häufig geht es in 
den Arbeiten um die Frage, wie die Auswahl von Ge-
flüchteten für die CSP erfolgt, sowie um Fragen nach 
der Gewinnung von Mentoring-Gruppen, ihrer Vor-
bereitung und Motivation zur Teilnahme an CSP-Pro-
grammen. Ferner beschäftigen sich die Analysen mit 
der Ankunft und Integration der Geflüchteten an den 
Aufnahmeorten (Phillimore et al., 2022, S. 49–56). 
Diese Themen werden auch in der vorliegenden Eva-
luation des NesT-Programms behandelt.

Zur oben umrissenen Forschungslandschaft gehören 
auch einige Evaluationen von CSP-Programmen. Aga-
tiello und Hueck (2022) bieten eine Zusammenfassung 
von ersten Ergebnissen laufender Evaluationen der 
Nichtregierungsorganisation Share Network in Bel-
gien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien,  Italien, 
Irland und Spanien. Andere veröffentlichte Evaluatio-
nen nationaler Programme sind die Studie von E. Prit-
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chard Consulting in Australien (2021), von Stuppia in 
Frankreich (2020), von Phillimore und Reyes-Soto in 
Großbritannien (2019), von Arnold und Quinn (2016) 
sowie Finn (2019) in Irland, von Hyndman et al. (2016) 
und Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
(IRCC, 2016) in Kanada oder von Instrategies Consul-
ting in Spanien (2021). Weitere Organisationen wie das 
Migration Policy Institute (MPI), die Global Refugee 
Sponsorship Initiative (GRSI) oder das European Re-
settlement Network (ERN) veröffentlichen Empfeh-
lungen, die den Verantwortlichen der verschiedenen 
Programme helfen sollen, diese effektiv zu gestalten. 
Zu diesen Veröffentlichungen gehören beispielsweise 
das GRSI-Guidebook (2022) zur Umsetzung der CSP-
Programme in Kanada sowie die international ver-
gleichenden Arbeiten des MPI (Fratzke, 2017; Fratzke 
& Beirens, 2018; Fratzke & Dorst, 2019; Fratzke et al., 
2019) oder des ERN (Bodeux et al., 2019). Die Ergeb-
nisse der aktuellen Evaluationsforschung zu CSP-Pro-
grammen stimmen vielfach mit den Befunden der hier 
vorliegenden Analysen zum NesT-Programm überein, 
wie unten gezeigt werden wird.

Neben den Evaluationen von CSP-Programmen bildet 
sich ein Korpus akademischer Literatur heraus, der die 
Entwicklung von CSP kritisch hinterfragt und gleich-
zeitig einen Rahmen für das Verständnis von CSP in 
einem breiteren Kontext bietet. So wird unter anderem 
der Mehrwert solcher Programme für die nationale 
Migrationspolitik und Flüchtlingspolitik kritisch dis-
kutiert (vgl. u. a. Bond, 2021; Bond & Kwadrans, 2019; 
Lenard, 2016; Pohlmann & Schwiertz, 2019; Ricci, 
2020; Welfens et al., 2019). Weitere Beiträge zeigen die 
Entwicklung der verschiedenen CSP aus einer histo-
rischen Perspektive (van Selm, 2020) auf, entwickeln 
Typologien, um die verschiedenen CSP-Programme zu 
unterscheiden (Duken & Rasche, 2021) oder analysie-
ren Programmeffekte etwa auf die Integration der Ge-
flüchteten („Integration Outcomes“; Stansbury, 2021).

Schließlich ist die Forschung zu CSP-Programmen als 
ein Teilthema der Resettlement-Forschung (vgl. u. a. 
Hashimoto, 2018; Kneebone & Macklin, 2020; Yarris et 
al., 2020) sowie der Fluchtforschung (vgl. u. a. Fiddian-
Qasmiyeh, 2014; Reed et al., 2016) zu betrachten. Sie 
bietet zudem Einblicke in das ehrenamtliche Engage-
ment für Geflüchtete und trägt deshalb zur wissen-
schaftlichen Debatte über die Rolle und die Herausfor-

derung der Zivilgesellschaft in der Flüchtlingspolitik 
bei (vgl. u. a. Feischmidt et al., 2018; Han-Broich, 2012; 
Karakayali, 2018; Labman & Cameron, 2020; Malkki, 
2015; Ritchie, 2018; Schührer, 2019; Sutter, 2019). For-
schungen zur Schutzbedürftigkeit bzw. zur Vulnera-
bilität von Geflüchteten und Diskussionen über den 
Begriff der „besonderen Schutzbedürftigkeit“ sind 
ebenfalls eng mit den Analysen von CSP-Program-
men verbunden (Brown et al., 2017; Krause & Schmidt, 
2018; Welfens, 2023).

1.3 Aufbau des Berichts

Der vorliegende Bericht besteht aus 13 Kapiteln. Drei 
Kapitel befassen sich mit der Basis der Evaluation, also 
dem Programmaufbau (Kapitel 2), der Methodik der 
Evaluation (Kapitel 3) und der Beschreibung der Da-
tenbasis (Kapitel 4). Die Datenbasis umfasst die Kern-
daten des Programms zum Stichtag 31.  Dezember 
2021 sowie das soziodemografische Profil der Men-
toring-Gruppen und der Geflüchteten. Die Analyse 
beginnt mit Kapitel 5, in dem die Motivationen der 
Mentoring-Gruppen und der Geflüchteten zur Teil-
nahme am Programm betrachtet werden. In den 
 darauffolgenden Kapiteln (Kapitel 6 bis 9) werden die 
Programm abläufe vor der Ankunft der Geflüchteten 
analysiert. Kapitel 6 widmet sich der Anwerbung, Re-
krutierung und Vorbereitung der Mentorinnen und 
Mentoren und Kapitel 7 der Wohnraumbeschaffung 
sowie Finanzierung des Wohnraums. Kapitel 8 kon-
zentriert sich auf das Antragsverfahren der Mentoring-
Gruppen und Kapitel 9 auf die Entscheidung, welche 
Mentoring-Gruppe welche Geflüchteten unterstüt-
zen wird (sog. Matching). In chronologischer Reihen-
folge befassen sich die Kapitel 10 bis 12 dann mit den 
Erfahrungen der Programmteilnehmenden nach der 
Ankunft der Geflüchteten. Kapitel 10 analysiert die 
Ankunft der Geflüchteten in Deutschland, während in 
Kapitel 11 das erste Jahr am Wohnort betrachtet wird. 
Das letzte Analysekapitel (Kapitel 12) befasst sich mit 
der Beziehung zwischen den Geflüchteten und den 
Mentoring-Gruppen. Das Schlusskapitel (Kapitel 13) 
formuliert abschließend Empfehlungen für die Weiter-
entwicklung des NesT-Programms.
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Das folgende Kapitel beschreibt die Funktionsweise 
des NesT-Programms, die Veränderungen zwischen 
der Pilotphase von 2019 bis 2022 zum regulären Pro-
gramm ab 2023, seine Ziele sowie die Rollenverteilung 
zwischen den verschiedenen beteiligten Akteurinnen 
und Akteuren.

2.1 Aufbau des Programms

Das NesT-Programm ist ein Teil des deutschen Resett-
lement-Programms (vgl. Infobox). Finden sich private 
Mentoring-Gruppen, die bereit sind, Geflüchtete nach 
der Ankunft in Deutschland zu unterstützen, können 
dadurch im staatlichen Resettlement-Programm zu-
sätzliche Aufnahmen vorgenommen werden.5 Die Ge-
flüchteten, die an dem NesT-Programm teilnehmen, 
werden aus den Vorschlägen des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) zur Auf-
nahme im Resettlement ausgesucht. Die Aufnahmen 
im Rahmen des NesT-Programms sind insofern zusätz-
lich, als sie die von der deutschen Regierung im Rah-
men des Resettlement-Programms zugesagte Quote 
ergänzen. Im NesT-Pilotprogramm standen im Zeit-
raum von 2019 bis 2022 insgesamt bis zu 500 Aufnah-
meplätze für besonders schutzbedürftige Geflüchtete 
zur Verfügung (BMI, IntB & BAMF, 2019). Die Pilot-
phase endete zum 1. Januar 2023 mit der Verstetigung 
des NesT-Programms. Das verstetigte Programm sieht 

5 Dies entspricht auch den meisten anderen CSP, die in den letz-
ten Jahren erprobt werden oder wurden. In Australien werden 
aber beispielsweise die Plätze aus der bestehenden Resettle-
mentquote genommen (vgl. Hirsch et al., 2019).
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für das Jahr 2023 bis zu 200 zusätzliche Resettlement-
Plätze vor (BMI, 2022).

Die Geflüchteten, die die Kriterien des UNHCR für Re-
settlement erfüllen und für die keine dauerhafte Per-
spektive im Erstzufluchtsstaat besteht, werden für 
das deutsche Resettlement-Programm vom Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in einem 
mehrstufigen Verfahren ausgewählt (vgl. Baraulina & 
Bitterwolf, 2018; Bitterwolf & Baraulina, 2016; Wel-

Infobox: Das Resettlement-Programm  
in Deutschland

Resettlement ist ein international anerkanntes 
flüchtlingspolitisches Instrument, das zur Lösung 
dauerhaft anhaltender Flüchtlingssituationen bei-
trägt. Aufnahmebereite Staaten bieten mit ihren 
Resettlement-Programmen Geflüchteten, die sich in 
einem Drittstaat befinden und dort nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention (GFK) unter das Mandat des 
UNHCR fallen, eine dauerhafte Lebensperspektive 
(vgl. Bitterwolf & Baraulina, 2016). Von den weltweit 
ca. 1,4 Mio. Geflüchteten, für die Resettlement in-
frage kommen würde, wurden im Jahr 2021 welt-
weit 57.500 hauptsächlich nach Kanada, in die USA 
und nach Schweden umgesiedelt (UNHCR, 2022b). 
Deutschland nahm im Rahmen des EU-Resettle-
ment-Programms in den Jahren 2020 und 2021 ins-
gesamt 6.594 Personen auf. Unter der Aufnahme-
anordnung für das Jahr 2022 wurden bisher weitere 
5.659 Personen aufgenommen (interne Daten 
BAMF, Stand 27.09.2022 bzw. 03.04.2023).

Quelle: Eigene Darstellung
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fens, 2023).6 Zentrale Auswahlkriterien sind laut der 
Aufnahmeanordnung des Bundesministeriums des 
Innern und für Heimat (BMI) der Grad der besonde-
ren Schutzbedürftigkeit, die Wahrung der Einheit der 
Familie, familiäre oder sonstige integrationsförderli-
che Bindungen nach Deutschland und die Integrati-
onsfähigkeit (BMI 2021: S. 3).7 Baraulina und Bitter-
wolf (2018) zeigen, dass die Mehrheit der Personen, 
die über das Resettlement-Programm in Deutschland 
aufgenommen werden, mehr als ein Kriterium der be-
sonderen Schutzbedürftigkeit erfüllt. Da die im NesT-
Programm Aufgenommenen im Rahmen des Resett-
lement einreisen, erhalten sie einen Aufenthaltstitel 
nach § 23 Abs. 4 AufenthG (BMI, IntB & BAMF, 2019) 
und müssen kein Asylverfahren durchlaufen.

Bevor die Geflüchteten im Rahmen des NesT-Pro-
gramms nach Deutschland einreisen können, muss es 
für sie in Deutschland eine Mentoring-Gruppen geben. 
Das bedeutet, es müssen engagierte Personen, die sich 
zu ehrenamtlichen Mentoring-Gruppen zusammen-
schließen, gewonnen werden. Zur Rekrutierung und 
Betreuung der Mentoring-Gruppen wurde 2019 die Zi-
vilgesellschaftliche Kontaktstelle (ZKS) in Trägerschaft 
des Deutschen Caritasverbandes (DCV), des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) und der Evangelischen Kirche 
von Westfalen (EKvW) eingerichtet.8 Sie ist Anlauf-
stelle für Interessierte und begleitet die bestehenden 
Gruppen während des Antragsverfahrens wie auch 
nach der Aufnahme der Geflüchteten im Verlauf des 

6 Auswahlkriterien sind die besonderen Schutzbedarfe der 
Geflüchteten. Entsprechend der UNHCR-Definition sollen 
folgende besonders schutzbedürftige Personen einen Schutz 
und langfristige Lebensperspektiven durch Resettlement er-
halten: Personen mit besonderen rechtlichen und physischen 
Schutzbedürfnissen, Opfer von Folter oder Gewalt, Personen 
mit besonderem medizinischen Behandlungsbedarf, Frauen und 
Mädchen mit besonderer Risikoexposition, Personen mit fami-
liären Bindungen im Resettlement-Aufnahmestaat, Kinder und 
Heranwachsende, die besonderen Risiken ausgesetzt sind, und 
Personen, die keinerlei Perspektive auf Integration im Erstzu-
fluchtsstaat haben (UNHCR, 2011, S. 37).

7 Siehe online: BMI. (2021). Anordnung des Bundesministeriums 
des Innern, für Bau und Heimat für das Resettlement-Verfahren 
2020/2021 gemäß § 23 Abs. 4 AufenthG zur Aufnahme besonders 
schutzbedürftiger Flüchtlinge unterschiedlicher Staatsangehörig-
keit oder staatenloser Flüchtlinge aus Ägypten, Jordanien, Kenia 
und Libanon sowie über den UNHCR Evakuierungsmechanismus 
aus Libyen. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/
DE/veroeffentlichungen/themen/migration/humanitaere-
aufnahmeprogramme/aufnahmeanordnung-rst-2021.pdf?__
blob=publicationFile&v=6 (abgerufen am 09.11.2022).

8 Die ZKS wurde seit ihrem Bestehen durch unterschiedliche Or-
ganisationen finanziell gefördert (Bertelsmann Stiftung, Stiftung 
Mercator, Porticus Stiftung, Evangelische Kirche von Westfalen 
und BAMF). Für die Jahre 2023 bis 2025 übernimmt das BAMF 
die Vollfinanzierung, bereits 2021 und 2022 wurde die ZKS zu 
großen Teilen aus dem BAMF-Haushalt finanziert.

gesamten Unterstützungszeitraums. Im Rahmen der 
Rekrutierung führt die ZKS z. B. eine vorbereitende 
verpflichtende Basisschulung durch und unterstützt 
die angehenden Mentorinnen und Mentoren bei der 
anschließenden Antragstellung.

Das BAMF prüft die Antragsunterlagen und führt eine 
Sicherheitsüberprüfung der Antragstellenden durch. 
Anschließend entscheidet das BAMF, ob die Grup-
pen auf die Vermittlungsliste für NesT aufgenommen 
werden. Danach erfolgt die Zuordnung der Geflüchte-
ten zu den Mentoring-Gruppen, das sogenannte Mat-
ching. Die Mentoring-Gruppe erhält vom BAMF einen 
anonymisierten Steckbrief der zugeordneten Geflüch-
teten und wird um die Unterzeichnung einer Unter-
stützungserklärung gebeten. Erklären sich auch die 
Geflüchteten mit dem Match einverstanden, erfolgt 
die Ausreise, die durch die Internationale Organisation 
für Migration (IOM) organisiert wird. In Deutschland 
verbringen die Geflüchteten zunächst zwei Wochen 
in einer Erstaufnahmeeinrichtung (EAE), dann bringen 
die Mentoring-Gruppen sie von dort an ihre Wohnorte. 
Abbildung 1 stellt die drei ersten Phasen des NesT-
Programms – Rekrutierung, Matching und Ankunft in 
der Kommune – dar.

Mit dem Antrag für eine Programmteilnahme ver-
pflichten sich die Mentoring-Gruppen, die Geflüch-
teten für einen im Programm festgelegten Zeitraum 
finanziell und ideell zu unterstützen (vgl. Abbildung 2, 
S. 13). Die finanzielle Unterstützung beinhaltet die Be-
reitstellung und Finanzierung von Wohnraum auf Basis 
der Nettokaltmiete nach SGB II. In der Pilotphase um-
fasste der Zeitraum für die Bereitstellung und Finan-
zierung einer Wohnung 24 Monate. Im verstetigten 
Programm wurde die Dauer der Wohnraumfinanzie-
rung aufgrund gewonnener Erfahrungen aus der Pi-
lotphase von 24 auf zwölf Monate reduziert (ab dem 
1. Juli 2022) und somit zeitlich an die ideelle Unter-
stützung angepasst. Die ideelle Unterstützung ist für 
zwölf Monate vorgesehen und umfasst die Unterstüt-
zung im Alltag, die die Mentoring-Gruppen den Ge-
flüchteten anbieten, um ihre Integration in Deutsch-
land zu fördern. Sie beinhaltet zunächst sogenannte 
Basis-Unterstützungspflichten wie die Begleitung zu 
Ämtern und zu Ärztinnen und Ärzten sowie die Unter-
stützung bei der Ergänzung der Erstausstattung der 
Wohnung, beim Zugang zu Sprachkursen und Bera-
tungsangeboten, zum Arbeitsmarkt und zur örtlichen 
Gemeinschaft und nicht zuletzt allgemeine Hilfen im 
Alltag (BMI, IntB & BAMF, 2019, S. 20). Darüber hinaus 
können bedarfsabhängig weitere spezifische Unter-
stützungsleistungen notwendig sein. Unter diese  fallen 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/humanitaere-aufnahmeprogramme/aufnahmeanordnung-rst-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/humanitaere-aufnahmeprogramme/aufnahmeanordnung-rst-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/humanitaere-aufnahmeprogramme/aufnahmeanordnung-rst-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/humanitaere-aufnahmeprogramme/aufnahmeanordnung-rst-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Abbildung 1: Ablaufschritte im NesT-Programm bis zur Ankunft der Geflüchteten
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Quelle: ZKS (2022a), eigene Anpassung

Abbildung 2: Ablauf des NesT-Pilotprogramms und des verstetigten Programms in der Gesamtübersicht
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beispielsweise die Suche nach behindertengerech-
ten Einrichtungen, Spezialkliniken sowie Zugang zum 
Kindergarten oder zur Schule (zur vollständigen Auf-
listung der Unterstützungspflichten vgl. (BMI, IntB & 
BAMF, 2019, S. 20–22).

2.2 Ziele und Rollenverteilung

Mit der Einbindung von Mentoring-Gruppen in die 
Unterstützung von Geflüchteten verknüpfen die Pro-
grammverantwortlichen – das BMI, die Beauftragte 
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration (IntB) und das BAMF - mehrere Zielerwar-
tungen (vgl. Abbildung 3). Wesentliche Programmziele 
sind:

 ■ Durch das Engagement der Mentoring-Gruppen 
soll den aufgenommenen Geflüchteten ein soforti-
ger Kontakt mit der Aufnahmegesellschaft ermög-
licht werden.

 ■ Die Unterstützung durch die zivilgesellschaftlichen 
Gruppen soll eine bessere Integration und Teil-
habe der besonders schutzbedürftigen Geflüchte-
ten  fördern.

 ■ Im persönlichen Kontakt sollen zudem Ängste 
 abgebaut und die Akzeptanz der Aufnahmegesell-
schaft erhöht werden.

 ■ Das zivilgesellschaftliche Engagement soll gestärkt 
und qualifiziert werden.

Die am Programm Teilnehmenden sowie ihre jeweili-
gen Rollen bzw. Verantwortlichkeiten sind in Tabelle 1 
zusammengefasst. Die Ausgestaltung und politische 
Gesamtverantwortung des Programms obliegt dem 
BMI, der IntB und dem BAMF. Zusammen bilden sie 
die sog. Steuerungsgruppe. Das BAMF ist außerdem 
für die Aufnahme der besonders schutzbedürftigen 
Geflüchteten bis zur Einreise nach Deutschland, für die 
Prüfung des Antrags auf Mentoring und die Aufnahme 
der Mentoring-Gruppen in die Vermittlungsliste sowie 
für das Matching zuständig. In den Verantwortungs-
bereich der ZKS fallen die Rekrutierung und Beglei-
tung der Mentoring-Gruppen während des gesamten 
Unterstützungszeitraums. Neben der vorbereitenden 
Basis-Schulung zum NesT-Programm bietet die ZKS 
beispielsweise Aufbauschulungen zu spezifischen The-
men an. Die Erprobung des Pilotprogramms wurde 
fachlich durch eine Projektgruppe begleitet, in der – 
neben den oben genannten – weitere relevante inter-
nationale und zivilgesellschaftliche Akteurinnen und 
Akteure mitwirken (vgl. Tabelle 1).

Abbildung 3:  Ziele des NesT-Programms

Quelle: ZKS (2022a)
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Tabelle 1: Liste der am Programm Beteiligten

Beteiligte Verantwortlichkeiten bzw. Rolle im Programm

Besonders schutzbedürftige
Geflüchtete

 ■ Empfangende der Unterstützung und Fokus des Programms

Mentoring-Gruppen  ■ Finanzielle und ideelle Unterstützung bzw. Erfüllung der Basispflichten

Steuerungsgruppe
BMI, IntB, BAMF Referat 92A

 ■ Politische Verantwortlichkeit

 ■ Konzeption des Programms

Zivilgesellschaftliche Kontaktstelle – ZKS
DCV, DRK und EKvW

 ■ Bereitstellung von Informationen zum Programm

 ■ Gewinnung und Rekrutierung von Mentoring-Gruppen

 ■ Durchführung der Basisschulung für interessierte Gruppen

 ■ Aufbauschulungen

 ■ Beratung und Begleitung der Gruppen während des Antragsverfahrens und Prüfung der 
Vollständigkeit der Anträge sowie Weiterleitung an das BAMF

 ■ Begleitung der Mentoring-Gruppen während des Unterstützungszeitraums

BAMF  ■ Antragsprüfung und Aufnahme in die Vermittlungsliste

 ■ Überprüfung der vom UNHCR vorgeschlagenen Geflüchteten

 ■ Aufnahmeverfahren der Geflüchteten

 ■ Matching der Geflüchteten mit Mentoring-Gruppen

 ■ Begleitforschung und Evaluation

UNHCR  ■ Überprüfung des Flüchtlingsstatus in Erstzufluchtsstaaten

 ■ Vorschlag der Resettlement-Geflüchteten für Deutschland an das BAMF

 ■ Unter Umständen der COVID-19-Pandemie ein virtuelles Kennenlernen von Mentoring-
Gruppen und Geflüchteten vor der Einreise

IOM  ■ Durchführung der Schulungen für Resettlement- und NesT-Geflüchtete im Erstzufluchts-
staat (Pre-Departure Orientation, PDO)

 ■ Organisation der Ausreise nach Deutschland

Erstaufnahmeeinrichtungen
Friedland und Doberlug-Kirchhain

 ■ 14-tägiger Aufenthalt nach der Ankunft in Deutschland (gemeinsam mit Resettlement- 
Geflüchteten)

 ■ Fünftägige Schulung „Wegweiser für Deutschland“

 ■ Hilfestellung beim Ausfüllen eines Kurzantrags auf Sozialleistungen

 ■ Virtuelles Kennenlernen von Mentoring-Gruppen und Geflüchteten (wenn möglich)

Projektgruppe
U. a. der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, 
Diakonie Deutschland, der Paritätische  
Gesamtverband, die evangelische sowie  
katholische Kirche, die Stiftung Mercator, 
die Bertelsmann Stiftung sowie Porticus

 ■ Fachliche Begleitung des Pilotprogramms

 ■ Multiplikator für die Information über NesT und die Gewinnung von Mentoring-Gruppen

Quelle: ZKS (2022b), BMI, IntB, BAMF (2019), eigene Darstellung



16 Methodik der Evaluation

Zur Begleitung des NesT-Pilotprogramms hat das 
BAMF-FZ eine Prozessevaluation durchgeführt. Eine 
Prozessevaluation erhebt nicht den Anspruch, den Er-
folg des Programms zu beurteilen (Döring, 2019; Dö-
ring & Bortz, 2016; Flick, 2006, 2009; Freeman et al., 
1999). Vielmehr handelt es sich um eine „Analyse der 
Prozesse im Rahmen der tatsächlichen Umsetzung der 
Maßnahme“ (Döring & Bortz, 2016, S. 1009). Diese Me-
thode eignet sich gut für die Evaluierung von Pilotpro-
grammen, weil sie darauf abzielt, konkrete Empfehlun-
gen zur Weiterentwicklung der Programme zu geben. 
Daher wurde sie in den letzten Jahren auch bei der 
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Evaluierung anderer CSP in Europa angewandt (Aga-
tiello & Hueck, 2022; Beirens & Ahad, 2020; Phillimore 
et al., 2020; Phillimore & Reyes, 2019).

Die hier vorgenommenen Analysen basieren auf der 
Auswertung selbst erhobener qualitativer Interviews 
sowie administrativer Programmdaten (vgl. Abbil-
dung 4). Die Durchführung der meisten Interviews 
sowie die Erhebung der administrativen Daten erfolg-
ten im Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 31. Dezem-
ber 2021. Einige Interviews mit Geflüchteten mussten 
Anfang 2022 nachgeholt werden, da sie im Betrach-
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tungszeitraum aufgrund der COVID-19-Pandemie 
nicht möglich waren. Die Datenerhebung bezieht sich 
ausschließlich auf diese Pilotphase des Programms.

3.1 Qualitative 
leitfadengestützte 
Gruppen-Interviews

Das Forschungsteam führte insgesamt 45 leitfadenge-
stützte Gruppen-Interviews durch, um einen Einblick 
in die Perspektiven der Mentoring-Gruppen sowie die 
der Geflüchteten zu erhalten. Im Evaluierungszeitraum 
kamen insgesamt 118 Geflüchtete in 27 Haushalten 
mit dem NesT-Programm nach Deutschland (vgl. Kapi-
tel 4). Die Evaluierung basiert auf Gruppen-Interviews 
mit 16 Haushalten von Geflüchteten. Die Interviews 
wurden mit der Unterstützung von  Dolmetschenden 
durchgeführt. Im gleichen Zeitraum sind im  Rahmen 
des NesT-Programms 79 interessierte oder aktive 
Mentoring-Gruppen entstanden. Mit 22 von ihnen 
wurden Gruppen-Interviews geführt. Davon wurden 
sieben Gruppen zu verschiedenen Phasen des Pro-
gramms mehrfach interviewt.

Die Dauer der Interviews betrug zwischen ein und vier 
Stunden. Die meisten Interviews erfolgten mit zwei bis 
drei Personen. Die maximale Anzahl an  Teilnehmenden 
in einem Gruppengespräch war acht Personen. Die In-
terviews fanden zu verschiedenen Zeitpunkten im Pro-
gramm statt und hatten ihren Fokus auf bestimmte 
Phasen im Programmablauf (vgl. Tabelle 2). Dies er-
möglichte es, sich mit den Befragten auf eine relevante 
Phase des Programms zu konzentrieren. Demenspre-
chend wurden mehrere Interviewleitfäden entwickelt, 
die jeweils die Erfahrungen in unterschiedlichen Pro-
grammphasen erfassten. Die Interviews mit den Ge-

flüchteten wurden systematisch mithilfe eines Dol-
metschers oder einer Dolmetscherin durchgeführt.

Für die Analyse wurden alle Interviews entweder elek-
tronisch aufgezeichnet und transkribiert oder proto-
kolliert. Die Auswertung erfolgte mit dem Programm 
MAXQDA nach zwei Strategien. Die erste Strategie war 
eine deduktive „vorgefertigte Kodierung“ auf Basis der 
Forschungsliteratur, um wiederkehrende Themen in 
der Evaluation des Programms, z. B. die Wohnungs-
bereitstellung, zu analysieren (van Campenhoudt & 
Quivy, 2011, S. 201). Die zweite Strategie entspricht 
einer induktiven „offenen Kodierung“ und wurde ein-
gesetzt, um ergänzende Themen herauszuarbeiten, die 
nicht Teil des strukturierten Interview-Leitfadens ge-
wesen waren, von den befragten Akteurinnen und Ak-
teuren aber selbst als wichtige Informationen benannt 
wurden (Corbin & Strauss, 2008, S. 164). Das Ziel der 
Kodierung ist es, über das Anekdotische hinauszuge-
hen und wiederkehrende Themen- bzw. Problemfelder 
innerhalb des umfangreichen Interviewmaterials zu 
identifizieren.

Zusätzlich zu den Interviews nahm das For-
schungsteam an acht Schulungen und Treffen teil, die 
von der ZKS organisiert wurden, um die Mentoring-
Gruppen entweder vorzubereiten oder ihnen zusätzli-
che Unterstützung anzubieten.

3.2 Expertinnen- und 
Experteninterviews und 
Hintergrundgespräche

Ergänzend zu den Interviews mit Mentoring-Grup-
pen und Geflüchteten wurden acht leitfadengestützte 
 Expertinnen- und Experteninterviews sowie zwei 

Tabelle 2: Interviews mit Mentoring-Gruppen und Geflüchteten

Zeitpunkt der Interviews Mentoring-
Gruppen

Haushalte von
Geflüchteten

Während der Vorbereitung auf die Antragstellung oder kurz nach der Antragstellung  
vor der Ankunft der Geflüchteten 10 0

Während des 1. Unterstützungsjahres 13 9

Während des 2. Unterstützungsjahres 2 1

Nach der Beendigung der Unterstützungsphase 4 6

Gesamt 29 16

Quelle: Eigene Auswertung und Darstellung
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3.4 Fazit

Die Kombination der unterschiedlichen Datenquellen 
bietet eine breite Datenbasis, die es ermöglicht, das 
NesT-Pilotprogramm aus unterschiedlichen Perspek-
tiven zu beleuchten. Aus den Interviews lassen sich 
Elemente identifizieren, die angemessen funktionie-
ren, ebenso wie solche, die für die beteiligten Perso-
nen eine andauernde Herausforderung darstellen. Die 
Expertinnen- und Experteninterviews und die adminis-
trativen Daten geben Auskunft über die Programmab-
läufe und Herausforderungen bei der Umsetzung. Die 
Analyse empirischer Daten wird mit der aktuellen wis-
senschaftlichen Literatur und den Evaluationen ähn-
licher Programme in Beziehung gesetzt und kontex-
tualisiert. Tabelle 3 fasst alle Daten zusammen, die in 
der Analyse Verwendung gefunden haben. Die zweite 
Spalte zeigt, wie die Daten im gesamten Bericht zitiert 
werden.

 Hintergrundgespräche mit politischen Entscheidungs-
tragenden geführt. Verantwortliche aus der ZKS sowie 
Mitarbeitende der im BAMF für das Programm zustän-
digen Stelle wurden mehrmals interviewt. Mithilfe von 
Expertinnen- und Experteninterviews sollen sowohl 
Informationen über die tägliche Arbeit der operativen 
und steuernden Akteure gesammelt werden als auch 
Erfolge und Herausforderungen des Programms aus 
Sicht derjenigen ermittelt werden, die es entwickeln 
oder administrativ begleiten.

Darüber hinaus nahm das Forschungsteam an regel-
mäßigen Besprechungen der Steuerungs- und Pro-
jektgruppen teil. Durch die Teilnahme an diesen 
Besprechungen konnte die Zusammenarbeit der Pro-
grammverantwortlichen beobachtet werden. Dies war 
hilfreich, um die in der Umsetzungspraxis entstande-
nen Herausforderungen zu identifizieren und die Lö-
sungen, die für die Herausforderungen gefunden wur-
den, zu dokumentieren. Auch die Expertinnen- und 
Experteninterviews wurden mit einer Kodierung ana-
lysiert, wobei die Interviews vor allem dazu dienten, 
Angaben zu den Programmabläufen zu ermitteln und/
oder die Rolle bestimmter Akteure im Programm zu 
verstehen (Meuser & Nagel, 1991).

3.3 Administrative Daten

Die Analyse stützt sich neben den selbst erhobenen 
Daten auf die administrative Programmdokumenta-
tion. Hierbei handelt es sich um Angaben aus den An-
trägen der Mentoring-Gruppen beim BAMF und um 
Daten über die Arbeit der ZKS im Rahmen des NesT-
Pilotprogramms. Anonymisierte Angaben aus allen 
beim BAMF bis zum 31.12.2021 eingegangenen An-
trägen von Mentoring-Gruppen wurden dafür ausge-
wertet. Ein Mentoring-Antrag enthält Informationen 
über die Mentorinnen und Mentoren selbst, Angaben 
zur Wohnung, die die Mentorinnen und Mentoren zur 
Verfügung stellen, Informationen über die Kommune, 
in dem die Geflüchteten leben werden, sowie Infor-
mationen darüber, welche ideelle Unterstützung die 
Mentoring-Gruppen anzubieten gedenken. Zudem hat 
die ZKS die Kontaktanfragen von interessierten Perso-
nen sowie die durchgeführten Basisschulungen doku-
mentiert. Diese sehr umfangreichen Dokumentationen 
wurden ebenfalls für die Analysen kodiert und ausge-
wertet.
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Tabelle 3: Übersicht der Daten

Art von Daten Datenquelle (n=) Inhalte

Aufzeichnungen 
und 
Protokolle

Interviews mit den Mentoring-Gruppen BAMF-FZ 29 Motivation und Zugang zu NesT, Antrags- und ggf. Matchingsverfahren, Wohnungssuche und weitere 
 Vorbereitungen, Erwartungen, ggf. Unterstützungsbedarfe und -leistungen

Interviews mit Geflüchteten 16 Zugang zu NesT, Ausreise und Ankunft, Unterstützung durch Mentoring-Gruppen und erste Zeit in 
Deutschland

Expertinnen- und Experteninterviews 8 Abläufe und Herausforderungen im NesT-Programm

Hintergrundgespräch mit der Steuerungsgruppe 2 Abläufe und Herausforderungen im NesT-Programm

Besuche von Informationsveranstaltungen, Basis- und 
Aufbauschulungen

7 Inhalt und Abläufe der Veranstaltungen, Diskussionsthemen

Teilnahme an den Sitzungen der Steuerungsgruppe 
und der Projektgruppe

ca. 15 Operative Entscheidungen und strategische Diskussion über die Entwicklung des Programms

Programm-
dokumentation

Dokumentation des Antragsverfahrens BAMF Referat 92A(1)* 39 Anzahl Mentoring-Gruppen, Status bzw. Wohnungskapazität, Vermittlungsliste, Personenzahl

Antragsdaten von 39 Mentoring-Gruppen BAMF Referat 92A(2) 39 Anträge, Antrag zur Aufnahme in die Vermittlungsliste, Anlage Wohnen, Anlage Unterstützungsplan, 
Stammdaten Mentorinnen und Mentoren, NesT Steckbrief Geflüchtete anonymisiert

Dokumentation der Mentoring-Gruppen und  
Begleitung durch die ZKS

ZKS(1) 79  ■ Formalien (Anzahl Mentorinnen und Mentoren [n=291], Name der Mentoring-Gruppe, Institution, Ort, 
Art der Gruppe, Größe der Mentoring-Gruppen, Wohnort Mentoring-Gruppe, Bundesland Mentoring-
Gruppe, Betreuung durch)

 ■ Interessensbekundung (Datum der Interessensbekundung)

 ■ Basisschulung (Datum der Teilnahme an der Basisschulung, Ort der Basisschulung, Basisschulung 
durchgeführt durch)

 ■ Antragstellung (Datum der Antragstellung; wenn nein, Grund)

 ■ Antragsverfahren (Datum der Antragseinreichung bei der ZKS, Datum Information der Länder, Datum 
Antragstellung beim BAMF, Datum des Abbruchs, Gründe des Abbruchs)

 ■ Kontaktaufnahme (n=1.288)

Veranstaltungsdokumentation: Austausch- & 
 Vernetzungstreffen

ZKS(2) 26 Datum, Ort, Veranstalter, Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (TN), Themen, Hauptanliegen, Bedarfe 
und Feedback der TN

Veranstaltungsdokumentation: Basisschulungen ZKS(3) 37 Datum, Ort, Zahl der Teilnehmenden, Kurzbeschreibung der Gruppen (z. B. woher, Erfahrungen Flücht-
lingsarbeit, Sprachkenntnisse), Themen planmäßig (Hauptanliegen, Themen & Bedarfe der TN, Sonstiges), 
Besonderheiten, Feedback der TN

Veranstaltungsdokumentation: Info-Veranstaltungen ZKS(4) 118 Ort, Datum, Veranstalter, TN-Zahl, Info-/Input-Veranstaltung

Dokumentation von telefonischen Anfragen ZKS(5) 169 Datum, Name, Verband, Anliegen, Rückmeldung, Sonstiges

* Die hochgestellten Zahlen werden in den Analysen zu Referenzzwecken verwendet, um zwischen den verschiedenen Datenquellen unterscheiden zu können.

Quelle: Eigene Auswertung und Darstellung
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Dieses Kapitel beschreibt den Stand des Pilotpro-
gramms zum 31. Dezember 2021 und seine Entwick-
lung während der ersten rund drei Jahre der Pilotie-
rung. Dabei geht das Kapitel auf die Anzahl der am 
Programm teilnehmenden Mentorinnen und Mentoren 
sowie der Geflüchteten ein und analysiert ihre zentra-
len soziodemografischen Merkmale. Hierbei sind ins-
besondere auch die Einschränkungen und Anpassun-
gen im Programm aufgrund der COVID-19- Pandemie 
relevant.

4.1 Mentoring-Gruppen und 
teilnehmende Geflüchtete

Anhand der administrativen Programmdokumentation 
und Daten der ZKS lassen sich alle bis zum Stichtag 
der Erhebung (31. Dezember 2021) am Programm in-
teressierten Personen erfassen (BAMF Referat 92A(1); 
ZKS(1)). ‚Interessierte Personen‘ sind hierbei Personen, 
die die ZKS im Evaluationszeitraum zu Informationen 
über die Aufgaben einer Mentorin oder eines Mentors 
angefragt haben. Von Programmbeginn im Mai 2019 
bis zum Stichtag haben sich insgesamt 291 Personen 
für NesT interessiert. Personen, die sich von dem Pro-
gramm angesprochen gefühlt haben und an einer Ba-
sisschulung der ZKS teilgenommen haben, gehören 
zur Gruppe der ‚geschulten Personen‘. Von allen inte-
ressierten Personen haben letztendlich 240 Personen 
an der Basisschulung der ZKS teilgenommen. Etwa 
80 % der geschulten Personen gründeten anschlie-
ßend Mentoring-Gruppen und stellten einen Antrag 
auf Programmteilnahme beim BAMF. Rund die Hälfte 
der interessierten Personen wurde im Beobachtungs-
zeitraum zu aktiven Mentorinnen und Mentoren und 
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nahm tatsächlich Geflüchtete auf (vgl. Abbildung 5). 
Sofern ‚geschulte Personen‘ keine Mentoring-Gruppe 
bildeten und keinen Antrag auf die Teilnahme am 
NesT-Programm beim BAMF stellten, lag dies häufig 
daran, dass sie die Voraussetzung der Wohnungsbe-
reitstellung nicht erfüllen konnten (vgl. Kapitel 7). Seit 
Beginn des Programms bis zum Stichtag der Erhebung 
haben 149 Mentorinnen und Mentoren aus 27 Mento-
ring-Gruppen 118 Geflüchtete aufgenommen, betreut 
und unterstützt.

Abbildung 5: Anzahl der Mentorinnen und Mentoren zum 
31.12.2021

Gerechnet auf formierte Gruppen haben bis Ende 2021 
von den 79 interessierten Mentoring-Gruppen insge-
samt 50 die Basisschulung der ZKS erhalten, 39 Grup-
pen9 einen Antrag beim BAMF gestellt und 27 Ge-

9 Eine Gruppe nimmt zum zweiten Mal am Programm teil. Daher 
gab es formal 39 Anträge bzw. Antragstellungen (vgl. Tabelle 3, 
S. 19), aber nur 38 Gruppen nehmen/nahmen teil.

Quelle: BAMF Referat 92A(1), ZKS(1), eigene Auswertung und 
 Darstellung, (n=291)

291 interessierte Personen

240 geschulte Personen

210 Antragstellende

149 aktive Mentorinnen und Mentoren 

Abbildung 5: Anzahl der Mentorinnen und Mentoren zum 31.12.2021
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flüchtete aufgenommen (vgl. Abbildung 6). Zwölf 
Mentoring-Gruppen haben sich bis 31. Dezember 2021 
zwar für die Teilnahme am NesT-Programm beworben, 
jedoch bis dahin noch keine Geflüchteten aufnehmen 
können.10

10 Nach Auskunft des für das Programm zuständigen BAMF-Re-
ferats 92A haben vier von diesen zwölf Gruppen zu Beginn des 
Jahres 2022 Geflüchtete aufgenommen, drei warteten auf ein 
Matching und fünf Gruppen hatten zu diesem Zeitpunkt keine 
Unterkunft gefunden und konnten somit eine zentrale Voraus-
setzung für die Programmteilnahme noch nicht erfüllen (vgl. 
Kapitel 7).

4.2 Profil der Geflüchteten

Über das NesT-Pilotprogramm konnten bis zum 
31. Dezember 2021 insgesamt 118 besonders schutz-
bedürftige Geflüchtete aus sieben Herkunftsländern 
in Deutschland aufgenommen werden. Die Geflüchte-
ten befanden sich mehrheitlich in den Erstzufluchts-
staaten Jordanien, Äthiopien, Ägypten und Kenia. Aber 
auch aus dem Libanon und aus Niger wurden Aufnah-
men vorgenommen. Die Mehrheit der Geflüchteten 
kam im Jahr 2021 nach Deutschland (vgl. Abbildung 7).

Die Mentoring-Gruppen betreuen hauptsächlich 
Mehrpersonenhaushalte: Im Durchschnitt betreut 
eine der 27 Mentoring-Gruppen bei 118 Geflüchteten 
4,3 Personen. Bis auf zwei Geschwister-Haushalte be-
stehen die Haushalte der Geflüchteten aus Eltern und 
ihren Kindern – davon elf Haushalte mit alleinerzie-
henden Müttern – und im Durchschnitt haben aufge-
nommene Familienverbände 2,77 Kinder. Insgesamt 
wurden 46 Erwachsene und 65 Kinder unter 18 Jahren 
sowie sieben unterhaltsbedürftige junge Erwachsene 
aufgenommen. Das Durchschnittsalter der volljährigen 
Geflüchteten liegt bei etwa 35 Jahren.

Abbildung 6: Anzahl der Mentoring-Gruppen zum 
31.12.2021

Quelle: BAMF Referat 92A(1), ZKS(1), eigene Auswertung und 
 Darstellung, (n=79)
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Abbildung 5: Anzahl der Mentorinnen und Mentoren zum 31.12.2021

Abbildung 7: Herkunft und Einreisejahr der Geflüchteten im NesT-Programm
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4.3 Profil der  
Mentoring-Gruppen

Während des Evaluationszeitraums haben sich 210 
Personen11 an einem Mentoring-Antrag beim BAMF 
beteiligt. Die Mehrheit der Antragstellenden sind 
Frauen (61,4 %). Männer machen einen Anteil von 
38,6 % aus. Das Durchschnittsalter der Mentorinnen 
und Mentoren liegt bei 59,5 Jahren, viele befinden sich 
im Ruhestand. Die Mentorinnen und Mentoren sind 
fast ausschließlich deutsche Staatsangehörige, nur elf 
Personen weisen keinen deutschen Pass auf. Eine Min-
derheit davon sind Personen, die selbst ursprünglich 
als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind.

Sowohl die meisten interessierten Gruppen als auch 
die meisten Gruppen mit eingereichten Anträgen 
und erfolgten Aufnahmen sind in den Bundesländern 
Nordrhein-Westfalen und Bayern verortet (vgl. Ab-

11 Es handelt sich um die 210 Personen, die an einem Mentoring-
Antrag beteiligt waren (vgl. Abbildung 5, S. 20). Weitere Ausfüh-
rungen zu den Profilen von Mentorinnen und Mentoren basie-
ren auf anonymisierten Antragsdaten des BAMF (BAMF Referat 
92A(2)).

bildung 8). Diese geografische Streuung spiegelt zum 
einen die Strategie der ZKS zur Rekrutierung von Men-
toring-Gruppen wider (vgl. Kapitel 6), zum anderen 
gelingt es den Gruppen in den beiden Bundesländern 
besser, finanzielle Aufwendungen, die für die Beteili-
gung am NesT-Pilotprogramm notwendig sind, zu ak-
quirieren (vgl. Kapitel 7).

Mentoring-Gruppen werden häufig institutionell durch 
Kirchen, Vereine oder Kommunen unterstützt. Diese 
Unterstützung bezieht sich vorwiegend auf die Suche 
nach einer Wohnung oder die Wohnungsfinanzierung. 
Von den 79 Gruppen, die sich für NesT interessierten, 
haben 37 Unterstützung von einer kirchlichen Organi-
sation erhalten und/oder sie sind Mitglieder einer Kir-
chengemeinde. Bei weiteren acht Mentoring-Gruppen 
wirkte eine Kommune mit. Einer Minderheit von elf 
interessierten Mentoring-Gruppen stand keine unter-
stützende Organisation oder kommunale Förderung 
zur Seite (vgl. Abbildung 9, S. 23).

Abbildung 8: Wohnort der Mentoring-Gruppen

Quelle: BAMF Referat 92A(2), ZKS(1), eigene Auswertung und Darstellung, (n=79)
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Abbildung 9: Unterstützung der interessierten Gruppen durch eine Organisation oder Privatpersonen

Quelle: ZKS(1), eigene Auswertung und Darstellung, (n=79)
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4.4 Entwicklung des 
Programms im Zeitverlauf

Um die Entwicklung des Programms nachzuvollzie-
hen, wird in der Abbildung 10 die Zahl der Interessen-
bekundungen, der Mentoring-Anträge sowie Einreisen 
pro Mentoring-Gruppe quartalsweise12 erfasst. Dabei 
zeigt sich ein Rückgang der Interessenbekundungen 
im Zeitverlauf. Während in den ersten vier Quartalen 
des Pilotprogramms (von Q2 2019 bis Q1 2020) die 
durchschnittliche Anzahl der Interessenbekundun-
gen pro Quartal bei 12,5 lag, sank sie in den folgen-
den Quartalen auf etwa 3,7 Interessenbekundungen 
pro Quartal. Die Einreisen der Geflüchteten gingen 

12 Die vier Quartale strukturieren ein Jahr wie folgt: Q1 (1. Januar 
bis 31. März), Q2 (1. April bis 30. Juni), Q3 (1. Juli bis 30. Septem-
ber) und Q4 (1. Oktober bis 31. Dezember).

im 1. Quartal 2020 aufgrund der COVID-19-Pande-
mie deutlich zurück und blieben in den darauffolgen-
den zwei Quartalen aufgrund des Lockdowns ganz aus, 
da ab dem 2. Quartal 2020 aufgrund der  bestehenden 
COVID-Einschränkungen keinerlei Resettlement-
Aufnahmen möglich waren. Nach dem ersten Lock-
down erfolgten mehrheitlich nachholende Einreisen 
von NesT-Geflüchteten aus dem Auswahlverfahren im 
Jahr 2019. Die Einschränkungen der COVID-19-Pan-
demie waren also eine wichtige Ursache dafür, dass 
einige Mentoring-Gruppen lange auf die Ankunft der 
Geflüchteten warten mussten. Zudem sprechen die 
Programmverantwortlichen bei der ZKS davon, dass 
sich die zeitweilige Aussetzung der Einreisen von Ge-
flüchteten während der COVID-19-Pandemie sehr 
nachteilig auf den Bekanntheitsgrad des Programms 
auswirkte. In dieser Phase hat auch die ZKS das Pro-
gramm aufgrund der zeitweiligen Aussetzung der Ein-
reisen weniger intensiv beworben:
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Abbildung 10: Interessenbekundungen, Schulungen, Antragstellungen und Einreisen im Zeitverlauf

Quelle: ZKS(1), BAMF Referat 92A(2), eigene Auswertung und Darstellung, (n=79)
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„Unser Problem während der COVID-19-Pandemie 
war: Es war so ungewiss, wann die Einreisen wie-
der anfangen. Wenn wir jetzt groß in die Werbung 
gegangen wären, hätten wir die Leute ins Nichts 
geschickt. […] Sie würden einen Antrag stellen, sie 
würden Wirbel machen, […] und dann setzen wir 
sie auf die Wartebank. Und vielleicht für SEHR, 
sehr lange Zeit“ (EG1-2021).

2021 hat sich die Zahl der Interessenbekundungen auf 
vier bis sechs im Quartal eingependelt. Das Interesse 
an dem Programm erreichte nach dem starken Ein-
bruch des Interesses aufgrund der COVID-19-Pande-
mie im 2. Quartal 2020 in der Folgezeit nicht mehr das 
Niveau der Anfangszeit.

Im Unterschied zum Rückgang der Interessenbekun-
dungen bleibt die Anzahl der Gruppen, die beim BAMF 
einen Antrag auf Mentoring stellen, im Zeitverlauf 
relativ konstant und beläuft sich seit dem 3. Quartal 
2020 durchschnittlich auf 3,5 Anträge. Dies liegt daran, 
dass einige interessierte Gruppen eine lange Zeit für 
die Vorbereitung auf das Mentoring in Anspruch ge-
nommen und deshalb Mentoring-Anträge in einem 
deutlichen Zeitabstand zur Interessenbekundung ge-
stellt haben. Von den 19 Mentoring-Gruppen, die im 
Jahr 2021 Geflüchtete aufnahmen, traten zwölf zum 
ersten Mal vor dem Ende des 1. Quartals 2020 in Kon-
takt mit dem Programm (Interessenbekundung), d. h. 
vor dem Beginn der COVID-19-Pandemie. Die restli-
chen Antragstellungen und Einreisen sind also größ-
tenteils auf Gruppen mit einem langen Rekrutierungs-
verfahren zurückzuführen.

Nach einer etwa halbjährigen Lockdown-Phase 2020 
wurden ab dem 4. Quartal 2020 die Aufnahmen von 
Geflüchteten fortgesetzt. Seitdem finden regelmäßig 
Einreisen statt und die Zahl der Einreisen stieg im 4. 
Quartal 2021 deutlich an.13 In diesem Quartal haben 
zehn Mentoring-Gruppen Geflüchtete aufnehmen 
können.

4.5 Fazit

Im Beobachtungszeitraum von rund drei Jahren konn-
ten 118 Geflüchtete aufgenommen werden. Die Ge-
flüchteten im NesT-Programm sind in Bezug auf ihre 

13 Die Programmumsetzung über das Jahr 2021 hinaus wurde 
nicht untersucht. Im Jahr 2022 haben vier Mentoring-Gruppen 
21 Geflüchtete aufgenommen (vgl. Kapitel 13).

Staatsangehörigkeit heterogen. Es wurden mehrheit-
lich Familien, darunter alleinerziehende Mütter und 
Geschwister ohne ihre mitreisenden Eltern, aufgenom-
men. Das Profil der Mentorinnen und Mentoren ist 
weitgehend homogen und zeichnet sich durch einen 
höheren Anteil von Frauen sowie ein relativ hohes 
Durchschnittsalter aus. Die Mentoring-Gruppen finden 
sich mehrheitlich in Nordrhein-Westfalen und Bayern 
zusammen und werden häufig durch Kirchen und Kir-
chengemeinden unterstützt.

Das anfangs geweckte Interesse am Programm ist 
aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie zurückgegangen und konnte im Evaluationszeit-
raum nicht wiederbelebt werden. Die COVID-19- 
Pandemie hatte starke einschränkende Effekte nicht 
nur auf das NesT-Programm in Deutschland, sondern 
auf die meisten ähnlichen humanitären Programme 
weltweit (Bond et al., 2020). Aber auch trotz COVID-
19 sind Anträge der Mentoring-Gruppen eingegangen 
und außer in einem Zeitraum von rund einem halben 
Jahr im Jahr 2020 fanden auch Einreisen statt. Bis zum 
Ende des Betrachtungszeitraums zeichnete sich aber 
kein Trend zu einer deutlichen Zunahme der interes-
sierten Mentoring-Gruppen und Antragstellenden auf 
die Programmteilnahme ab. Das Niveau an Interessen-
bekundungen und gestellten Anträgen aus der Zeit vor 
der COVID-19-Pandemie konnte nicht mehr erreicht 
werden. Dies zeigt, dass externe Ereignisse einen star-
ken Einfluss auf das Interesse und die Programm-Be-
teiligung ausüben können.

Die Antragszahlen sind nach dem Evaluationszeit-
raum ab dem 1. Januar 2022 weiter zurückgegangen. 
Die ZKS betont diesbezüglich, dass sich das zivilge-
sellschaftliche Engagement im Jahr 2022 vorerst fast 
ausschließlich auf die Aufnahme von ukrainischen 
Geflüchteten konzentriert hat, die schneller und mit 
deutlich weniger administrativem Aufwand umzuset-
zen war. Es scheint, dass die Bereitschaft, im NesT-
Programm mitzuwirken, deutlich von aktuellen flucht-
politischen Lagen sowie den Interessenkonjunkturen 
der zivilgesellschaftlich engagierten Personen abhängt.

Ausgehend davon, dass eine Mentoring-Gruppe einen 
Haushalt von etwa vier Geflüchteten aufnimmt und 
betreut, müssten für die Aufnahme von 200 Geflüch-
teten – eine mit der Programmverstetigung avisierte 
maximale Aufnahmezahl – etwa 50 neue Gruppen pro 
Jahr entstehen. Dafür müssten sich etwa 13  Gruppen 
pro Quartal bilden. Die bisherigen Daten zeigen, dass 
etwa die Hälfte aller Gruppen, die Interesse am Pro-
gramm zeigten, letztendlich Geflüchtete  aufnehmen. 
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Bei diesem Verhältnis und um etwa 13 Mentoring-
Gruppen pro Quartal zu erreichen, wären 25 bis 30 
 Interessenbekundungen pro Quartal erforderlich. Der 
Durchschnitt für die vier Quartale des Jahres 2021 
liegt allerdings bei vier Interessenbekundungen pro 
 Quartal.

Vor diesem Hintergrund lässt sich schlussfolgern, dass 
das NesT-Programm, wenn es weiterhin so wie bis-
her umgesetzt werden würde, in seiner Funktion aus-
schließlich eine kleine Zusatzkomponente zum Resett-
lement darstellen würde. Auf Basis dieser Zahlen wäre 
das Ziel einer zweistelligen Zahl von etwa zehn bis 

Tabelle 4: Das NesT-Programm im europäischen Vergleich

Programm Beobachtungszeitraum Anzahl der Geflüchteten Quelle

Deutschland: 
NesT-Programm

2019–2021 118 BAMF-FZ

Frankreich: 
Couloirs humanitaires français

2017–2020 236* Stuppia, 2020, S. 7

Irland: 
Irish Community Sponsorship Programme

2018–2019 ca. 30 Duken & Rasche, 2021, S. 6

Spanien: 
Auzolana II pilot community sponsorship initiative

2019 29 Instrategies, 2021, S. 55

Vereinigtes Königreich: 
UK’s Community Sponsorship Scheme

2016–2019 ca. 400 Phillimore et al., 2020, S. 6

* 236 Geflüchtete wurden durch zivilgesellschaftlich engagierte Bürgerinnen und Bürger begleitet und ca. 400 Geflüchteten kamen über das 
Programm an (Stupia, 2020, S. 7).

Quelle: Eigene Darstellung. Die Quellen werden in der Spalte „Quelle“ zitiert.

maximal 20 Mentoring-Gruppen und einer Aufnahme 
von 40 bis maximal 100 Geflüchteten pro Jahr realis-
tisch.

Das aktuelle Programmvolumen sowie die Zielgrö-
ßen von etwa 40 bis 100 Geflüchteten im Jahr entspre-
chen den durchschnittlichen Aufnahmezahlen ande-
rer CSP-Programme in der EU und Großbritannien. So 
fanden nach Angaben der Programmevaluationen im 
Vereinigten Königreich rund 100 Geflüchtete jährlich, 
in Spanien oder Irland rund 30 Geflüchtete Aufnahme 
mithilfe der CSP-Programme (vgl. Tabelle 4).



26 Teilnahmemotivationen

Das NesT-Programm basiert auf dem freiwilligen, eh-
renamtlichen Engagement von Mentoring-Gruppen 
und einer freiwilligen Zustimmung der Geflüchteten 
zur Programmteilnahme. Die Motive der Mentorin-
nen und Mentoren sowie der Geflüchteten sind dabei 
vielfältig. In diesem Kapitel werden zuerst die indivi-
duellen Motive für das persönliche Engagement der 
Mentorinnen und Mentoren erläutert. Anschließend 
wird beschrieben, warum Geflüchtete sich für die Teil-
nahme am NesT-Programm entscheiden.

5.1 Teilnahmemotivationen 
der Mentorinnen und 
Mentoren

Die Mentorinnen und Mentoren äußern mehrere un-
terschiedliche Motive, sich im NesT-Programm zu en-
gagieren. Einige befragte Mentorinnen und Mentoren 

beziehen sich auf das ehrenamtliche Engagement für 
Geflüchtete generell, andere wiederum darauf, warum 
sie dieses Engagement spezifisch im Rahmen des 
NesT-Programms verwirklichen wollen (vgl. Tabelle 5).

Motivation für ehrenamtliche Unterstützung

Die allgemeinen Motivationen der Mentorinnen und 
Mentoren für die Teilnahme am Programm entspre-
chen grundsätzlichen Beweggründen für ein frei-
williges Engagement für Geflüchtete, Migrantinnen 
und Migranten in Deutschland. Werte wie Nächsten-
liebe oder Barmherzigkeit sind für viele  Mentorinnen 
und Mentoren, die – wie oben dargestellt – häufig 
aus einem kirchennahen Umfeld kommen, das wich-
tigste Motiv für die Teilnahme am NesT-Programm: 
„Aus  unserem humanitären und christlichen Ver-
ständnis  heraus verdient jeder Mensch in Not Hilfe“ 
(MG4-2019). Die Motivation wird außerdem dadurch 
unterstützt, dass die Mentorinnen und Mentoren 
wahrnehmen, dass ihr Engagement „wirklich nützlich“ 
sein kann (MG14-2021i).

5 Teilnahmemotivationen

Tabelle 5: Motivationen der Mentorinnen und Mentoren

Allgemeine Motivationen Programmspezifische Motivationen

Christliche Werte leben Zusätzlichkeit der Aufnahmen

Ein wirksames Engagement Langfristige Aufenthalts- & Integrationsperspektive für Geflüchtete

Unterstützung weitergeben Arbeit im Team

Positive Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit Direkte Unterstützung und sichtbare Ergebnisse

Besonders Schutzbedürftigen helfen

Quelle: Eigene Darstellung
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Bereits im Vorfeld gesammelte positive Erfahrungen 
mit der Aufnahme bzw. Betreuung von Geflüchteten 
sind ein ergänzendes Motiv: „Wenn wir die guten Er-
fahrungen (…) nicht gehabt hätten, hätte ich nicht mit-
gemacht“ (MG1-2019). Die Mentorinnen und Mento-
ren äußern den Wunsch, ihr gesammeltes Know-how 
und aufgebaute Unterstützungsnetzwerke aus bereits 
bestehenden, zum Teil selbst organisierten Integrati-
onsprojekten (u. a. seit 2015) weiterhin für Geflüchtete 
einsetzen zu können:

„Wir sammelten bereits fünf Jahre lang Erfahrun-
gen in einem Kontaktcafé für Geflüchtete. Diese 
Kompetenzen wollen wir einsetzen, um Schutzbe-
dürftigen einen Neustart zu ermöglichen“  
(MG7-2019).

Mentorinnen und Mentoren mit eigener Flucht- und 
Migrationsgeschichte stellen zwar nur eine kleine Min-
derheit dar (vgl. Kapitel 4), haben aber spezifische Mo-
tivationen für ihr Engagement. So möchten sie die Un-
terstützung, die sie selbst damals nach ihrer Ankunft 
erhalten haben, an andere Personen weitergeben:

„Ich möchte in diesem Programm dabei sein, weil 
ich gerne anderen Flüchtlingen helfen möchte, 
wie auch andere Leute mir geholfen haben. Das 
möchte ich auch zurückgeben“ (MG7-2019).

Diese Mentorinnen und Mentoren hoffen oft, 
 Geflüchtete aus ihrem eigenen Herkunftsland oder 
ihrer Herkunftsregion empfangen zu können. Zudem 
denken sie, dass ihre Sprachkenntnisse, beispielsweise 
Arabisch, von Vorteil wären und sie als Übersetzende 
und Kulturvermittelnde in der Begleitung von neu 
 zugewanderten Geflüchteten besonders hilfreich sein 
 können.

Programmspezifische Motivationen

Die programmbezogenen Beweggründe hängen mit 
den Erwartungen zusammen, die Mentorinnen und 
Mentoren mit der Teilnahme am NesT-Programm 
 verbinden. Relevant sind fünf programmspezifische 
Motivationen:

1. Die Tatsache, dass die Geflüchteten im NesT-Pro-
gramm zusätzlich zu den Resettlement-Quoten für 
das gegebene Jahr aufgenommen werden, ist eine 
zentrale Motivation für die Mentoring-Gruppen. 
Gerade die finanzielle Verpflichtung wird von den 
Mentorinnen und Mentoren deswegen akzeptiert, 
weil durch das NesT-Programm das Resettlement-
Kontingent durch weitere 500 Plätze aufgestockt 

wird (vgl. Kapitel 2). Diese Aufstockung (die sog. 
„Zusätzlichkeit“ der Aufnahmen) verleiht dem fi-
nanziellen Beitrag von Mentorinnen und Mentoren 
in ihren Augen eine Legitimität, ohne die sich viele 
Mentoring-Gruppen nicht an dem Programm be-
teiligt hätten. Dieses Argument wird in den Inter-
views mit den Mentoring-Gruppen immer wieder 
genannt und ist die Grundlage, auf der viele Men-
torinnen und Mentoren überzeugt und motiviert 
wurden.

2. Das NesT-Programm bietet den aufgenomme-
nen Geflüchteten einen legalen Zuwanderungs-
weg nach Deutschland und die Möglichkeit, einen 
gesicherten Aufenthaltsstatus zu erhalten: Dies ist 
ein wichtiger Motivationsfaktor für die Teilnahme 
der Mentorinnen und  Mentoren. Sie sehen es als 
Vorteil, dass die  Geflüchteten kein Asylverfahren 
durchlaufen müssen. Die aufenthaltsrechtliche Si-
cherheit bedeutet für die Mentoring-Gruppen und 
die  Geflüchteten, dass sie sich von Beginn an auf 
die Zukunft und Integration in Deutschland kon-
zentrieren  können.

3. Das im Rahmen von NesT vorgesehene Gruppen-
ehrenamt der Mentoring-Gruppen wird durchweg 
als wichtig erachtet. Die Arbeit und die Verantwor-
tung verteilen sich auf mehrere Personen. Auf diese 
Weise können individuelle Fähigkeiten und vor-
handene Ressourcen besser ausgeschöpft werden. 
Die Arbeit im Team wird als spannend und effek-
tiv empfunden und motiviert Interessierte zur Pro-
grammteilnahme.

4. Die Möglichkeit eines eigenen und unmittel baren 
Engagements wird als motivierend  empfunden:

„Spenden bei Caritas oder Johanniter oder 
Rotem Kreuz, das ist schön und gut, aber man 
sieht das Ergebnis nicht […] Einfach sagen, 
okay, ich weiß, wo das Geld hingeht, und ich 
kann ein bisschen steuern“ (MG8-2019).

 Im Rahmen des Programms kann die Unterstüt-
zung selbstbestimmt gestaltet werden und die Er-
gebnisse sind unmittelbar sichtbar.

5. Geflüchtete, die im Rahmen des Resettlement bzw. 
des NesT-Programms aufgenommen werden, sind 
besonders schutzbedürftige Geflüchtete. Die Idee 
einer Unterstützung von Geflüchteten, die eines 
besonderen Schutzes bedürfen, stellt für viele 
Mentorinnen und Mentoren eine weitere wichtige 
Motivation für ihr Engagement dar.
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5.2 Teilnahmemotivationen 
der Geflüchteten

Wie die Mentorinnen und Mentoren äußern auch die 
befragten Geflüchteten mehrere Gründe für die Teil-
nahme am NesT-Programm. Diese beziehen sich zum 
einen auf fluchtspezifische Motive zur Migration nach 
Deutschland und zum anderen spezifisch auf die Teil-
nahme am NesT-Programm (vgl. Tabelle 6).

Tabelle 6: Motivationen der Geflüchteten

Fluchtspezifische Motivationen Programmspezifische  
Motivationen

Rechtsstaat Wohnung

Sicherheit Hilfe durch Mentoring-
Gruppen

Zukunftsperspektive Schnellere Integration in 
Deutschland

Schulausbildung und Arbeit „Ausgewählt“

Quelle: Eigene Darstellung

Fluchtspezifische Motivationen

Die befragten Geflüchteten nehmen Deutschland als 
ein Land der Demokratie und Menschenrechte wahr. 
Sie sprechen über die „Willkommenskultur“ Deutsch-
lands, die sie daran festmachen, dass das Land ihnen 
Zuflucht und Schutz gewährt. Sie betonen an erster 
Stelle das Bedürfnis nach Sicherheit. Manche alleinste-
henden geflüchteten Frauen erzählen von einer ständi-
gen Angst vor Entführungen und sexualisierter Gewalt 
während ihres Aufenthalts in den Erstzufluchtsstaaten, 
andere Geflüchtete sprechen von erfahrenem Rassis-
mus und Xenophobie. Eine Befragte erzählt:

„In [Erstzufluchtsstaat] war es sehr schwierig für 
uns. Meine Mädchen und ich hatten ständig Angst 
vor der Gewalt, die dort herrschte. […] wir waren 
ohne erwachsenen Mann in der Familie ziemlich 
schutzlos. Es war sehr schlimm. Ich bin so froh, in 
Deutschland zu sein. Hier fühlen wir uns in Sicher-
heit“ (GFL10-2022).

Ein weiterer Befragter berichtet:

„Es war schrecklich in [Erstzufluchtsstaat] für uns. 
Wir wurden wegen unserer Hautfarbe schlecht be-
handelt und sie haben uns mit bösen Namen be-

schimpft. Wir durften nicht arbeiten, also habe ich 
illegal arbeiten müssen, damit wir überleben konn-
ten. Meine Arbeitgeber haben mich sehr schlecht 
behandelt und beleidigt. Und dann haben sie mich 
einfach nicht bezahlt. Wir konnten nichts machen 
und hatten immer Angst“ (GFL7-2022).

Ähnliche Erfahrungen wurden bereits in anderen (em-
pirischen) Studien zur Situation der Geflüchteten in 
den Erstzufluchtsstaaten analytisch aufgearbeitet, (vgl. 
Bitterwolf et al. 2016, S. 6; Krause 2018, S. 15; Tobin 
et. al. 2020). Neben dem Sicherheitsmotiv sehen die 
Studienteilnehmenden in Deutschland eine Zukunfts-
perspektive für sich selbst sowie für ihre Kinder, ins-
besondere in Bezug auf Schulbildung und Arbeit. Ei-
nige Interviewte betonten insbesondere die bessere 
Zukunftsperspektive ihrer Kinder in Deutschland als 
einen Grund zur Teilnahme an dem Programm.

Programmspezifische Motivationen

Die meisten der 16 befragten Haushalte von Geflüch-
teten geben an, sich aufgrund von Vorteilen des NesT-
Programms für die Teilnahme entschieden zu haben. 
Insbesondere die Bereitstellung einer Wohnung und 
die Unterstützung bei Behördengängen und Forma-
litäten machen nach Einschätzung der Befragten das 
NesT-Programm attraktiv. Einige geben an, dass sie 
sich vorstellten, sich leichter im neuen Land zurecht-
zufinden, wenn ihnen eine Mentoring-Gruppe zur 
Seite steht:

„Uns wurde [im Erstzufluchtsstaat] erklärt, dass 
wir von fünf Personen unterstützt werden. Dass wir 
eine Wohnung bekommen und finanzielle Unter-
stützung bekommen und dass alles für uns vor-
bereitet wird. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir 
möchten gerne bei diesem Programm mitmachen“ 
(GFL5a-2019).

Ein Interviewter beschreibt die anfängliche Angst, die 
ihm genommen wurde, als ihm das Programm erklärt 
wurde:

„Man hat uns von diesem Programm erzählt und 
wir wurden gefragt, ob wir teilnehmen wollen. Zu-
erst hatten wir Angst, wussten nicht, was da auf 
uns zukommt. Aber es wurde uns alles erklärt und 
gesagt, dass uns Unterstützung angeboten wird 
und dass es leichter sein wird, die Sprache zu ler-
nen und dann auch Arbeit zu finden, sich zu inte-
grieren in Deutschland. Das fanden wir gut und 
haben uns entschieden, es zu tun“ (GFL3-2022).
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Für Geflüchtete ist es oft eine große Überraschung, 
dass es fremde Menschen in einem fremden Land gibt, 
die sie finanziell unterstützen werden und die eine 
kostenlose Wohnung für sie organisieren.

Neben dieser integrationsbezogenen Attraktivität 
des Programms ist noch eine weitere Motivation er-
kennbar. Manche interviewte Geflüchtete haben den 
Eindruck, dass die Teilnahme am NesT-Programm 
eine besondere Anerkennung ihrer Integrationsbe-
mühungen im Erstzufluchtsstaat, ihres kooperativen 
Verhaltens im Auswahlverfahren oder ihrer Leidens-
geschichte während der Flucht ist. So nimmt eine Be-
fragte an, dass sie deshalb am NesT-Programm teil-
nehmen dürfe, weil ihre Kinder im Erstzufluchtsstaat 
die Schule besucht haben. Sie sieht ihre Erziehungs-
leistung als einen der Gründe, warum sie und ihre 
 Kinder für das NesT-Programm infrage kamen:

„Alle waren sehr zufrieden mit uns, die deutschen 
Behörden, die Sicherheitskräfte, IOM, die deutsche 
Botschaft. Wir mussten viele Interviews machen 
und wurden unter 50 anderen Familien ausge-
wählt! Sie haben uns ausgewählt, weil sie gese-
hen haben, dass wir allen Anforderungen entspre-
chen. Ich habe mich für meine Kinder aufgeopfert 
und extra nicht wieder geheiratet, um nur für sie da 
zu sein. Wir haben uns neun Jahre lang in [Erstzu-
fluchtsstaat] durchgeschlagen. Meine Kinder haben 
dort alle die Schule besucht, obwohl das [Perso-
nen mit der Nationalität des Herkunftslandes] oft 
verwehrt wird. In der deutschen Botschaft haben 
sie mir gesagt, dass ich eine gute Mutter bin. Das 
wurde nun anerkannt und wir wurden ausgewählt“ 
(GFL11-2022).

Ein weiterer Befragter betont ebenfalls, dass seine 
Familie unter 180 anderen Geflüchteten ausgesucht 
wurde. Er bezieht dies auf seine gute Bildung und die 
seiner Frau (GFL4-2019). Noch ein Studienteilnehmen-
der sieht die Gründe für die Auswahl in der schweren 
Fluchtgeschichte seiner Familie:

„Wir haben sehr viel Schlimmes in [Herkunftsland] 
durchgemacht. Wir hatten vor, über das Mittelmeer 
zu fliehen. Aber dann sind wir in [Transitland] ver-
haftet worden. Es war eine unbeschreibliche Hölle. 
Wir wären fast gestorben, aber wir haben überlebt, 
was eigentlich ein Wunder ist. Ohne diese Hölle 
wären wir nicht für NesT ausgewählt worden und 
vielleicht im Mittelmeer ertrunken. Und jetzt geht 
es uns besser als anderen [im Resettlement], weil 
wir im NesT Programm sind“ (GFL5b-2022).

Die Motivation, am NesT-Programm teilzunehmen, 
geht mit dem Gefühl einer Privilegierung einher. Im 
Expertengespräch wurde ebenfalls bestätigt, dass ei-
nige NesT-Teilnehmenden das Gefühl haben, eine pri-
vilegierte Stellung gegenüber den Resettlement-Ge-
flüchteten zu haben.

„Bei manchen war mein Eindruck, dass sie wirk-
lich vorsichtig waren, damit die anderen das nicht 
mitbekommen, dass sie über NesT gekommen sind. 
Damit sie nicht neidisch auf sie sind. Und dann 
hat man auch gesehen, dass sie auch so irgendwie 
stolz darauf sind“ (EG3-2022).

Die befragten Geflüchteten gehen somit davon aus, 
dass das Programm nur besonderen Personen zusteht 
und diese etwas Besseres erwarten können als andere 
Geflüchtete. Diese Sichtweise auf das NesT-Programm 
erzeugt möglicherweise eine besonders hohe Erwar-
tung an das Ankunftsland Deutschland, was wiederum 
zur Herausforderung für die Beziehung zu Mentorin-
nen und Mentoren werden kann (vgl. Kapitel 12).

5.3 Fazit

Viele Mentoring-Gruppen entscheiden sich auf Basis 
ihrer gelebten christlichen Werten für die Teilnahme 
am NesT-Programm. Viele haben bereits Erfahrun-
gen in der Geflüchtetenarbeit als Unterstützende oder 
Unterstützte gesammelt und möchten ihr Know-how 
weitergeben. Die Forschungsliteratur weist auf ähn-
liche Motive der Mentorinnen und Mentoren in den 
CSP-Programmen anderer Länder hin. So lassen sich 
Mentoring-Gruppen in Großbritannien und in Kanada 
von Grundsätzen der Nächstenliebe oder Barmher-
zigkeit leiten oder sie legen grundsätzlich Wert auf 
das zivilgesellschaftliche Engagement (Hyndman et 
al., 2021, S. 5; Phillimore et al., 2022, S. 52). In einigen 
Ländern unterstützen konfessionell gebundene Orga-
nisationen die CSP-Programme, z. B. die Fédération 
Entraide Protestante in Frankreich (Stuppia, 2020) oder 
die Caritas in Belgien (Agatiello & Hueck, 2022, S. 20).

Neben den allgemeinen Motiven erscheinen Aspekte 
wie eine sofortige Integrationsperspektive für beson-
ders schutzbedürftige Personen, die Möglichkeit einer 
direkten Unterstützung im unmittelbaren Kontakt zu 
Geflüchteten und das Ehrenamt in der Gruppe als be-
sonders attraktiv für ehrenamtlich engagierte Perso-
nen. Diese Alleinstellungsmerkmale des NesT-Pro-
gramms könnten bei der künftigen Gewinnung von 
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Mentoring-Gruppen besonders betont werden, um 
den potenziellen Mentorinnen und Mentoren die Vor-
teile des Engagements näherzubringen.

Die interviewten Geflüchteten entscheiden sich, am 
NesT-Programm teilzunehmen, weil sie die Hilfe bei 
der Integration in Deutschland wertschätzen. Beson-
ders die Bereitstellung einer Wohnung empfinden sie 
als einen sehr positiven Programmpunkt. Einige der 
Befragten denken, dass sie sich für das Programm auf-
grund besonders „lobenswerter“ Handlungen oder 
aufgrund einer schweren Fluchtgeschichte für eine 
 besondere Unterstützung im NesT-Programm qualifi-
ziert haben.

Die Erwartung einer besonderen Stellung nach der 
Ankunft in Deutschland kann zu Missverständnissen 
und Konflikten mit Mentoring-Gruppen führen. Fer-
ner könnte diese Sichtweise auf das NesT-Programm, 
sollte sie sich unter den Geflüchteten etablieren, zu 
Neid vonseiten anderer Resettlement- Geflüchteter 
führen und vermutlich ein Unverständnis erzeugen, 
warum bestimmte Geflüchtete für das NesT-Pro-
gramm ausgewählt werden und andere nicht. Um die 
Glaubwürdigkeit des Programms bei den Geflüchteten 
zu gewährleisten, wäre es daher wichtig, eine Kommu-
nikationsstrategie für die Auswahlgespräche zu erar-
beiten, die über das NesT-Programm informiert, aber 
gleichzeitig keine überhöhten Erwartungen weckt.
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Das Engagement der Mentorinnen und Mentoren ist 
das zentrale Element des NesT-Programms. Daher 
sind die Werbung, die Gewinnung und die  Schulung 
von neuen Mentoring-Gruppen wichtige Aufgaben 
bei der Programmumsetzung. Im Evaluationszeitraum 
hat vorrangig die ZKS für das Programm Werbung 
gemacht und sich um die Gewinnung von Mento-
ring-Gruppen bemüht. Die „Bereitstellung von Infor-
mationen zum Programm NesT und zur Arbeit mit 
Geflüchteten“ sowie die „Durchführung einer kosten-
losen Pflichtschulung“ sind Teil der Kernaufgaben der 
ZKS (BMI, IntB & BAMF, 2019, S. 5). BMI, IntB und 
UNHCR haben hierbei vielfältige Unterstützung ge-
leistet.

Um gesellschaftlich engagierte Personen und Gruppen 
für das Programm zu gewinnen, werden im NesT-Pro-
gramm drei Strategien angewandt. Erstens informieren 
die Programmverantwortlichen die breite und die inte-
ressierte Öffentlichkeit über unterschiedliche Kanäle. 
Zweitens spricht die ZKS Personen und interessierte 
Gruppen proaktiv und individuell an, um ihnen das 
Programm näher zu erläutern, und drittens führt die 
ZKS eine kostenlose Pflicht-Schulung (sog. Basisschu-
lung) für die Mentorinnen und Mentoren durch.

6.1 Werbung für das Programm

Die Werbung für NesT während seiner Pilotierung fand 
sowohl auf der lokalen Ebene als auch bundesweit 
statt. So gab es Informationsveranstaltungen mit Teil-
nahme von BMI, IntB, BAMF sowie ZKS in verschie-
denen Kommunen. Mehrere Medien berichteten über 
das NesT-Programm, es erschienen z. B. ein Artikel in 
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„Der Spiegel“14 und zwei Reportagen in den öffentlich-
rechtlichen Fernsehsendern (ZDF15 und ARD16).17

Die ZKS nutzte für die Bekanntmachung des Pro-
gramms auch die institutionellen Netzwerke der an der 
ZKS beteiligten Organisationen DCV, DRK und EKvW. 
Ziel der Öffentlichkeitsarbeit der ZKS während der Pi-
lotierungsphase war es insbesondere, das  Interesse am 
NesT-Programm in den lokalen (Kirchen-)Gemeinden 
und in den lokalen Strukturen der Wohlfahrtsverbände 
zu erkunden. Denn sowohl Kirchengemeinden als auch 
Wohlfahrtsverbände sind Organisationen, die auf lo-
kaler Ebene eng mit gesellschaftlich engagierten Men-
schen zusammenarbeiten und daher effektive Multi-
plikatoren für das NesT-Programm darstellen.

Während der Programm-Pilotierung engagierte sich 
die ZKS zudem in der Öffentlichkeitsarbeit, indem 
sie beispielsweise zur Entwicklung von Werbemate-
rial beitrug. So hat die EKvW als Mitglied der ZKS die 
Erstellung eines Werbefilms mit dem Titel „Ende der 

14 Siehe online: Arp & Elger (10.09.2021). Was Deutschland von 
Kanada lernen kann. Spiegel Panorama, https://www.spiegel.de/
panorama/gesellschaft/einwanderung-was-deutschland-von- 
kanada-lernen-kann-a-32fd28a6-db3d-4030-a614-
619a16816956 (abgerufen am 27.04.2022).

15 Siehe online: ZDF. (15.02.2022). Mittagsmagazin. https://
www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/videos/zdf-
mittagsmagazin-vom-15-februar-2022-100.html (abgerufen am 
27.04.2022).

16 Siehe online: ARD. (21.12.2021). Tagesschau. https://www.
tagesschau.de/multimedia/video/video-964089.html (abgeru-
fen am 27.04.2022).

17 Das NesT-Programm wurde auch in internationalen Veröffentli-
chungen wie z. B. in Kanada erwähnt. (Brian, T., 2021).

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/einwanderung-was-deutschland-von-kanada-lernen-kann-a-32fd28a6-db3d-4030-a614-619a1681695
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/einwanderung-was-deutschland-von-kanada-lernen-kann-a-32fd28a6-db3d-4030-a614-619a1681695
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/einwanderung-was-deutschland-von-kanada-lernen-kann-a-32fd28a6-db3d-4030-a614-619a1681695
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/einwanderung-was-deutschland-von-kanada-lernen-kann-a-32fd28a6-db3d-4030-a614-619a1681695
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/videos/zdf-mittagsmagazin-vom-15-februar-2022-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/videos/zdf-mittagsmagazin-vom-15-februar-2022-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/videos/zdf-mittagsmagazin-vom-15-februar-2022-100.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-964089.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-964089.html
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Flucht – von Somalia nach Deutschland“ finanziert, 
den die ZKS produzierte.18

Als Werbemaßnahmen führt die ZKS außerdem In-
formationsveranstaltungen durch, die in der Regel auf 
Anfrage einer Organisation oder einer Gruppe Inte-
ressierter, bspw. eines Kultur- oder Sportsvereins, or-
ganisiert werden. Dazu kommen sogenannte Input-
veranstaltungen, bei denen die ZKS mitwirkt und auch 
Vorträge zum NesT-Programm hält (z. B. bei der von 
der Caritas organisierten Fachtagung Resettlement19 
oder im Rahmen einer Veranstaltung der Deutschen 
Bischofskonferenz). Letztere sind Veranstaltungen 
bzw. Workshops speziell für Ehrenamtliche oder Ex-
pertinnen und Experten. Bis 31. Dezember 2021 hatte 
die ZKS 55 Informationsveranstaltungen organisiert 
und an 63 Inputveranstaltungen teilgenommen bzw. 
diese organisiert (vgl. Abbildung 11). Insgesamt wur-
den mit diesen Veranstaltungen 1.260 Personen er-
reicht.

Die Informationsveranstaltungen fanden in Gruppen 
von durchschnittlich 22,5 Personen statt. Lediglich drei 
Informationsveranstaltungen wurden vor ca. 100 Per-
sonen abgehalten. Die Abbildung 11 zeigt die Entwick-
lung der Anzahl der Informations- und Inputveranstal-
tungen der ZKS pro Quartal. Deutlich erkennbar sind 
drei unterschiedliche Entwicklungsphasen während 
der Pilotierung des NesT-Programms: die präpandemi-

18 Siehe den Film auf dem YouTube-Angebot des UNHCR in 
Deutschland unter: https://www.youtube.com/watch?v=9W_
kcANtLXY (abgerufen am 13.01.2023).

19 Siehe online: Resettlement.de (2022). Resettlement – ein Instru-
ment des Flüchtlingsschutzes und der Solidarität. https://resett-
lement.de/digitale-resettlement-fachtagung-2021/ (abgerufen 
am 31.08.2022).

Abbildung 11: Durch die ZKS organisierte Veranstaltungen

sche Phase zu Beginn des Programms (bis März 2020), 
der Ausbruch der COVID-19-Pandemie mit einem fast 
vollständigen Rückgang der Informationsveranstaltun-
gen (2. Quartal 2020) und eine Wiederaufnahme der 
Informationsveranstaltungen ab dem 3. Quartal 2020. 
Während in der ersten Phase vor der COVID-19-Pan-
demie fast alle Informationsveranstaltungen in Prä-
senz abgehalten wurden, erforderte die pandemische 
Situation eine Umstellung auf digitale Formate. Ab 
dem 3. Quartal 2020 wurden fast alle Veranstaltungen 
online abgehalten.

Darüber hinaus informierte die IntB über die Integra-
tionsbeauftragten der Bundesländer und Kommunen 
deutschlandweit über das NesT-Programm. Ebenso 
wurden weitere Akteure wie Nichtregierungsorganisa-
tionen oder Wohlfahrts- und Sportverbände über das 
Programm in Kenntnis gesetzt. Das BMI und die IntB 
stellten der Öffentlichkeit ferner aktuelle Informatio-
nen zu Programmänderungen und zuletzt zur Versteti-
gung des Programms zur Verfügung.20

Auch der UNHCR hat einen wesentlichen Beitrag zur 
Bewerbung des NesT-Programms geleistet. So hat 
UNHCR Deutschland in Zusammenarbeit mit der Glo-
bal Refugee Sponsorship Initiative (GRSI)21 und unter 
seinem Interessenvertretungsmandat (Advocacy- 
Mandat) eine einschlägige Veranstaltung für Bundes-

20 Siehe online: BMI. (2022). Pilotprogramm NesT wird reguläres 
Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge. https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/07/ 
intb-nestprogramm.html (abgerufen am 31.08.2022).

21 Die GRSI ist eine Partnerschaft zwischen der kanadischen Re-
gierung, dem UNHCR, der Giustra Foundation, der Open Society 
Foundation, der Shapiro Foundation und dem Refugee Hub der 
Universität Ottawa (GRSI, 2022). 

Quelle: ZKS(4), eigene Auswertung und Darstellung, (n=118)
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tagsabgeordnete organisiert. Außerdem produzierte 
der UNHCR Informationsfilme über das Programm 
sowie mit den im NesT-Programm  aufgenommenen 
Geflüchteten bzw. mit Mentorinnen und  Mentoren.22 
Die Programmverantwortlichen und der UNHCR 
haben weiterhin an zahlreichen Fachkonferenzen teil-
genommen und auch dort über das NesT-Programm 
informiert.

6.1 Information und Beratung 
der Interessierten

Neben der Werbung für das NesT-Programm hat die 
ZKS Fragen von interessierten Personen und Gruppen 
über die Webseite, die Telefonhotline sowie via E-Mail 
beantwortet. Zu Monitoring-Zwecken erfasste die ZKS 
die Anfragen in anonymisierter Form (ZKS(1), ZKS(5), vgl. 
Tabelle 3, S. 19). Seit Beginn des Programms bis zum 
31. Dezember 2021 hat die ZKS 169  Anfragen über die 
Hotline beantwortet (ZKS(5), vgl. Abbildung 12).

Etwa ein Viertel der Anfragen betraf Interessenbe-
kundungen zur Teilnahme, z. B. wenn neue potenzielle 

22 Siehe die YouTube-Seite von UNHCR Deutschland (https://www.
youtube.com/@fluechtlingsschutz/videos):

 ■

 ■

 ■

NesT – Wie funktioniert Neustart im Team? https://www.
youtube.com/watch?v=97qol9esCpM (abgerufen am 
14.09.2022).

NesT – Neustart im Team | Was sagen Mentoren zum Auf-
nahmeprogramm für schutzbedürftige Flüchtlinge? https://
www.youtube.com/watch?v=xDdOklViILQ (abgerufen am 
13.01.2023).

Community Sponsorship Programm NesT – Neustart in 
 Witten, https://www.youtube.com/watch?v=pgkm4Gbgxvc 
(abgerufen am 13.01.2023).

Abbildung 12: Anfragen bei der ZKS

Mentoring-Gruppen anfragen, ob die ZKS eine für die 
Antragstellung notwendige Basisschulung organisie-
ren kann. Etwa ein weiteres Viertel der Anfragen bezog 
sich auf die Auswahl von Geflüchteten für das NesT-
Programm. Insbesondere wurde angefragt, ob eine 
Mentoring-Gruppe die Möglichkeit hätte, Geflüchtete 
für die Aufnahme vorzuschlagen (sog. Naming-Ver-
fahren23). Ein drittes Viertel der Anrufe betraf konkrete 
Fragen zur Programmausgestaltung. Häufig wurden 
nach Auskunft der ZKS Fragen zum Finanzierungsbe-
darf und zur besonderen Schutzbedürftigkeit der Ge-
flüchteten gestellt. Die restlichen Fragen lassen sich 
drei weiteren Kategorien von Fragen zuordnen: erstens 
Verwaltungsfragen der Mentoring-Gruppen, beispiels-
weise bzgl. der Beantragung der Führungszeugnisse, 
zweitens Beschwerden über das Programm und drit-
tens Fragen nach den Unterstützungsmöglichkeiten 
durch Kommunen oder andere Institutionen. In den 
Anrufen mit einer kritischen Haltung hinterfragten 
interessierte Personen insbesondere das Erfordernis 
einer privaten finanziellen Beteiligung an einem staat-
lichen Aufnahmeprogramm.

Die Werbung und die zur Verfügung gestellten Infor-
mationen über das Programm allein sind jedoch nicht 
ausreichend, um Mentoring-Gruppen zu gewinnen. 
Die Erfahrungen im Pilotierungszeitraum zeigen, dass 

23 Bei den international durchgeführten humanitären Aufnahme-
programmen in Kooperation mit nicht staatlichen Akteuren 
gibt es zwei Aufnahmemodelle. In dem sogenannten Naming-
Verfahren schlagen Mentorinnen und Mentoren bzw. Sponso-
rinnen und Sponsoren die Geflüchteten zur Aufnahme vor. Im 
Matching-Verfahren wählt hingegen eine staatliche Stelle be-
sonders schutzbedürftige Geflüchtete aus und ordnet sie einer 
Mentoring-Gruppe zu. Im NesT-Programm wird ein Matching-
Verfahren angewandt. Eine Benennung der aufzunehmenden 
Geflüchteten durch die Mentoring-Gruppen ist nicht möglich. 
Solche Programme gibt es unter anderem im Kanada.

Quelle: ZKS(5), eigene Auswertung und Darstellung, (n=169)
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neben Werbung und Informationsvermittlung eine 
 intensive Kommunikation und die Beratung der inte-
ressierten Gruppen bis zur Antragstellung und später 
während des Mentoring-Prozesses weiterhin notwen-
dig sind. Die Abbildung 13 fasst die Kommunikation 
der ZKS mit den (interessierten) Mentoring-Gruppen 
in der Phase der Gewinnung sowie während des Men-
torings zusammen. Im Evaluationszeitraum hat die 
ZKS am häufigsten Auskünfte über die Vorbereitung 
der Anträge auf die Teilnahme am Programm beim 
BAMF, über die finanzielle Unterstützung und Woh-
nungsausstattung, über die Einreisemodalitäten der 
Geflüchteten sowie über die erforderliche Basisschu-
lung erteilt. Zudem nimmt die Beratung zur ideellen 
Unterstützung immer mehr Raum ein, da die Informa-
tionsanfragen neuer Mentoring-Gruppen zu denen der 
bestehenden Gruppen hinzukommen. Die Begleitung 
einer Mentoring-Gruppe findet während des gesamten 
Programms statt und ist keine einmalige Aufgabe, da 
im Laufe des Programms immer wieder neue Fragen 
auftauchen können.

Im Zeitverlauf ist der Beratungsaufwand der ZKS 
deutlich angestiegen (vgl. Abbildung 13). Dabei wird 
ersichtlich, dass sich die Arbeit der ZKS maßgeblich 
auf die Rekrutierung und die Vorbereitung der Men-

toring-Gruppen auf die Antragstellung und Aufnahme 
der Geflüchteten konzentriert. Die Beratung zu Fragen 
hat ebenfalls an Bedeutung gewonnen.

Der Anstieg des Beratungsaufwandes ist darauf zu-
rückzuführen, dass im Zeitverlauf neue interessierte 
Gruppen auf die ZKS zukommen, während die Be-
ratung mit bereits bestehenden Gruppen fortge-
setzt wird. Die Zahl der Mitarbeitenden der ZKS stieg 
im Berichtszeitraum von 2,95 Vollzeitäquivalenten 
im 2. Quartal 2020 auf 4,15 Vollzeitäquivalente im 
4. Quartal 2021. Im selben Zeitraum stieg das Bera-
tungsvolumen um das Vierfache von 63 Beratungs-
einheiten auf 258 pro Quartal an.24 Bemerkenswert ist, 
dass der Rückgang der Interessenbekundungen (ab 
dem 2. Quartal 2020, vgl. Abbildung 10, S. 23) nicht zur 
 Reduktion des Beratungsaufwandes geführt hat.

24 Zudem kamen neben der Aufklärung und Beratung über das 
Programm sukzessive weitere Aufgaben auf die ZKS zu, etwa 
die Unterstützung bei der Antragstellung bis zur Einreise der 
Geflüchteten (vgl. Kapitel 8) sowie die Begleitung der Gruppen 
während des Mentoring-Prozesses (vgl. Kapitel 12).

Abbildung 13: Kontaktaufnahmen der (interessierten) Mentoring-Gruppen bei der ZKS

Anmerkung: Die verschiedenen Kategorien, die für die Abbildung 13 verwendet werden, sind das Ergebnis einer Gruppierung von verschiede-
nen  Gesprächsthemen. So setzt sich z. B. die Variable „Dokumentaustausch, Antragsverfahren“ aus den folgenden Bestandteilen zusammen: 
„Dokumentaustausch/-anforderung“, „Kontaktdaten/-vermittlung“, „Infos von den Mentorinnen und Mentoren“, „Anfragen ans BAMF“, „Status 
der Bearbeitung beim BAMF“, „Vermittlungsliste“.

Quelle: ZKS(1), eigene Auswertung und Darstellung, (n=1288)
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6.3 Basisschulung

Die Durchführung der Schulungen liegt in der Verant-
wortung der ZKS. Die ZKS bietet zwei Arten von Schu-
lungen an: die Basisschulung und die Aufbauschulung. 
Die Basisschulung ist eine Pflichtveranstaltung, die alle 
interessierten Mentoring-Gruppen absolvieren müs-
sen, um am Programm teilnehmen zu können. Der In-
halt der Basisschulung variiert kaum zwischen den ein-
zelnen Schulungen und zielt darauf ab, grundlegende 
Informationen über das NesT-Programm zu vermit-
teln. Im Vergleich dazu sollen Aufbauschulungen zu-
sätzliche Informationen vermitteln (vgl. Kapitel 6.4).

Das Ziel der Basisschulung ist es, die Mentorinnen 
und Mentoren über die Kernelemente des NesT-Pro-
gramms zu informieren. Eine Basisschulung dauert vier 
Stunden in Präsenz oder sie wird auf zwei Termine mit 
der Dauer von jeweils 1,5 Stunden im virtuellen For-
mat aufgeteilt. Seit Beginn des Programms hat die ZKS 
insgesamt 37 Basisschulungen durchgeführt (ZKS(3)). 
Von diesen 37 hat der DCV 18 angeboten, die EKvW 14 
und das DRK fünf. 19 Schulungen wurden online und 
18 in Präsenz organisiert. Alles in allem haben 290 po-
tenzielle Mentorinnen und Mentoren teilgenommen 
und 50 interessierte Mentoring-Gruppen wurden ge-
schult (BAMF-FZ(1)).25 Ziel der ZKS ist es, in der Basis-
schulung die Motivation der potenziellen Mentorinnen 
und Mentoren aufrechtzuerhalten und gleichzeitig zu 
vermeiden, dass falsche Hoffnungen in das Programm 
gesetzt werden.

In der Basisschulung werden zunächst die verschiede-
nen Phasen des Programms vorgestellt. Der Schwer-
punkt liegt hierbei auf dem Antragsverfahren. Weitere 
Themen sind das Matching-Verfahren, die Erwartun-
gen von Mentorinnen und Mentoren sowie deren Rolle 
und Motivationen. Die ZKS hat die Basisschulung an-
hand der Erfahrungen aus der Praxis kontinuierlich an-
gepasst. So wurden solche Informationen und Themen 
in die Basisschulung mit aufgenommen, die möglichen 
Missverständnissen im Mentoring-Prozess vorbeugen 
sollen. Beispielsweise wird in der Basisschulung der oft 
seitens der Mentorinnen und Mentoren missverstan-
dene Begriff der Schutzbedürftigkeit von Geflüchteten 
eingehend erläutert (vgl. Kapitel 12). Zudem zeigte sich 
mit zunehmender Erfahrung, dass die Informations-, 

25 Es gibt eine gewisse Unschärfe, da einige Gruppen zum Zeit-
punkt der Basisschulung noch nicht vollzählig waren, während 
andere in großer Zahl zur Basisschulung erschienen sind und 
dann doch nicht am Programm teilgenommen haben. 240 dieser 
Mentorinnen und Mentoren sind in den anderen Programmda-
ten zu finden (BAMF-FZ(1), vgl. Abbildung 5, S. 20).

Klärungs- und Vernetzungsbedarfe der Mentorinnen 
und Mentoren den zeitlichen Rahmen einer Basisschu-
lung überschreiten. Deshalb entwickelte die ZKS zu-
sätzliche Schulungen (vgl. Kapitel 6.4).

Vor der Teilnahme am Programm haben interessierte 
Personen sehr unterschiedliche Erfahrungen in der 
Geflüchtetenbetreuung gemacht. Einige waren sehr 
erfahren und seit vielen Jahren im Bereich der Un-
terstützung und Begleitung von Geflüchteten ehren-
amtlich oder hauptamtlich tätig, während andere nur 
wenig oder gar keine Erfahrung mitbrachten. Die er-
fahrenen Schulungsteilnehmenden berichten, dass sie 
zumindest teilweise mit den Kursinhalten aufgrund 
ihres früheren Engagements vertraut sind. Dies bedeu-
tet jedoch nicht, dass sie die Basisschulung für unnötig 
halten. Die Basisschulung ist vor allem eine Gelegen-
heit, potenziellen Mentorinnen und Mentoren sach-
liche Informationen zu vermitteln. In dem folgenden 
Zitat antwortet eine Mentorin auf die Frage, ob sie die 
Basisschulung für sinnvoll hält:

„Dass uns da jemand besucht hat, das war sehr 
persönlich und hat auch zur Motivation der Perso-
nen beigetragen, die ja damit auch die Rückmel-
dung bekommen haben: Unsere Arbeit ist tatsäch-
lich gewünscht und etwas wert. Also ich glaube, 
das hat zur Bindung der Mentoren schon beige-
tragen. […]. Zudem hatte man die Möglichkeit zu 
Rückfragen. So sind viele Fragen aus dem Bereich 
der Finanzen aufgekommen, die gleich geklärt 
werden konnten. Das war ausgesprochen hilfreich. 
Ja, bei mir persönlich, ich habe vieles davon ge-
wusst, weil ich einen Erfahrungshintergrund habe, 
aber andere haben den nicht. […]. Also die Schu-
lung kann ich nur mit Höchstpunktzahl bewerten, 
würde ich mal sagen“ (MG14-2021i).

Dieses Zitat verdeutlicht die Relevanz der Basisschu-
lung im Prozess der Gewinnung von Mentorinnen und 
Mentoren. Die Basisschulung hat neben der Vermitt-
lung von Inhalten weitere Funktionen:

1. Die interessierten Gruppen werden in der Schu-
lung motiviert und erfahren Wertschätzung für 
ihr Engagement.

2. Interessierte Gruppen sollen gemeinsam eine 
positive Gruppendynamik entwickeln.

3. Es besteht die Möglichkeit, sich mit den ZKS-
Mitarbeitenden ausführlich auszutauschen und 
einen direkten und persönlichen Kontakt zur 
ZKS herzustellen. Dies trägt zur Vertrauensbil-
dung bei und motiviert zur Teilnahme.
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4. Zweifel und Unklarheiten können diskutiert 
und ausgeräumt werden. Die interessierten 
Gruppen verstehen die Ziele des NesT-Pro-
gramms besser, was erheblich zur Motivation 
beiträgt.

Mentorinnen und Mentoren berichten aber nicht nur 
die positiven Aspekte der Basisschulung. Sie geben 
auch kritische Rückmeldungen. Besonders relevant 
scheint der Kritikpunkt, dass einzelne Informationen 
in der Basisschulung nicht zeitgerecht sind. Beispiels-
weise erhalten interessierte Gruppen in der Basisschu-
lung u. a. Informationen, die erst nach der Ankunft der 
Geflüchteten relevant werden. Zum Zeitpunkt der Ba-
sisschulung beschäftigen sich die Gruppen vor allem 
mit dem Antrag beim BAMF, der Geldakquise oder mit 
der Wohnungssuche. Obwohl die Mentorinnen und 
Mentoren Informationen, die erst nach der Ankunft 
der Geflüchteten relevant werden, zwar als wichtig er-
achten, geben viele an, dass sie sich dann nicht mehr 
konkret an den Inhalt erinnern können. Die Inhaltsver-
mittlung liegt zu lange zurück, in einigen Fällen fand 
die Basisschulung mehr als ein Jahr vor der Ankunft 
der Geflüchteten statt.

6.4 Weitere Schulungen und 
Treffen

Die ZKS bietet neben der Basisschulung weitere Fort-
bildungsangebote im Rahmen des NesT-Programms 
an. Obwohl die weiteren Schulungen und Treffen nicht 
in einem engeren Sinne Teil der Gewinnung von Men-
torinnen und Mentoren sind, vervollständigen sie die 
Aktivitäten der ZKS hinsichtlich der Informationen 
und Beratung von Mentoring-Gruppen.

Seit Mai 2020 bietet die ZKS Aufbauschulungen an. 
Insgesamt wurden im Evaluationszeitraum 16 solcher 
Schulungen durchgeführt. Diese Kurse behandeln je-
weils ein spezifisches Thema, etwa „Nähe und Distanz 
im Ehrenamt“, und variieren stark in ihrem Inhalt (vgl. 
Tabelle 7). Für jede Aufbauschulung wurden Fach-
leute eingeladen, was zu einem qualitativ hochwer-
tigen Kursangebot beiträgt. Die Rückmeldungen der 
befragten Gruppen zu den Schulungsinhalten waren 
positiv. Über die inhaltliche Wissensvermittlung  hinaus 
ermöglichen die Aufbauschulungen der ZKS, den 
 Kontakt mit Mentoring-Gruppen, deren Basisschulung 
bereits lange zurückliegt, aufrechtzuerhalten.

Ein weiteres Unterstützungsangebot der ZKS sind die 
Vernetzungstreffen. Sie werden von den Mentoring-
Gruppen als sehr nützlich angesehen. Vor allem Men-
torinnen und Mentoren, die zwischenzeitlich bereits 
Geflüchtete betreuen, betonen die Relevanz dieses 
Formats. Diese Treffen ermöglichen es ihnen, sich über 
konkrete Erfahrungen und Schwierigkeiten mit ande-
ren Gruppen auszutauschen. Sie unterstützten auch 
den Aufbau von Netzwerken zwischen den Gruppen. 
Das Online-Format, in dem die Vernetzungstreffen 
stattfinden, ist hierbei sehr förderlich, da die Mento-
rinnen und Mentoren über ganz Deutschland verteilt 
sind. Außerdem erfordern diese Treffen relativ wenig 
Organisationsaufwand.

6.5 Fazit

Die Werbung für das Programm ist vielseitig und reicht 
von der allgemeinen Vorstellung des Projekts in den 
Medien bis hin zur spezifischen Informationsvermitt-
lung und Beratung der interessierten Gruppen. Zusam-
menfassend kann die Kommunikationsstrategie von 
NesT in einen aktiven und einen reaktiven Teil unter-
gliedert werden. Der aktive Teil besteht hauptsächlich 
darin, Informationen an die eigenen Netzwerke wei-
terzuleiten und Kommunikationsprodukte vorzuberei-
ten. Der reaktive Teil beinhaltet, intensiv auf Anfragen 
interessierter Gruppen einzugehen und Gruppen bis 
hin zum Zeitpunkt der Antragstellung so zu beraten, 
dass sie eine informierte Entscheidung über die Pro-
grammteilnahme treffen können.

Im Ergebnis der oben beschriebenen Gewinnungsstra-
tegien sind Gruppen mit einem nachhaltigen Inter-
esse am NesT-Programm v. a. in Nordrhein-Westfalen 
und Bayern entstanden (vgl. Kapitel 4), wo die institu-
tionellen Netzwerke von zwei Akteuren der ZKS – des 
DCV und der EvKW – stark verbreitet sind. Daher liegt 
die Vermutung nahe, dass die persönliche  Ansprache 
von potenziell Interessierten über die institutionel-
len Netzwerke die bisher effektivste Gewinnungs-
strategie darstellt. Die regionale Schwerpunktset-
zung des NesT-Programms ist im Pilotierungszeitraum 
nachvollziehbar, da die Ressourcen der ZKS begrenzt 
sind und Erfahrungen in der Gewinnung von Mento-
rinnen und Mentoren fehlten. Ein regional begrenz-
ter Ansatz entspricht auch den Erfahrungen anderer 
 Aufnahmestaaten. So hat Spanien ein ähnliches hu-
manitäres Aufnahmeprogramm zunächst auch nur in 
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einer Region entwickelt.26 Soll nach der Programmver-
stetigung die Gewinnungsstrategie bundesweit erfol-
gen, müssten über die institutionellen Netzwerke der 
ZKS hinaus weitere Ansätze zur Gewinnung von Men-
toring-Gruppen erprobt und ausgebaut werden.

Die ausgewerteten Daten zu den Aktivitäten der ZKS 
zeigen, dass interessierte Gruppen von der ZKS um-
fassend informiert und beraten werden, bis sie sich für 
die Teilnahme am NesT-Programm entscheiden und 

26 Siehe online: UNHCR. (2021). Community-based refugee spon-
sorship in Spain-Basque Country. Global Compact on Refugees. 
https://globalcompactrefugees.org/article/community-based-
refugee-sponsorship-spain-basque-country (abgerufen am 
01.09.2022) und Manzanedo (2019).

Tabelle 7: Aufbauschulungen der ZKS

Thema in Zusammenarbeit mit Datum

1 Der besondere Schutzbedarf bei der Auswahl der Flüchtlinge, die über 
NesT einreisen

UNHCR Deutschland 27.05.2020

2 Trauma und Umgang mit traumatisierten Geflüchteten Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum 08.07.2020

3 Nähe und Distanz und Selbstfürsorge Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum 15.07.2020

4 Begegnung auf Augenhöhe? – Die eigene Haltung in der Arbeit mit 
Geflüchteten reflektieren

Projekt „Aus eigener Kraft“ Institut für Kirche 
und Gesellschaft der EKvW

22.09.2020

5 Einblick in die Arbeit der staatlichen NesT-Akteure BMI, IntB, BAMF Referat 92A 29.09.2020

6 Gemeinsam wirksam – Was braucht ein Team zum Team? Freiberufliche Organisationsentwicklerin und 
Beraterin

19.10.2020

7 Lokale Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe 08.03.2021

8 Integration in Ausbildung und Beruf Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V. 15.03.2021

9 Flucht und Trauma – Verständnis und Sicherheit für den Umgang mit 
traumatisierten Geflüchteten

Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum 31.05.2021

10 Resettlement und humanitäre Aufnahmeprogramme als sichere  
Zugangswege für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge

UNHCR Deutschland 07.06.2021

11 Ein Potpourri an NesT-Themen:

 ■ Das Grenzdurchgangslager in Friedland und erste Schritte am 
Wohnort

 ■ Lokale Unterstützungsstrukturen vor Ort
 ■ Die Arbeit der staatlichen programmverantwortlichen Stellen
 ■ Versicherungen für Ehrenamtliche

Caritasstelle im Grenzdurchgangslager Friedland

LAB NI GDL Friedland

ZKS

BMI

Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG

14.06.2021

12 Nähe und Distanz im Ehrenamt WEISSER RING e. V. 20.08.2021

13 Vielfalt in Begegnungen – Impulse zum vorurteilsbewussten  
Mentoring

Kribi-Kollektiv 07.09.2021

14 Gemeinsam statt Einsam – ein Kommunikationstraining kohleG – gemeinnützige Genossenschaft der 
Jugendhilfe

13.09.2021

15 World Café zu verschiedenen NesT-Themen:

 ■ Der besondere Schutzbedarf bei der Auswahl für NesT

 ■ Lokale Unterstützungsstrukturen vor Ort durch Migrationsbera-
tung für erwachsene Zuwanderer und Jugendmigrationsdienst

 ■ Empowerment im NesT-Programm

UNHCR Deutschland

Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe

ZKS

30.11.2021

16 Unterstützung von Geflüchteten bei Diskriminierungen Anti-Rassismus Informations-Centrum ARIC- 
NRW e. V.

08.12.2021

Quelle: ZKS(3) 

einen Mentoring-Antrag stellen. Die IntB, die deutsch-
landweit fortlaufend über das Programm informiert, 
weist ebenfalls darauf hin, dass wiederholte Informa-
tionen und ein kontinuierlicher Dialog notwendig 
seien, um Interesse für das NesT-Programm zu we-
cken. Darüber hinaus ist die Basisschulung ein zentra-
ler Bestandteil der Strategie zur Gewinnung von Men-
toring-Gruppen. Diese Schulungen bieten weit mehr 
als „nur“ die Vermittlung von Sachinformationen an 
interessierte Gruppen. Sie stärken den Zusammenhalt 
der Gruppen, stiften Vertrauen zur ZKS und vermitteln 
Wertschätzung für das ehrenamtliche En gagement. 
Die internationale Forschung, die sich mit der Vor-
bereitung von Mentoring-Gruppen befasst,  betont 
ebenfalls die Relevanz von Schulungen und emp-

https://globalcompactrefugees.org/article/community-based-refugee-sponsorship-spain-basque-country
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fiehlt, Helpdesks bzw. eine Hotline für die Mentoring-
Gruppen einzurichten (Agatiello & Hueck, 2022, S. 25; 
Fratzke & Dorst, 2019, S. 10; GRSI, 2022, S. 145; Philli-
more et al., 2022, S. 55).

Neben den Basisschulungen hat die ZKS ihr Kursan-
gebot erweitert und bietet Aufbauschulungen mit 
spezifischen thematischen Schwerpunkten an. Diese 
Zusatzangebote erscheinen sinnvoll, da einige Infor-
mationen in den Basisschulungen zu einem frühen 
Zeitpunkt der Gewinnung von Mentorinnen und Men-
toren angesprochen werden und diese ein Interesse 
daran haben, einzelne Fragen und Themen, die sie im 
Rahmen des folgenden Mentoring-Prozesses beschäf-
tigen, zu vertiefen. Ferner finden Vernetzungstreffen 
von Mentoring-Gruppen statt, die gegenseitiges Ler-
nen ermöglichen.

Aufgrund des Bedarfs an intensiver Information und 
Beratung nimmt die Arbeitsbelastung für die ZKS ste-
tig zu, obwohl die Zahl der Interessenbekundungen 
seit 2020 relativ gering bleibt. Die ZKS hat im Evalua-

tionszeitraum insgesamt 79 Gruppen informiert und 
beraten. Durchschnittlich ergeben sich 25 informierte 
und beratene Gruppen pro Jahr. Um eine im regulä-
ren NesT-Programm anvisierte Aufnahme von maximal 
200 Personen im Jahr 2023 zu ermöglichen, müsste 
die ZKS rund 50 Mentoring-Gruppen gewinnen und 
insgesamt etwa 100 Mentoring-Gruppen informieren 
und beraten. Denn die bisherigen Erfahrungen  zeigen, 
dass nur jede zweite interessierte Gruppe  tatsächlich 
am NesT-Programm teilnimmt. Der Informations- 
und Beratungsaufwand im regulären NesT-Programm 
würde sich für die ZKS demnach vervierfachen. Es 
stellt sich daher die Frage, ob die ZKS in ihrer derzei-
tigen Struktur und Größe diesen Aufwand bewältigen 
und gleichzeitig die zunehmend relevante Beratung 
von einer größer werdenden Anzahl an bestehenden 
 Mentoring-Gruppen gewährleisten könnte. Entspre-
chende Organisationsmaßnahmen, die eine höhere 
Effizienz der  Informations- und Beratungsangebote 
ermöglichen, und ggf. ein weiterer personeller Ausbau 
der ZKS scheinen hierfür notwendig zu sein.
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Die finanzielle Unterstützung bzw. die  Bereitstellung 
und Finanzierung des Wohnraums ist ein zentraler 
Pfeiler des NesT-Programms. Die Mentoring- Gruppen 
verpflichten sich, eine Wohnung zu finden und sie für 
zwei Jahre (seit dem 1. Juli 2022 ein Jahr)27 zu finan-
zieren (BMI, 2022). Sie haben dabei grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten: Erstens können sie Wohneigentum aus 
ihrem Besitz (oder dem Besitz eines Vereins bzw. einer 
Kirchengemeinde) unentgeltlich zur Verfügung stel-
len. Zweitens können sie Wohnraum anmieten und 
die Nettokaltmiete für den Zeitraum übernehmen. 
Der Wohnraum muss in Größe, Beschaffenheit und 
Mietpreis die Anforderungen erfüllen, die am jeweili-
gen Wohnort für Sozialwohnungen gelten, und zudem 
 etwaigen spezifischen Bedarfen entsprechen (z. B. 
 barrierefrei/kindgerecht). So ist gewährleistet, dass die 
Kosten für die Kaltmiete nach Ablauf des zweijähri-
gen (bzw. einjährigen) Unterstützungszeitraums durch 
das örtliche Jobcenter gemäß den Regelungen des 
SGB II übernommen werden können, falls Geflüchtete 
nach Ablauf der Unterstützung durch die Mentoring-
Gruppe weiterhin auf Sozialleistungen angewiesen 
sein sollten (BMI, IntB & BAMF, 2019, S. 15–18).

In diesem Kapitel werden die Strategien der Wohn-
raumbeschaffung und der Wohnungsfinanzierung 
 analysiert. Im Anschluss daran werden weitere Fragen 
im Zusammenhang mit einer finanziellen Beteiligung 
der Mentoring-Gruppen diskutiert: die Zeit zwischen 
Anmietung und Ankunft der Geflüchteten, die Aus-
stattung des Wohnraums und die Unterstützung durch 
die ZKS.

27 Das verstetigte Programm beginnt am 1. Januar 2023, aber die 
Änderungen bezüglich der finanziellen Unterstützung traten 
bereits am 1. Juli 2022 in Kraft (vgl. Kapitel 2).

7 Finanzielle Beteiligung von 
Mentoring-Gruppen

7.1 Wohnraumbeschaffung

Zum 31.12.2021 haben von den 39 Gruppen, die dem 
BAMF Anträge vorgelegt haben, 32 Gruppen eine 
Wohnung gefunden. Im Durchschnitt sind die Woh-
nungen 80 Quadratmeter groß und haben meist zwei 
bis drei Zimmer (BAMF Referat 92A(2)). Die Mentoring-
Gruppen berichten über unterschiedliche Strategien 
der Wohnraumbeschaffung. Elf Mentoring-Gruppen 
mussten keine Wohnung suchen, da Wohnraum auf-
grund privaten Eigentums bereits zur Verfügung stand 
oder durch institutionelle Unterstützende bereitge-
stellt wurde:

„Es gab das Angebot über die Kirche, dass eine 
Wohnung zur Verfügung gestellt wurde. Also 
waren wir mit dem Problem nicht konfrontiert, 
nach Wohnmöglichkeiten zu suchen […]. In [deut-
sche Großstadt] ist es ja schier unmöglich, eine 
Wohnung zu finden. Wir hätten es nicht stemmen 
können, weil wir mit Sicherheit keine Wohnung ge-
funden hätten. Wir suchen ja für unsere anerkann-
ten Flüchtlinge, die immer noch in den Gemein-
schaftsunterkünften wohnen, auch Wohnraum und 
da gelingt es uns schon nicht“ (MG20-2021).

Dieses Zitat verdeutlicht, dass einige interessierte 
Gruppen die eigenständige Suche nach einer Woh-
nung als aussichtslos eingeschätzt haben, vor allem 
solche, die in Großstädten leben, in denen es einen 
 angespannten Wohnungsmarkt gibt, was mittlerweile 
für fast alle größeren Städte in Deutschland gilt.

Wenn die Mentorinnen und Mentoren nicht auf 
Wohneigentum zurückgreifen können, nutzen sie 
 zunächst ihre sozialen Netzwerke. Der Erfolg einer 
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Wohnungsanmietung über eigene soziale Kontakte ist 
jedoch nicht garantiert, da man einen Mietvertrag für 
Dritte – Geflüchtete – abschließt und hierfür ein hohes 
Maß an Vertrauen seitens der Vermietenden bestehen 
muss. In einigen Fällen hat diese Strategie dennoch 
funktioniert:

„[Ich habe die Wohnung] direkt bei der (Name der 
Wohngesellschaft) [gefunden]. […] Und da erlebt 
man diesen Alltagsrassismus. Wenn ich hier nicht 
so bekannt wäre, hätten wir diese Wohnung nicht 
[erhalten]. […] [Die Geflüchteten haben] da keine 
Chance, eine Wohnung zu kriegen. Denn die Woh-
nung, die wir gekriegt haben, da habe ich gesagt: 
,Ich bürge dafür. […] Ich bin eine öffentliche Person 
und ich kann mir das leisten. Das garantiere ich 
und bin auch Beamter.‘“ (MG21-2021).

Mentorinnen und Mentoren betonen häufig, dass bei 
den Vermieterinnen und Vermietern Überzeugungsar-
beit nötig ist, um Vorurteile gegenüber den Geflüch-
teten abzubauen und die Zielsetzung des NesT-Pro-
gramms verständlich zu machen. Das Gegenteil ist 
seltener der Fall, wurde aber ebenfalls im Rahmen des 
Programms beobachtet. Einige Kontakte der Mento-
rinnen und Mentoren im Immobilienbereich wollen 
Geflüchtete ausdrücklich unterstützen, wie das fol-
gende Beispiel zeigt:

„Ich kannte einen, der ist im Aufsichtsrat der 
[Name der Wohnungsbaugenossenschaft]. Er 
sagte: ‚Ich frage mal nach, aber ruf du den 
 Geschäftsführer an.‘ Das habe ich gemacht [und 
der Geschäftsführer hat gesagt:] ‚Das ist eine sehr 
nette Idee.‘ Und so ist eine Videokonferenz einberu-
fen worden und wir hatten eine schöne Wohnung 
[…] für eine Familie bis zu sechs Personen“  
(MG16-2021).

Häufig sprechen die Mentoring-Gruppen in den In-
terviews von notwendigem Glück bzw. Zufall für eine 
erfolgreiche Wohnungssuche. Eine Wohnungsbeschaf-
fung ist somit für einige Mentoring-Gruppen nicht 
planbar. Misserfolg oder langwierige Suchaktionen 
können die interessierten Gruppen frustrieren und zur 
Distanzierung vom NesT-Programm führen. Dies ist 
ein wichtiger Grund für die unterschiedliche Dauer bis 
zum erfolgreichen Abschluss des Rekrutierungsprozes-
ses der einzelnen Mentoring-Gruppen.

Neben der Suche über persönliche Netzwerke haben 
sich Mentorinnen und Mentoren an die  kommunalen 
Wohnungsämter gewandt, um zu erfahren, ob eine 
 Sozialwohnung zur Verfügung stünde. Die Erfahrungen 

in diesem Bereich sind vielfältig. Für einige Mentoring-
Gruppen führte dieses Vorgehen zum Erfolg:

„Dadurch, dass die Stadt schon vorab für Flücht-
linge Wohnungen bereitgestellt hatte, haben wir ja 
überhaupt keine Probleme gehabt. Also wir hatten 
sogar die Auswahl zwischen zwei Wohnungen. […] 
Das war in unserem Fall sehr unproblematisch“ 
(MG10-2021).

Eine andere Gruppe hat zwar eine Sozialwohnung ge-
funden, konnte diese aber nicht anmieten, da sie kei-
nen Wohnberechtigungsschein28 vorlegen konnte. 
Einen Wohnberechtigungsschein müssen diejenigen 
beantragen, die die Sozialwohnung selbst beziehen 
wollen, in diesem Fall also die geflüchteten Personen 
des NesT-Programms. Diese können aber nach den 
Grundsätzen des NesT-Programms erst nach einer er-
folgten Wohnungsanmietung aufgenommen werden:

„Dass wir so einen guten Kontakt haben und eine 
große Wohnung gefunden haben, das ist auf jeden 
Fall sehr hilfreich. Die [Wohnung] wird freigehal-
ten. Aber wir müssten Namen haben. Ohne Namen 
kriegen wir die Wohnung nicht. Das ist eine Woh-
nung, die über Wohnberechtigungsschein läuft. Ein 
Wohnberechtigungsschein ist immer nur auf die 
Person bezogen, die die Wohnung mietet. Also wir 
konnten zuerst die Wohnung nicht anmieten leider, 
weil das juristisch ausgeschlossen war“  
(MG16-2021).

Laut Mentorinnen und Mentoren hilft bei der Woh-
nungsbeschaffung von Sozialwohnungen die politische 
Unterstützung auf der lokalen Ebene sehr. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn der Oberbürgermeister oder 
die Oberbürgermeisterin, lokale politische Mandats-
trägerinnen und Mandatsträger sowie politische Par-
teien das NesT-Programm unterstützen.

Nicht zuletzt suchen Mentorinnen und Mentoren 
Wohnungen auf dem privaten Wohnungsmarkt. Nicht 
an allen Orten, an denen sich Mentoring-Gruppen 
gebildet haben, ist der Wohnungsmarkt angespannt. 
Einige Mentoring-Gruppen konnten von einem ent-
spannten Wohnungsmarkt profitieren und vergleichs-
weise einfach eine Wohnung finden. In einer Kom-
mune erhielt eine Gruppe beispielsweise eine Zusage 

28 Ein Wohnberechtigungsschein ist eine amtliche Bescheinigung, 
mit deren Hilfe eine Mieterin oder ein Mieter nachweisen kann, 
dass er oder sie berechtigt ist, eine mit öffentlichen Mitteln ge-
förderte Wohnung (Sozialwohnung) zu beziehen. Dafür  müssen 
bestimmte rechtliche Voraussetzung erfüllt sein, z. B. Unter-
schreitung einer festgelegten Einkommensgrenze.
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von einer Wohnungsbaugesellschaft, dass „ein Wohn-
raum zur Verfügung gestellt werden kann“ (MG12, 
2021). Schwierig wird die Suche jedoch, wenn in der 
Kommune ein sehr angespannter Wohnungsmarkt 
herrscht. Hier treffen Mentoring-Gruppen auf vielfäl-
tige Hürden:

„Da beißt die Katze sich in den Schwanz. Man 
braucht ja eine Wohnung vorher. Und eine Woh-
nung kriegt man in Deutschland eben nicht, wenn 
man zwei Wochen vorher erfährt, jetzt kommt je-
mand angereist. Ich noch nicht mal weiß: Wer 
kommt angereist? Wie alt sind die Kinder? […] 
Also das ist, finde ich, unverändert ein ungelös-
tes Problem. Man begibt sich auf Wohnungssuche 
und weiß nicht, für wen. Man weiß nicht, wann sie 
kommen“ (MG6-2021).

Die strukturelle Besonderheit des NesT-Programms, 
dass zunächst eine Wohnung gefunden werden muss 
und erst danach die Zuteilung der Geflüchteten zur 
Mentoring-Gruppe erfolgt, schafft ungünstige Bedin-
gungen für die Wohnungssuche, die insbesondere auf 
angespannten Wohnungsmärkten zum Tragen kom-
men (vgl. Abbildung 14).

Fehlende Informationen über die Größe und die so-
ziodemografische Zusammensetzung des Haushalts 
sowie über das Datum des Wohnungsbezugs verunsi-
chern potenzielle Vermieterinnen bzw. Vermieter und 
erfordern einen Vertrauensvorschuss gegenüber den 
Mentoring-Gruppen. Vor diesem Hintergrund betrei-
ben Mentoring-Gruppen einen hohen Aufwand, um 
eine Vermieterin bzw. einen Vermieter für den Sinn 
und Zweck des Programms zu sensibilisieren, wozu sie 
persönliche Netzwerke einsetzen.

7.2 Wohnungsfinanzierung

Die befragten Mentoring-Gruppen betonen in den 
Interviews, dass es für sie schwieriger war, eine Un-
terkunft zu finden, als die erforderlichen finanziellen 
Mittel zu beschaffen. Die Bereitstellung der Woh-
nungsfinanzierung ist jedoch neben der Wohnungssu-
che eine der zentralen Hürden für die Programmteil-
nahme. Sofern Wohnraum angemietet wird, müssen 
die Mentoring-Gruppen mit der Antragstellung eine 
Pauschalsumme auf einem gesonderten Mietkonto 
hinterlegen. Die Höhe richtet sich danach, ob eine Ein-
zelperson (2.500 Euro) oder eine Familie (5.000 Euro) 
betreut werden soll. Die Restsumme für die Nettokalt-
miete für 24 Monate (ab 1. Juli 2022 zwölf Monate) 
muss mit der Unterstützungserklärung nachgewiesen 
werden. Alternativ ist es möglich, dass die Mentoring-
Gruppen sich verpflichten, den zur Verfügung stehen-
den Wohnraum für den Zeitraum von 24 Monaten (ab 
1. Juli 2022 zwölf Monate) unentgeltlich bereitzustel-
len (BMI, IntB & BAMF, 2019, S. 10–12, S. 18).

Im Untersuchungszeitraum wurden 32 Wohnungen 
durch die Mentoring-Gruppen für das NesT-Programm 
zur Verfügung gestellt. Die Mentoring-Gruppen nutz-
ten dafür unterschiedliche Finanzierungsquellen. 
Einige Wohnungen wurden von den Eigentümern 
mietfrei oder zu einem günstigeren Mietpreis zur Ver-
fügung gestellt. In anderen Fällen erhielten die Men-
toring-Gruppen Unterstützung durch Dritte, um die 
erforderliche Finanzierung zu gewährleisten. Hier-
bei spielt die Förderung durch kirchliche Institutionen 
eine wesentliche Rolle. So stellten Kirchengemeinden 
Wohnungen günstig zur Verfügung oder übernahmen 
die Mietkosten ganz.

Abbildung 14: Unsicherheiten bei der Wohnungssuche für NesT-Aufnahmen

Quelle: Eigene Darstellung
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Um zukünftige Mentorinnen und Mentoren bei der 
Aufnahme der Geflüchteten zu unterstützen, haben 
einzelne Landeskirchen bzw. Bistümer Fonds zur Fi-
nanzierung von Wohnungen zur Verfügung gestellt. 
So hat die EKvW einen Garantiefonds zur Gewähr-
leistungsverpflichtung der Aufbringung der Netto-
kaltmiete aufgelegt, wobei die Landeskirche 30 % der 
Kosten übernimmt und 70 % vorfinanziert. Die Gelder 
sollen bis zum Ende der Programmlaufzeit zurückge-
zahlt werden.29 Mit dem Fonds „Sonderhilfe NesT“ des 
Erzbistums Köln werden bis zu 100 % der förderfä-
higen örtlichen Nettokaltmiete finanziert, wobei ggf. 
vorhandene Eigen- und Drittmittel vorrangig einge-
setzt werden müssen. Die Fondsmittel stammen aus 
Beiträgen von Kirchengemeinden und Kirchenge-
meindeverbänden im Erzbistum sowie von privaten 
Spenderinnen und Spendern.30 Durch das Erzbistum 
München und Freising wurde mit ähnlichen Auszah-
lungsmodalitäten die Förderung „Mietzuschüsse NesT“ 
gewährt.

Private Mentorinnen und Mentoren haben zum Teil 
ebenfalls Wohnraum kostenfrei zur Verfügung gestellt:

„[Name der Person] ist auch ein Mitglied in unse-
rem Gemeindekirchenrat und die […] stellen uns 
das kostenfrei zur Verfügung, das heißt, wir brau-
chen es auch nicht finanzieren“ (MG15-2021).

Neben Kirchengemeinden und privaten Sponsorin-
nen und Sponsoren sammeln Mentoring-Gruppen 
selbstständig Geldspenden. Dabei werden sie  häufig 
durch Kirchengemeinden und Vereine unterstützt. 
Diese  Akteurinnen und Akteure können dabei auf ihre 
 langjährigen Erfahrungen der Spendenakquise zurück-
greifen:

„Wir haben den Vorteil gehabt, dass die Leute aus 
der [Name des Vereins] unheimlich positiv der gan-
zen Sache gegenüber eingestellt waren, und wir 
haben also zu unser aller Überraschung das Geld 
unheimlich schnell zusammengehabt. […] Wenn 
das wirklich Privatpersonen sind ohne Verein, das 

29 Siehe online: EKvW (2019). Richtlinien für das Förderprogramm 
der Evangelischen Kirche von Westfalen im staatlich-gesellschaft-
lichen Aufnahmeprogramm „NesT – Neustart im Team“. https://
www.kirchenrecht-westfalen.de/pdf/46941.pdf (abgerufen am 
14.07.2022).

30 Siehe online: Erzbistum Köln (2019). Fonds „Sonderhilfe NesT“ 
des Erzbistums Köln zur Förderung von Mentorengruppen im 
Rahmen des humanitären Aufnahmeprogramms des Bundes NesT 
– Neustart im Team. https://aktion-neue-nachbarn.de/export/
sites/aktion-neue-nachbarn/.content/.galleries/ 
downloads/foerderkriterien-fonds-sonderhilfe-nest-2019.pdf 
(abgerufen am 14.07.2022).

ist überhaupt nicht zu stemmen. Die Miete für zwei 
Jahre zusammenzubekommen, wenn man nicht zu-
fällig ein Haus hat, in dem eine Wohnung frei ist, – 
keine Chance“ (MG17-2021).

Das Zitat zeigt, dass manche Mentoring-Gruppen auf 
gut vernetzte und ggf. auch finanziell etablierte Ak-
teure der Zivilgesellschaft angewiesen sind, um die 
Voraussetzungen für die Teilnahme zu erfüllen. Darü-
ber hinaus organisieren einige Mentoring-Gruppen 
selbst Spendenaktionen. Wie bei der Suche nach einer 
Wohnung sind lokale Kontakte auch für die Spenden-
akquise von grundlegender Bedeutung:

„Da ist vor allem für die [Name der Person] in un-
serer Gruppe von großem Wert gewesen und sie 
hat sich für das Sponsoring eingebracht. Sie hat 
Firmen angeschrieben und hat dann auch diese 
Resonanz gekriegt. Und sie hat uns angemeldet bei 
der Kreissparkasse in einem Projekt, bei so einer 
Aktion bei Betterplace.org.31 Und so sind einige 
hundert Euro in den beiden Stichtagen zusammen-
gekommen. Auch einzelne Leute haben gespendet 
und von unserer Gruppe auch welche“  
(MG18-2021).

Andere Mentoring-Gruppen berichten über die Unter-
stützung der Städte, die ihre Spendenakquise für Ge-
flüchtete an sie weitergeben:

„Das war in unserem Fall sehr unproblematisch. 
[…] Die Nettomiete wird von der Stadt finanziert. 
Die Stadt hatte dadurch, dass wir 2015 diese zu-
sätzlichen Flüchtlinge aufgenommen haben, sehr 
viele Spenden bekommen. Von allen möglichen Fir-
men oder Menschen. Und mit diesen Spenden wird 
jetzt die Nettomiete finanziert“ (MG10-2021).

Eine weitere Kommune unterstützte die dort entstan-
dene Mentoring-Gruppe aus eigenen Fördermitteln 
für ehrenamtliche Initiativen. So berichtet ein dortiger 
kommunaler Mitarbeiter:

„Wir haben es dann letztendlich so gelöst, es gibt 
in [Name der Kommunen] das sogenannte Bürger-
geld. Das heißt, *** Euro pro Einwohner werden 
aus dem normalen Haushalt rausgenommen und 
Initiativen und Vereinen angeboten, um damit Eh-
renamtsprojekte umzusetzen. […]. Das war dann 
also auch die Lösung für die NesT-Gruppe, dass wir 

31 Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Spenden-Platt-
form. Siehe online: Betterplace.org, https://www.betterplace.
org/c/ueber-uns (abgerufen am 21.07.2022).

https://www.kirchenrecht-westfalen.de/pdf/46941.pdf
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/pdf/46941.pdf
https://aktion-neue-nachbarn.de/export/sites/aktion-neue-nachbarn/.content/.galleries/downloads/foerderkriterien-fonds-sonderhilfe-nest-2019.pdf
https://aktion-neue-nachbarn.de/export/sites/aktion-neue-nachbarn/.content/.galleries/downloads/foerderkriterien-fonds-sonderhilfe-nest-2019.pdf
https://aktion-neue-nachbarn.de/export/sites/aktion-neue-nachbarn/.content/.galleries/downloads/foerderkriterien-fonds-sonderhilfe-nest-2019.pdf
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https://www.betterplace.org/c/ueber-uns


43Finanzielle Beteiligung von Mentoring-Gruppen

angeboten haben, sie können da einen Antrag stel-
len. Und das haben sie dann auch gemacht. Und 
sie haben die Höhe der erwarteten Kaltmiete für 
die zwei Jahre bewilligt bekommen“ (EG4-2022).

Diese Zitate unterstreichen, wie die Mentoring-Grup-
pen auf eine Vielfalt von Finanzierungsstrategien und 
-quellen zurückgreifen, um ihren Unterstützungsanteil 
abzusichern.

7.3 Zeit zwischen Anmietung 
und Ankunft der 
Geflüchteten

Im Beobachtungszeitraum war zu erkennen, dass zwi-
schen dem Zeitpunkt der Anmietung einer Wohnung 
bzw. der Zusage für eine Wohnung und dem Zeitpunkt 
der tatsächlichen Einreise der Geflüchteten unter Um-
ständen mehrere Monate liegen können. Aufgrund von 
ausgesetzten Einreisen von Geflüchteten während der 
COVID-19-Pandemie konnte dieser Zeitraum sogar 
länger als ein Jahr betragen. Die vergleichsweise lange 
Wartezeit bis zur Einreise der Geflüchteten begründet 
sich dadurch, dass das NesT-Programm an die Aus-
wahl- und Einreisemodalitäten im Resettlement-Pro-
gramm des Bundes gekoppelt ist:

„Das Hauptproblem ist die Kopplung an den Re-
settlement-Zyklus. Das heißt, wir haben jetzt in 
diesem Jahr gesehen: Die Einreisen starteten im 
Juli und die setzen sich bis zum 30. Dezember fort. 
[…] Die nächsten fünf, sechs Monate danach wer-
den wir wieder keine Einreisen haben, weil wir kein 
kontinuierliches Verfahren haben“ (EG2-2021).

Entstehen die Mentoring-Gruppen in der einreise-
freien Zeit, müssen sie auf den nächsten Auswahl- und 
Einreisezyklus im Resettlement-Programm warten. 
Aufgrund der langen Wartezeit bis zur Einreise muss-
ten im Beobachtungszeitraum mindestens zwei Men-
toring-Gruppen die Wohnung wieder abgeben bzw. sie 
konnten den Mietvertrag nicht unterschreiben:

„Wir hatten zunächst, wie wir mit NesT in Kontakt 
kamen, eine kleine Wohnung in Aussicht und dann 
hat es sehr lange gedauert, sodass wir die Woh-
nung abgegeben haben. Die wurde anderweitig 
vermietet. Das wäre jetzt auch über zwei Jahre ge-
laufen durch Corona“ (MG7-2021).

Im NesT-Programm ist vorgesehen, dass die Mento-
ring-Gruppen Kosten für die Kaltmiete ab Mietbe-
ginn – und nicht ab erfolgter Einreise der Geflüchteten 
– für zwei Jahre (bzw. ein Jahr ab dem 01. Juli 2022) 
übernehmen, sodass den Mentoring-Gruppen kein 
Nachteil bei einer späteren Einreise entsteht (BMI, 
IntB & BAMF, 2019, S. 16). Finanzieren sich Mentoring-
Gruppen über Kirchengemeinden oder Spenden, fällt 
es ihnen jedoch schwer, ihren Unterstützenden den 
Leerstand der Wohnungen in dieser Zeit zu erklären:

„Wie vermittle ich meinen Spendern, dass wir 2.000 
Euro einfach in den Wind gesetzt haben, weil wir 
die Wohnung ja zahlen müssen? Ich traue mich 
nicht, das den Spendern zu sagen. Das versteht 
 niemand“ (MG7-2019).

Zudem müssen sich die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer mit dem Wohnungsleerstand und ggf. mit den 
Mietausfällen über eine längere Zeit einverstanden er-
klären. Einzelne befragte Mentoring-Gruppen berich-
ten, dass Wohnungen für sie freigehalten wurden und 
sie nicht sofort Miete zahlen mussten:

„Normalerweise müssen wir zu diesem Zeitpunkt 
einen offiziellen Mietvertrag über zwei Jahre ab-
schließen und das Geld für die Miete ist dann 
weg. [Nach Schwierigkeiten mit dem Antrag beim 
BAMF] müssen wir warten bis Mai und [der Eigen-
tümer] hat gesagt: ‚Ich halte die Wohnung frei bis 
Mai.‘ Da haben wir wirklich Glück gehabt, sonst 
wäre inzwischen schon ein halbes Jahr Miete fällig 
und es profitiert niemand davon“ (MG2-2019).

Während auf die Ankunft der Geflüchteten gewar-
tet wird, fallen für die Mentoring-Gruppen neben der 
Nettokaltmiete zudem verbrauchsunabhängige Ne-
benkosten an. Die Geflüchteten haben von Beginn an 
einen Anspruch auf die Übernahme der Nebenkosten 
im Rahmen von SGB II durch das zuständige Jobcen-
ter. Bevor diese den Anspruch geltend machen kön-
nen, stehen jedoch die Mentoring-Gruppen als Miet-
partei in der Pflicht, die verbrauchsunabhängigen 
Nebenkosten selbst zu zahlen. Sie haben dabei keinen 
Anspruch auf Sozialleistungen nach SGB II oder an-
derweitige Erstattung und müssen selbst die Kosten 
tragen.
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7.4 Ausstattung des 
Wohnraums

In Vorbereitung auf die Einreise der Geflüchteten sol-
len Mentoring-Gruppen den angemieteten bzw. be-
reitgestellten Wohnraum ausstatten (BMI, IntB & 
BAMF, 2019, S. 17). Diese Grundausstattung wird vom 
Jobcenter übernommen. Die Mentorinnen und Men-
toren verfolgen dabei zwei unterschiedliche Wege. 
Die einen versuchen, die Wohnung voll auszustatten, 
damit bei Ankunft alles bereitsteht. Andere stellen be-
wusst nur eine Basisausstattung zur Verfügung, um 
den Geflüchteten nach der Ankunft die Möglichkeit 
zu geben, die Wohnung nach ihren Bedürfnissen und 
ihrem Geschmack einzurichten. Es besteht allerdings 
auch die Angst, dass die Aufgenommenen davon ent-
täuscht sind:

„Wenn man als Familie kommt, könnte man davon 
ausgehen, dass die Wohnung ausgestattet ist, und 
das ist eben nicht der Fall“ (MG3-2019).

Beide Herangehensweisen zeugen von einer hohen 
Aufmerksamkeit gegenüber den Geflüchteten. Mento-
ring-Gruppen möchten, dass sich die aufgenommenen 
Personen in ihrem neuen Zuhause möglichst wohl-
fühlen.

Bei der Ausstattung greifen Mentoring-Gruppen auf 
verschiedene Möglichkeiten zurück. Ist die zur Verfü-
gung gestellte Wohnung nicht möbliert oder fehlen 
Teile, rufen sie zu Möbelspenden über ihre sozialen 
Netzwerke auf, suchen bei Wohnungsauflösungen, in 
Sozialkaufhäusern und Gebrauchtmöbellagern oder 
auf Internetplattformen nach günstigen Elektrogerä-
ten und Einrichtungsgegenständen. Dabei erhalten sie 
häufig Unterstützung durch Kirchengemeinden oder 
Wohlfahrtsverbände und können auf deren Ressour-
cen zurückgreifen.

Die finanzielle Beteiligung der Mentoring-Gruppen 
soll sich auf die Übernahme der Kaltmiete beschrän-
ken und es sollen ihnen keine weiteren Kosten ent-
stehen. Geflüchtete, die im Rahmen von NesT aufge-
nommen werden, haben Anspruch auf die Zahlung der 
Anschaffungskosten für die Erstausstattung im Rah-
men der üblichen Sozialhilfesätze. Um bereits vor der 
Ankunft der Geflüchteten am Wohnort Gelder für die 
Erstausstattung im Rahmen einer Vorschusszahlung 
beantragen zu können, wird den Mentoring-Gruppen 
empfohlen, direkt nach der Einreise und noch während 

des Aufenthaltes der Geflüchteten in der EAE32 Kon-
takt mit den Geflüchteten aufzunehmen und sich eine 
Bevollmächtigung von ihnen ausstellen zu lassen (BMI, 
IntB & BAMF, 2019, S. 17). Abgesehen davon, dass ei-
nige Mentorinnen und Mentoren Bedenken haben, 
dass die Geflüchteten ihnen, ohne sie auch nur ein-
mal gesehen zu haben, vorab eine Vollmacht ausstel-
len sollen, ist der Zeitraum von zwei Wochen, den Ge-
flüchtete in der EAE verbringen, zur Beschaffung einer 
günstigen und erstattungsfähigen Einrichtung sehr 
knapp. Zudem kommt es immer wieder vor, dass das 
zuständige Jobcenter keinen Vorschuss bewilligt:

„Ist die Familie nicht da, gibt es erst mal keinen 
Geldzuschuss für den Kauf von dieser Mindestaus-
stattung“ (MG8-2019).

In diesem Fall übernimmt die Mentoring-Gruppe die 
Ausstattungskosten. Um eine Mehrbelastung zu ver-
meiden, können diese Kosten jedoch über das einge-
richtete Mietkonto getragen werden. Die Länge des 
Zeitabschnitts, in dem die Wohnung den Geflüchteten 
unentgeltlich zur Verfügung steht, bevor das Jobcen-
ter eintreten muss, reduziert sich damit entsprechend 
(BMI, IntB & BAMF, 2019, S. 17-18).

Neben der Ausstattung entstehen den Mentoring-
Gruppen aber in der Regel weitere Kosten. Das sind 
beispielsweise Hygieneartikel, Reinigungsmittel oder 
der erste Lebensmitteleinkauf vor der Ankunft. All 
dies fällt nicht unter die Erstausstattung, sondern 
unter den sogenannten Regelbedarf. Bis zur Bewilli-
gung und Auszahlung der Gelder zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes nach der Einreise kann ebenfalls 
eine Finanzierungslücke entstehen. Mentorinnen und 
Mentoren haben auch diese häufig aus eigenen Mit-
teln überbrückt. Es gab auch Fälle, in denen ein Kredit 
beim  Kirchenkreis aufgenommen wurde oder Men-
toring-Gruppen in Supermärkten nach Gutscheinen 
gefragt haben. Vor dem Hintergrund, dass das Pro-
gramm damit beworben wird, dass die Kosten vorab 
feststehen und sich auf die Kaltmiete beschränken33, 
haben Mentoring-Gruppen diese zusätzlichen Aus-
gaben nicht eingeplant. Einige Mentoring-Gruppen 
haben aufgrund dieser Erfahrungen den Eindruck ge-
wonnen, dass das NesT-Programm die Kosten für die 
Zivilgesellschaft nicht transparent darstellt. Im verste-
tigten Programm ist daher vorgesehen, diese versteck-
ten Kosten so früh wie möglich (z. B. während der Ba-
sisschulung) transparent bekannt zu machen. Zudem 

32 Zum Ablauf des Programms siehe Abbildung 1 im Kapitel 2.

33 Siehe beispielsweise online „Wie werde ich Mentor/in?“: https://
www.neustartimteam.de/ (abgerufen am 02.07.2022).

https://www.neustartimteam.de/
https://www.neustartimteam.de/
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weisen die aktualisierten Programminformationen die 
angehenden Mentoring-Gruppen darauf hin, dass etwa 
500 Euro für zusätzliche Kosten einzuplanen sind.

7.5 Unterstützung durch  
die ZKS

Bei der Bereitstellung des Wohnraums sind Mento-
ring-Gruppen weitgehend sich selbst überlassen. Die 
unterstützende Rolle der ZKS beschränkt sich in die-
sem Bereich bislang insbesondere darauf, über die for-
mellen Antragsvoraussetzungen bezüglich des Wohn-
raums zu informieren und ggf. konkrete Nachfragen 
zu klären. Diese betreffen etwa die Wohnungsgröße, 
die Einrichtung bzw. Führung des Kontos, den Zusam-
menhang mit SGB II, die Dauer der Anmietung und 
den Umgang mit entstehenden Nebenkosten während 
des Leerstandes bis zur Ankunft der Geflüchteten.

In Bezug auf Fundraising sieht sich die ZKS in einer 
indirekt unterstützenden Rolle. Sie will Mentoring-
Gruppen ermutigen und Erfahrungen aus anderen 
Ländern oder bereits bekannte Fundraising-Strategien 
weitergeben. Überlegungen der ZKS zu ergänzenden 
Hilfestellungen gehen auch in die Richtung, Kontakte 
zu unterstützungsbereiten Unternehmen sowie zu 
Gruppen, die Erfahrungen mit Fundraising haben, zu-
künftig an die Mentoring-Gruppen zu vermitteln.

7.6 Fazit

Die Suche nach einem Wohnraum und die Bereit-
stellung der Finanzierung sind zentrale Aufgaben 
der Mentoring-Gruppen vor der Antragstellung für 
die Teilnahme am NesT-Programm. Bei der Woh-
nungssuche verfolgen die Mentoring-Gruppen unter-
schiedliche Strategien. So greifen sie auf Wohnraum 
institutioneller Unterstützender wie Kirchen oder 
 engagierter Privatpersonen zurück. Ferner finden sie 
Wohnungen über ihre sozialen Netzwerke vor Ort. 
Einige aktiv unterstützenden Städte und Kommu-
nen sichern den entsprechenden Mentoring-Gruppen 
zudem Sozialwohnungen zu. Die Suche auf dem priva-
ten Wohnungsmarkt gestaltet sich hingegen schwie-
rig. Mentoring-Gruppen sind nur dann auf dem freien 
Wohnungsmarkt erfolgreich, wenn sie in Regionen mit 
ausreichend verfügbarem Wohnraum agieren. Die Un-
terstützung von Städten und Kommunen sowie durch 

lokale politische Akteurinnen und Akteure erweisen 
sich als sehr hilfreich bei der Wohnungssuche.

Eine große Hürde bei der Wohnungssuche ist, dass die 
Mentoring-Gruppen nicht wissen, wann die Geflüchte-
ten ankommen, um wen es sich hierbei genau handelt 
und wie viele Familienmitglieder gemeinsam einrei-
sen. Da verlässliche Informationen über die Geflüch-
teten und ihr Ankunftsdatum fehlen, müssen Men-
toring-Gruppen viel Engagement aufbringen, um das 
Vertrauen potenzieller Vermieterinnen und Vermie-
ter zu gewinnen und sie von der Seriosität des NesT-
Programms zu überzeugen. Misserfolge oder langwie-
rige Wohnungssuchen können hierbei die angehenden 
Mentoring-Gruppen frustrieren und zu einer Distan-
zierung vom NesT-Programm führen.

Eine grundlegende Programmänderung  dahingehend, 
dass die Wohnungssuche erst nach der Zuteilung 
der Geflüchteten zu Mentoring-Gruppen stattfindet, 
würde bedeuten, dass Geflüchtete, denen eine Auf-
nahme zugesagt wurde, bis zur Bereitstellung einer 
Wohnung in einem Erstzufluchtsstaat verbleiben und 
unbestimmte Zeit auf die Aufnahme warten müssen. 
Ein solches Vorgehen würde zudem ganzjährige indivi-
duelle Einreisen von Geflüchteten im NesT-Programm 
erfordern. Dies erscheint jedoch aufgrund der Anbin-
dung des NesT-Programms an die regulären Resettle-
ment-Aufnahmezyklen nicht umsetzbar.

Herausforderungen bei der Bereitstellung und Finan-
zierung von Wohnraum sind nicht nur für das deutsche 
NesT-Programm, sondern in ähnlicher Form auch für 
einige andere CSP-Programme in Europa charakteris-
tisch (vgl. u. a. Agatiello & Hueck, 2022, S. 23; Philli-
more & Reyes, 2019, S. 5; Rose, 2016). In Deutschland 
nutzen Mentoring-Gruppen für die Finanzierung des 
Wohnraums verschiedene Wege, wobei finanzielle Hil-
fen kirchlicher Träger und die Unterstützung von Kir-
chengemeinden, Vereinen und Städten bei der Spen-
denakquise häufig genannt wurden. Insgesamt zeigt 
sich, dass Mentoring-Gruppen die Finanzierung der 
Wohnkosten i. d. R. mit einer institutionellen Unter-
stützung bewerkstelligen können. Würden instituti-
onelle Akteure als Unterstützende wegfallen, wären 
Mentoring-Gruppen bei der Bereitstellung der Finan-
zierung auf sich allein gestellt. Die Zahl der Gruppen, 
die erfolgreich die notwendigen Finanzierungssum-
men zusammentragen können, würde sich höchst-
wahrscheinlich deutlich reduzieren.

Die Wartezeit zwischen dem Zeitpunkt, an dem eine 
Wohnung zur Verfügung steht, und der Ankunft 
der Geflüchteten beträgt im Beobachtungszeitraum 
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 mehrere Monate. Diese Wartezeit, die unter Umstän-
den mit einem Wohnungsleerstand einhergeht, kann 
die Sinnhaftigkeit des NesT-Programms sowohl für 
Mentoring-Gruppen als auch für die lokale Öffentlich-
keit infrage stellen. So ist es für die Mentoring-Grup-
pen kaum nachvollziehbar, warum nach den vielen Be-
mühungen, erfolgreich eine Wohnung zu finden, diese 
nicht zeitnah bezogen werden kann. Zudem können 
Wohnleerstände insbesondere in Zeiten einer ange-
spannten Wohnungsmarktlage kaum öffentlich ge-
rechtfertigt werden.

Im Beobachtungszeitraum hat sich gezeigt, dass für 
die Mentoring-Gruppen neben der Bereitstellung der 
Nettokaltmiete weitere zusätzliche Kosten – Ausgaben 

für die Erstausstattung und Versorgung mit notwendi-
gen Produkten des täglichen Bedarfs in der ersten Zeit 
nach der Ankunft – entstanden sind. Die Programm-
verantwortlichen haben auf diese Erfahrungen der 
Mentoring-Gruppen reagiert. Um eine Mehrbelastung 
zu vermeiden, können nun die Ausstattungskosten 
aus dem eingerichteten Mietkonto getätigt werden. 
Die Dauer der unentgeltlichen Zurverfügungstellung 
des Wohnraums reduziert sich dadurch entsprechend 
(BMI, IntB & BAMF, 2019, S. 17–18). Zudem werden im 
Rahmen des verstetigten Programms einige zusätzli-
che Kosten transparent gemacht und die Gesamtkos-
ten dadurch reduziert, dass die Nettokaltmiete seit 
dem 01.07.2022 nur noch für ein Jahr und nicht mehr 
für 24 Monate übernommen werden muss.
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Hat eine Mentoring-Gruppe sich erst mal zusammen-
gefunden, an einer Basisschulung teilgenommen und 
die Finanzierung ihrer Teilnahme am NesT-Programm 
gesichert, dann stellt sie einen entsprechenden Antrag 
auf Mentoring beim BAMF. Kapitel 8 befasst sich mit 
der durchschnittlichen Dauer von Mentoring-Anträ-
gen, den zur Vorlage erforderlichen Dokumenten und 
der Zusammenarbeit zwischen den Mentoring-Grup-
pen, der ZKS und dem BAMF.

8.1 Dauer des 
Antragsverfahrens

Die Gesamtdauer von der Interessenbekundung einer 
potenziellen Mentoring-Gruppe bis zur Ankunft der 
Geflüchteten betrug im Evaluationszeitraum durch-

schnittlich 506 Tage (ca. 16 Monate).34 Erst danach be-
ginnt die Unterstützungsphase für eine Dauer von 24 
bzw. zwölf Monaten. Das NesT-Programm erfordert 
von den Mentoring-Gruppen ein relativ lang andau-
erndes Engagement. Für den Beobachtungszeitraum 
ergibt sich damit für das Engagement eine Gesamt-
dauer von 30 bis zu 40 Monaten, was den Mentoring-
Gruppen neben der finanziellen Investition auch eine 
u. U. schwierige persönliche Entscheidung  abverlangt, 
sich über einen solchen Zeitraum gegenüber der 
Gruppe sowie den Geflüchteten zu verpflichten.

Die Tabelle 8 zeigt die Dauer der Phase von der Inte-
ressenbekundung bis zur Antragstellung beim BAMF. 
Diese Phase wird größtenteils von der ZKS begleitet. 
Von dem Zeitpunkt, an dem eine Gruppe erstmals ihr 

34 Bei der Errechnung der Dauer wurden nur die Gruppen 
 berücksichtigt, die im Beobachtungszeitraum einen Antrag auf 
Mentoring beim BAMF gestellt haben, der auch beschieden 
worden ist (n=27, vgl. Abbildung 6, S. 21).

8 Antrag auf Mentoring

Tabelle 8: Zeit von der Interessenbekundung bis zur Antragstellung (Durchschnitt in Tagen)

Von der Interessenbekundung bis zur Antragstellung BAMF

203

Interessenbekundung  
bis Schulung

Schulung  
bis Einreichung ZKS

Einreichung ZKS  
bis Antragstellung beim BAMF

65 109 29 (Median: 8)

Anmerkung zur Berechnungsmethode in den Tabellen 8 und 9:
1. In der Regel wird das arithmetische Mittel (sog. Durchschnitt) angegeben. Bei sehr großen Abweichungen der Einzelwerte wird auch 

der Median angegeben. Dies ist sinnvoll, wenn einzelne lang andauernde Verfahren im Sample sind, die den Durchschnittswert deutlich 
erhöhen und damit verzerren. In diesen Fällen verdeutlicht die Angabe des Medians, wo die Hälfte der Datenreihe liegt.

2. Die Summen werden gerundet, um ganze Tage zu zählen, sodass die Summe der zweiten Zeile nicht zwingend mit dem Wert der ersten 
Zeile übereinstimmen muss.

Quellen: ZKS(1), BAMF Referat 92A(1), eigene Darstellung, (n=27)
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Interesse an der Programmteilnahme bekundet, bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem die ZKS ihren Antrag an das 
BAMF sendet, vergehen im Durchschnitt 203 Tage, 
d. h. etwas mehr als sechs Monate. Während dieser 
sechs Monate erledigen die Mentoring-Gruppen alle 
notwendigen Schritte, um an dem Programm teilneh-
men zu können. Dazu gehören als Erstes die Bildung 
einer Gruppe aus fünf engagierten Personen, dann die 
Teilnahme an einer Basisschulung, die anschließende 
Suche nach einer Wohnung und letztlich das Zusam-
menstellen der erforderlichen Dokumente. Eine ty-
pische Gruppe nimmt zwei Monate nach dem ersten 
Kontakt mit der ZKS an der Basisschulung teil und ist 
in der Lage, drei Monate nach der Schulung einen voll-
ständigen Antrag an das ZKS zu senden. Die Über-
prüfung durch die ZKS und eine anschließende Wei-
terleitung des Antrags an das BAMF erfolgen i. d. R. 
innerhalb einer bis zwei Wochen.

Die Tabelle 9 zeigt die Phase, in der das BAMF über 
den Mentoring-Antrag entscheidet und einen Geflüch-
teten-Haushalt für die Gruppe auswählt. Diese Phase 
erstreckt sich bis zum Zeitpunkt der Einreise der Ge-
flüchteten in Deutschland. Von der Antragstellung 
beim BAMF bis zur Ankunft der Geflüchteten vergehen 
durchschnittlich 303 Tage, d. h. ca. zehn Monate. Dabei 
beträgt die Entscheidungsdauer des BAMF etwas mehr 
als einen Monat (37 Tage). Die Aufnahme der Mento-
ring-Gruppen auf die Vermittlungsliste hängt davon 
ab, ob eine Wohnung für die Geflüchteten bereitsteht 
oder kurzfristig zur Verfügung gestellt werden kann. 
Hier können zeitliche Verzögerungen entstehen, bis 
die Mentoring-Gruppen ein Wohnangebot nachwei-
sen. Daran schließt eine relativ lange Wartezeit auf die 
Ankunft der Geflüchteten an. Diese Wartezeit, die ggf. 
mit einem Wohnungsleerstand einhergeht (vgl. Kapi-
tel 7), kann die Sinnhaftigkeit des NesT-Programms 
sowohl für die Mentoring-Gruppen als auch für die lo-
kale Öffentlichkeit infrage stellen. Die Wartezeit hängt 
mit den Einreisezyklen des Resettlement-Programms 
zusammen (vgl. Kapitel 9). Zudem ergaben sich im Be-
obachtungszeitraum deutliche Einreiseverzögerungen 

und zusätzliche Wartemonate aufgrund der COVID-
19-Pandemie (vgl. Abbildung 10, S. 23).

8.2 Erforderliche Dokumente

Der Antrag auf Teilnahme am Programm besteht aus 
mehreren Unterlagen, die die Mentoring-Gruppen 
ausfüllen bzw. einreichen müssen. Diese umfassen 
das Antragsformular mit den drei Anlagen „Unterstüt-
zungsplan“, „Wohnen“ und „Datenschutzrechtliche 
Einwilligungserklärung“. Darüber hinaus sind dem An-
trag folgende Unterlagen beizufügen: die Teilnahme-
bescheinigung an der Basisschulung; ein Nachweis zur 
Eröffnung eines Bankkontos mit eingezahltem Gut-
haben bzw. eine Erklärung über die Bereitstellung von 
Wohnraum oder eine Auskunft aus dem Schuldner-
verzeichnis (SCHUFA), sofern ein Mietvertrag unter-
zeichnet und ein Girokonto angelegt wurde. Weiterhin 
werden die Antragstellenden gebeten, ein erweitertes 
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde zu be-
antragen. Diese Unterlagen sind in Tabelle 10 aufge-
führt und erklärt.35

Laut ZKS und dem umsetzenden Referat im BAMF 
haben der Antrag und die darin enthaltenen Formu-
lare einen doppelten Zweck. Sie dienen der Sicher-
heitsüberprüfung und der Vorbereitung. Der Antrag 
soll zum einen glaubhaft aufzeigen, dass die Mento-
ring-Gruppen sich gut auf die Aufnahme vorbereitet 
haben. Zum anderen überprüft der Antrag die finan-
zielle Bonität sowie die Straffreiheit der Mentoring-
Gruppen und soll hiermit die Missbrauchsrisiken mini-
mieren. Darüber hinaus sollte die Antragstellung selbst 
den Mentorinnen und Mentoren bei der praktischen 
Vorbereitung helfen, z. B. durch die Erkundung von 

35 In diesem Zusammenhang hat die ZKS eine Checkliste für Men-
torinnen und Mentoren entwickelt, um ihnen einen Überblick 
über die geforderten Dokumente zu geben.

Tabelle 9: Zeit von der Antragstellung beim BAMF bis zur Ankunft der Geflüchteten (Durchschnitt in Tagen)

Von der Antragstellung beim BAMF bis zur Ankunft der Geflüchteten

303

Antragstellung BAMF  
bis Sicherheitsprüfung

Sicherheitsprüfung  
bis Vermittlungsliste

Vermittlungsliste  
bis Ankunft der Geflüchteten

37 63 (Median: 9) 209

Anmerkung: Bzgl. der Rundungen siehe Anmerkung Tabelle 8.

Quellen: ZKS(1), BAMF Referat 92A(1), eigene Darstellung, (n=27)
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Unterstützungsmöglichkeiten in der Region. Der Un-
terstützungsplan ist speziell darauf ausgerichtet, den 
Mentoring-Gruppen die Möglichkeit zu geben, ein Un-
terstützungskonzept zu entwickeln. Aus diesem Grund 
werden praktische und spezifische Fragen zur Unter-
stützung von Geflüchteten gestellt. Die meisten Men-
toring-Gruppen empfinden den Umfang der geforder-
ten Informationen und Dokumente als angemessen:

„Das kam uns jetzt nicht so ungewöhnlich lang 
vor und war nicht ungewöhnlich lang für deutsche 
Verhältnisse. […] Wir haben alle problemlos ein po-
lizeiliches Führungszeugnis bekommen. Das war 
kein Problem. […]“ (MG9-2021).

Nur einzelne Mentorinnen und Mentoren erachten 
den Umfang der Unterlagen als zu aufwendig und hin-
terfragen Zweck und Verwendung dieser Daten.

8.3 Zusammenarbeit zwischen 
den Beteiligten während 
des Antragsverfahrens

Wenn eine angehende Mentoring-Gruppe die Unter-
lagen zusammengestellt und ausgefüllt hat, schickt sie 
diese an die ZKS, die den Antrag auf Vollständigkeit 
prüft. Wenn dies der Fall ist, leitet die ZKS den Antrag 
an das BAMF weiter. Nach Antragsprüfung nimmt das 
BAMF die Mentoring-Gruppen auf die Vermittlungs-

liste auf. Der Verfahrensablauf ist in Abbildung 15 
noch einmal schematisch dargestellt.

Die Steuerungsgruppe des NesT-Programms hat ver-
einbart, dass die Mentoring-Gruppen nicht direkt mit 
dem BAMF kommunizieren, sondern stets über die 
ZKS. Eine Mitarbeiterin der ZKS betont, wie wich-
tig dies bei der Kommunikation mit den Mentoring- 
Gruppen ist:

„Es ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig für die 
Mentoring-Gruppen, dass klare Ansprechpartner 
bekannt sind, die kontaktiert werden können. Wir 
hatten in der Vergangenheit Fälle, in denen dann 
nicht so ganz klar war, wer jetzt kontaktiert wird. 
[…] Die ZKS hat dann Teile der Kommunikation 
nicht mitbekommen. […] Die Kommunikationswege 
müssen einfach klar sein, damit auch die Mento-
ring-Gruppen wissen, an wen wenden sie sich und 
wo kriegen sie Antworten. […] Das dient auch dazu, 
um die Mitarbeiter im BAMF zu schützen, denn die 
sollen nicht diese Flut von Einzelanfragen bekom-
men. Wir können viele Fragen vorher klären“  
(EG1-2021).

Die ZKS fungiert somit als die zentrale Ansprechstelle 
für Mentoring-Gruppen. Sie bleibt über den Stand des 
Antrags auf dem Laufenden und versorgt die Mento-
rinnen und Mentoren mit relevanten Informationen. 
Diese klare Organisation der Kommunikation zwischen 
den Akteurinnen und Akteuren hilft, Missverständnisse 
zu verhindern und den Eindruck zu vermeiden, dass es 
innerhalb des Programms unterschiedliche Stimmen 
gibt. Die ZKS hat Erfahrung in der Kommunikation mit 

Tabelle 10: Erforderliche Unterlagen für den Antrag

Name der Anlage Kurzbeschreibung

Anlage Unterstützungsplan Informationen über die Unterstützungsangebote der Mentoring-Gruppe (Kurzvorstellung der 
Gruppe, Unterstützungsangebote, Kommunikation mit den Geflüchteten, z. B. gesprochene 
Sprache in der Gruppe, Angebot des ÖPNV, erreichbare Behörden und Angebote für Flücht-
linge im Wohnumfeld)

Anlage Wohnen Informationen über die Wohnung (Größe des Wohnraums, Anzahl der Zimmer, usw.)

Anlage Datenschutzhinweise und  
Einwilligungserklärung

Dokumente zum Datenschutz (notwendig für die Sicherheitsüberprüfung der Mentorinnen 
und Mentoren und die Evaluation des Programms)

Ausweiskopien Ausweiskopien aller Mentorinnen und Mentoren

Teilnahmebescheinigungen Basisschulung Bescheinigung, dass die Mentorinnen und Mentoren an der Basisschulung teilgenommen 
haben

Führungszeugnis Beide Hauptmentorinnen und -mentoren müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen

Kontostand Geld auf einem Sperrkonto zur Finanzierung der Wohnung für zwei Jahre (bzw. ein Jahr) bzw. 
eine Erklärung über die Bereitstellung von Wohnraum oder eine Auskunft aus dem Schuld-
nerverzeichnis (SCHUFA), sofern ein Mietvertrag unterzeichnet und ein Girokonto angelegt 
wurde

Quelle: Administrative Daten
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Ehrenamtlichen und ist aufgrund ihrer Position als zi-
vilgesellschaftliche Stelle in einer guten Lage, ein Ver-
trauensverhältnis zu den Mentoring-Gruppen aufzu-
bauen.

Allerdings erschwerte die strukturelle Organisation 
der ZKS im Beobachtungszeitraum ihre Ansprechbar-
keit sowohl für Mentorinnen und Mentoren als auch 
für das BAMF. Wenngleich sich die ZKS als einheitli-
che Organisation darstellt, ist es für die BAMF-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeiter sowie für die Mentoring-

Gruppen notwendig, sich an das jeweils zuständige 
ZKS-Mitglied zu wenden. Abbildung 16 zeigt die 
 Verteilung der Zuständigkeit für Mentoring-Gruppen 
innerhalb der ZKS.

Aufseiten der ZKS gab es im Beobachtungszeitraum 
keine zentrale Verwaltungsstelle und die ZKS-Mitglie-
der waren personell sowie organisatorisch in ihre In-
stitutionen eingegliedert. Somit konnten die Mitar-
beitenden sich schwer gegenseitig vertreten und bei 
Abwesenheit der Ansprechpersonen blieben Fragen 

Abbildung 15: Verfahrensablauf NesT, Ausschnitt zum Antragsverfahren

Quelle: BAMF Referat 92A
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Abbildung 16: Kommunikation während der Antragsprüfungsphase

Anmerkung: Am Ende der Zeiterhebung wurden zwei Gruppen nicht geordnet.

Quelle: ZKS(1), BAMF Referat 92A(2), eigene Auswertung und Darstellung, (n=79)
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der Mentoring-Gruppen sowie des BAMF unbeant-
wortet. Zudem existierte keine einheitliche Qualitäts-
sicherung, sodass bspw. die Vollständigkeitsprüfung 
der eingereichten Anträge je nach ZKS-Mitglied un-
terschiedlich ausfiel. Während vollständige Anträge 
schnell bearbeitet werden konnten, mussten teilweise 
unvollständige Anträge zu den Mentoring-Gruppen 
zurückgeschickt werden. Oft handelte es sich dabei 
um das Datenschutzformular, welches von jeder Men-
toring-Gruppe unterschrieben werden muss, um eine 
Sicherheitsprüfung durchführen zu können, und ohne 
welches der Antrag blockiert wird. Für das mittlerweile 
verstetigte Programm ist in der ZKS ab 2023 eine feste 
Ansprechperson für den Austausch mit dem BAMF 
sowie der Steuerungsgruppe vorgesehen.

Eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Bearbeitung 
der Anträge sowie der Koordination und Kommunika-
tion zwischen den Akteurinnen und Akteuren ist die 
Tatsache, dass der gesamte Antragsprozess in Papier-
form erfolgt. Dies kann die Übermittlung und die Be-
arbeitung des Antrags zeitaufwendig machen. In der 
Pilotphase des Projekts, in der die Anzahl der Mento-
ring-Gruppen noch relativ gering ist, stellt dies keine 
große Herausforderung dar. Dennoch wirft die ge-
plante Erhöhung der Anzahl der Mentoring-Gruppen 
die Frage nach der Effektivität eines analogen Antrags-
vorbereitungs- und Bearbeitungssystems auf. Die ana-
loge Übermittlung der Anträge, die jeweils 70 bis 90 
Seiten umfassen können, sowie ggf. die Rücksendung 
der Anträge oder eine Aufforderung zur Nachreichung 
in analoger Form verlangsamt die Kommunikations-
prozesse zwischen Mentoring-Gruppen, ZKS und dem 
BAMF deutlich.

8.4 Fazit

Im Beobachtungszeitraum haben 27 Mentoring- 
Gruppen den Prozess der Vorbereitung und Antrag-
stellung bis hin zur Aufnahme der Geflüchteten voll-
ständig durchlaufen. Bei diesen Gruppen lag zwischen 
dem ersten Kontakt zur ZKS bis zur Ankunft der Ge-
flüchteten durchschnittlich mehr als ein Jahr (etwa 
500 Tage). Angesichts der Komplexität der Anträge 
und durch externe Faktoren, die das Antragsverfah-
ren verlangsamen können (z. B. die Fortsetzung der 
Suche nach einer Wohnung nach der Antragstellung 
auf Mentoring, vgl. Kapitel 7) kann die Dauer bis zur 
Ankunft der Geflüchteten je nach Mentoring-Gruppe 
sehr unterschiedlich sein. So betrug die Dauer bei 
zehn Gruppen weniger als ein Jahr. Bei einigen ande-

ren Mentoring-Gruppen verlangsamte die Wartezeit 
auf die Einreise der Geflüchteten, die im Resettlement 
nicht individuell, sondern kollektiv zu bestimmten Zei-
ten im Jahr stattfindet, den Aufnahmeprozess. Ein ent-
scheidender Faktor für lange Wartezeiten war die Aus-
setzung der Einreisen nach Deutschland während des 
Lockdowns aufgrund der COVID-19-Pandemie.

Stellen Mentoring-Gruppen einen Antrag beim BAMF, 
hat die ZKS als Vermittlerin eine entscheidende Rolle. 
Die ZKS bringt den Mentoring-Gruppen das Antrags-
verfahren näher und gewährleistet gemeinsam mit den 
Gruppen, dass alle erforderlichen Unterlagen einge-
reicht werden. Da die ZKS im Beobachtungszeitraum 
dezentral organisiert war, gestaltete sich die Kom-
munikation zwischen den Gruppen, der ZKS und dem 
BAMF jedoch uneinheitlich, was zu Verzögerungen 
oder unvollständigen bzw. verspäteten gegenseitigen 
Informationen führte. Zudem kam es zu qualitativen 
Unterschieden zwischen den Anträgen. Die Schaffung 
einer festen Kontaktperson der ZKS für die Kommu-
nikation mit den staatlichen Instanzen ab 2023 sollte 
hier zu einer Verbesserung führen. Da das NesT-Pro-
gramm sowie auch andere CSP-Programme auf viel-
seitigen Kooperationsstrukturen zwischen staatlichen 
und zivilgesellschaftlichen Akteuren aufbauen, ist für 
die effiziente Zusammenarbeit eine klare Definition 
von Verantwortlichkeiten besonders wichtig (Agatiello 
& Hueck, 2022, S. 22).

Das Fehlen eines gemeinsamen digitalen Kommu-
nikations- und Datenaustauschsystems unter den 
ZKS-Mitgliedern und mit dem BAMF verlangsamt 
außerdem die Prozesse, da die ZKS-Mitglieder nur 
Auskünfte über die Mentoring-Gruppen geben kön-
nen, die sie betreuen. Sie haben keine Einblicke in die 
Arbeitsabläufe bzw. Antragsunterlagen von Mento-
ring-Gruppen, die von anderen ZKS-Stellen betreut 
werden. Sind Mitarbeitende eines ZKS-Mitglieds nicht 
erreichbar oder außer Dienst, bleiben die von ihnen 
betreuten Antragsverfahren liegen. Darüber hinaus 
trägt das Fehlen eines gemeinsamen Datenaustausch-
systems zu Verzögerungen bei, da Unterlagen posta-
lisch ein- bzw. nachgereicht werden sowie dringliche 
Informationen, bspw. zum Matching oder zu Ankünf-
ten, möglicherweise verzögert ankommen. Mit der 
Digitalisierung der Prozesse würde sich die Zusam-
menarbeit aller Akteurinnen und Akteure im Antrags-
verfahren bis zur Ankunft der Geflüchteten effizienter 
und transparenter gestalten. Im breiteren Kontext der 
Bearbeitung von Asylanträgen trifft Beirens (2022) die 
gleiche Feststellung und betont die vielen Vorteile, die 
eine stärkere Digitalisierung der Aufnahmeverfahren 
mit sich bringt.
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Eine Besonderheit des NesT-Programms im Vergleich 
zum regulären Resettlement-Programm ist, dass im 
Auswahlverfahren eine Zuordnung der Geflüchteten 
zu einer Mentoring-Gruppe – das sogenannte Mat-
ching – stattfindet. Das Matching wird vom zuständi-
gen Referat im BAMF durchgeführt. Dafür werden die 
Eckdaten zu den Mentoring-Gruppen mit den Profilen 
der Resettlement-Geflüchteten verglichen, sodass eine 
Zuweisung nach größtmöglicher Übereinstimmung 
 erfolgen kann.

Zu Beginn des NesT-Programms wurden den Men-
toring-Gruppen passende Geflüchtete aus der für die 
Resettlement-Aufnahmen vorgesehenen Gruppe von 
Geflüchteten zugewiesen. Seit 2021 wird für das Mat-
ching ein zweistufiges Verfahren angewandt: Im ersten 
Schritt werden Geflüchtete identifiziert, die entspre-
chend der Eignungskriterien spezifisch für das NesT-
Programm infrage kommen. Im zweiten Schritt erfolgt 
dann wie bisher die individuelle Zuordnung der Ge-
flüchteten zu den Mentoring-Gruppen entsprechend 
der jeweiligen Angebote (z. B. Größe der gestellten 
Wohnung, bedarfsdeckende Angebote am Wohnort, 
gemeinsame Sprachkenntnisse).

9.1 Vorauswahl

Für das NesT-Programm werden Geflüchtete ausge-
wählt, die bereits zum Aufnahmekontingent des deut-
schen Resettlement-Programms gehören (vgl. Kapitel 
2). Da das NesT-Programm eine zusätzliche Unter-
stützung durch Mentorinnen und Mentoren bietet, 
kommen für dieses Programm vor allem jene Perso-
nen in die engere Auswahl, die in Deutschland kein 

soziales Netzwerk haben oder für welche der Zugang 
zu einer professionellen Beratung und Unterstützung 
mit hohen Hürden verbunden ist. So hat sich die NesT-
Steuerungsgruppe für die Dauer der Programm-Pilo-
tierung darauf geeinigt, dass hierzu bspw. Geflüchtete 
ohne bestehende Bindungen und verwandtschaftliche 
Unterstützung in Deutschland sowie alleinerziehende 
Mütter gehören. Um eine Überbelastung der ehren-
amtlichen Mentorinnen und Mentoren zu vermeiden, 
sollten zudem während der Pilotierungsphase keine 
medizinischen Härtefälle für das NesT-Programm 
ausgesucht werden. Im Laufe der Pilotierung wurde 
zudem deutlich, dass Mentorinnen und Mentoren eher 
kleinere oder mittelgroße Wohnungen für Geflüch-
tete bereitstellen, sodass große Haushalte kaum über 
das NesT-Programm aufgenommen werden können. 
Der Fokus liegt folglich eher auf kleinen und mittle-
ren Haushalten (vgl. Kapitel 2). Laut dem zuständigen 
BAMF-Referat ist der Vorauswahlprozess der NesT-
Geflüchteten im Erstzufluchtsstaat nur ein geringer 
Mehraufwand und relativ schnell durchzuführen.

„Der Auswahlprozess vor Ort [im Erstzufluchts-
staat] ist ein Mehraufwand, ganz klar, aber ein ver-
kraftbarer Mehraufwand. Der Hauptschwerpunkt 
ist […] herauszufiltern: Wer passt? Wer nicht? Die 
Vorbereitungen mit dem UNHCR abzustimmen. 
Wer hat wann Zeit für ein Interview?“ (EG2-2022)

Mit den Geflüchteten, die in die engere Auswahl für 
das NesT-Programm kommen, findet ein Gespräch 
mit den BAMF-Mitarbeitenden statt.36 An diesem Ge-
spräch nehmen auch die mitreisenden Familienmit-
glieder teil. Das Ziel des Gespräches ist es, herauszu-

36 Während der COVID-19-Pandemie wurde dieses zusätzliche 
Gespräch per Videotelefonie durchgeführt.

9 Matching
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finden, inwiefern Geflüchtete für das Mentoring offen 
sind. Laut den BAMF-Mitarbeitenden hat sich bisher 
kaum jemand gegen das NesT-Programm entschieden.

„Wenn den Flüchtlingen der Ablauf erklärt wird 
und was die Vorteile sind, also dass sie nicht in 
einer Gemeinschaftseinrichtung leben müssen, son-
dern direkt in eine Wohnung ziehen können und 
Leute aus Deutschland da sind, die helfen, dass 
Sprachmittler da sind, die sie zu den Behörden und 
Schulanmeldungen […] begleiten, da sagen die 
meisten direkt zu. Auch wenn im Interview gesagt 
wird: ‚Sie dürfen sich das gerne überlegen. Wenn 
sie teilnehmen möchten, müssen sie eine Einver-
ständniserklärung unterzeichnen. Die bekommen 
sie mit, sie müssen die nicht heute unterschreiben.‘ 
– würde ich fast sagen, dass acht von zehn ange-
fragten Flüchtlingsfamilien gleich die Einverständ-
niserklärung unterzeichnen wollen und sagen: ‚Ja, 
ja, wir möchten das auf jeden Fall‘“ (EG2-2022).

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass die 
 Teilnahme am NesT-Programm freiwillig ist. Besteht 
seitens der Geflüchteten kein Interesse an einer Teil-
nahme, können sie weiterhin im Rahmen des regu-
lären Resettlement-Kontingents nach Deutschland 
 ein reisen.

9.2 Matching

Die Zuordnung der Geflüchteten zu den passenden 
Mentoring-Gruppen – das Matching – wird im BAMF 

für jede Mentoring-Gruppe individuell durchgeführt. 
Hierzu vergleichen BAMF-Mitarbeitende die Antrags-
dateien der Mentoring-Gruppen mit den in Betracht 
kommenden Resettlement-Flüchtlingen und versu-
chen, die besten Übereinstimmungen zu finden. Je 
nach Antrag der Mentoring-Gruppe können verschie-
dene Matching-Kriterien zum Tragen kommen (vgl. 
Abbildung 17).

Da die Größe der Wohnung den SGB-II-Vorgaben 
entsprechen muss,37 wird dies zum zentralen Krite-
rium: Nach der Wohnungsgröße, die einer Mentoring-
Gruppe zur Verfügung steht, richtet sich die Anzahl 
der aufzunehmenden Personen. Häufig finden Men-
toring-Gruppen Wohnungen für einen Vier-Personen-
Haushalt. Da Haushalte von Geflüchteten jedoch oft-
mals größer sind und der angebotene Wohnraum nicht 
immer etwaigen spezifischen Bedarfen, beispielsweise 
für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, gerecht 
werden kann, reduziert sich der Kreis der Geflüch-
teten, die am NesT-Programm teilnehmen können. 
Weitere Merkmale oder spezifische Unterstützungs-
bedarfe der Geflüchteten können nicht immer berück-
sichtigt werden. So etwa sollen die Integrations- und 
Versorgungsstrukturen am Wohnort möglichst mitbe-
dacht werden. Hierunter fallen je nach Einzelfall z. B. 
ein örtliches Dialysezentrum und aktive Religionsge-
meinschaften, aber auch Kindertagesstätten und Schu-
len sowie Fortbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. 
Weiterhin sollen auch die Merkmale der Mentoring-
Gruppe wie etwa vorhandene Sprachkenntnisse, die 

37 Die Größe, die Beschaffenheit und der Mietpreis der Wohnung 
müssen die Anforderungen erfüllen, die am jeweiligen Wohnort 
für Sozialwohnungen gelten (vgl. Kapitel 7).

Abbildung 17: NesT-Kriterien für das Matching

Quelle: Eigene Darstellung nach Vorlage von BAMF Referat 92A
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mit denen der Geflüchteten übereinstimmen, oder Er-
fahrungen im Umgang mit traumatisierten Menschen 
Berücksichtigung finden, was jedoch aufgrund des 
Hauptkriteriums des zur Verfügung stehenden Wohn-
raums nicht immer gelingt.

9.3 Abgabe einer 
Unterstützungs erklärung

Nach der erfolgten Zuordnung durch das BAMF wird 
die Mentoring-Gruppe über die für sie ausgewählten 
Geflüchteten informiert. Hierfür erstellt das BAMF so-
genannte Steckbriefe über die Geflüchteten in anony-
misierter Form. Auch die Geflüchteten erhalten erste 
Auskünfte über die Mentoring-Gruppe, bspw. den 
künftigen Wohnort und das Umfeld.

Bei Zustimmung beider Seiten38 kommt das Matching 
zustande und die Mentorinnen und Mentoren erhal-
ten steckbriefartige personenbezogene Informationen 
über die Geflüchteten. Allerdings sind dies aus daten-
schutzrechtlichen Gründen keine weiterführenden An-
gaben, bspw. über den Hintergrund der besonderen 
Schutzbedürftigkeit der Personen, die sie aufnehmen. 
Die Mentoring-Gruppen unterschreiben daraufhin die 
Unterstützungserklärung, in der sie sich verpflichten, 
die im Unterstützungsplan genannten Leistungen an-
zubieten.

Wenn möglich, versuchen die Zuständigen für das 
Matching im BAMF, die Kontaktdaten der Geflüch-
teten und Mentoring-Gruppen auszutauschen, damit 
beide Parteien bereits im Vorfeld in Verbindung tre-
ten können. Dies ist jedoch nicht immer möglich, weil 
die Geflüchteten z. B. kein Smartphone oder keine 
Internetverbindung haben. In der Regel findet der 
erste Kontakt zwischen Geflüchteten und Mentoring- 
Gruppen in Deutschland während des zweiwöchigen 
Aufenthaltes in der EAE statt (vgl. Kapitel 10).

38 Eine Ablehnung seitens der Mentoring-Gruppe kann nur in 
 besonders begründeten Einzelfällen erfolgen (BMI, IntB & 
BAMF, 2019, S. 12, 23).

9.4 Allgemeine 
Herausforderungen

Das bestmögliche Matching zwischen  Geflüchteten 
und den Anträgen der Mentoring-Gruppen ist mit 
mehreren Herausforderungen verbunden. Eine 
 Herausforderung aus der Sicht der Zuständigen be-
stand in der Anfangszeit darin, dass die Vorauswahl der 
Geflüchteten im Erstzufluchtsstaat in einer relativ kur-
zen Zeit erfolgen muss. Finden sich keine passenden 
Matches, müssen Mentoring-Gruppen zum Teil lange 
auf die nächste Auswahlmission und die anschlie-
ßende Einreise von Geflüchteten warten. Der Hinter-
grund dafür ist, dass die Einreisen nicht kontinuierlich 
erfolgen, sondern nur in ausgewählten Zeitfenstern in 
einem Kalenderjahr stattfinden.

„Grundsätzlich ist das altbekannte Problem: Un-
sere Resettlement-Verfahren sind keine Ongoing-
Verfahren. Wir haben also in diesem Jahr innerhalb 
von fünf Monaten zweieinhalbtausend Leute nach 
Deutschland gebracht und wir hatten eine be-
grenzte Anzahl an Mentor[ing]-Gruppen mit einer 
Wohnung … [Es war eine Herausforderung] in den 
letzten sechs Wochen eine Anzahl an Matchings 
und Einreisen zu kreieren“ (EG2-2021).

Die BAMF-Mitarbeitenden sind deshalb 2021 dazu 
übergegangen, während der Auswahlmissionen einen 
größeren Pool an NesT-interessierten Geflüchteten zu 
identifizieren. Das Matching kann dann in Deutschland 
stattfinden, wenn eine Mentoring-Gruppe mit passen-
den Kriterien gefunden wird.

„Jetzt sind wir beispielsweise in Kenia dazu überge-
gangen, vorab schon ein paar NesT-Interviews zu 
führen. Das heißt, wir haben uns dort potenzielle 
NesT-Familien angesehen, kleinere Familien, die 
keine Schwerstfälle sind usw. Also alle, die uns gut 
vermittelbar scheinen. […] Natürlich noch nicht mit 
einer konkreten Mentoring-Gruppe, sondern erst 
mal, um zu sehen: Ist da überhaupt Interesse da?“ 
(EG2-2022)

Wie in Kapitel 9.2 erwähnt, ist die Wohnungsgröße, die 
den SGB-II-Vorgaben entsprechen muss, der zentrale 
Punkt beim Matching, der andere Auswahlkriterien 
überlagert. Die BAMF-Mitarbeitenden beschreiben, 
dass es schwierig sei, nach der Entscheidung für mög-
liche Wohnungen noch weitere Kriterien zu berück-
sichtigen.
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„Zum Beispiel gibt es Mentoring-Gruppen, die zwei 
bis drei Personen aufnehmen wollen, […] nur eine 
alleinerziehende Mama mit einem oder zwei Kin-
dern. Da konnte die Mentoring-Gruppe noch zum 
1. Dezember eine Wohnung anmieten, [aber] unser 
Pool an möglichen Matches [an alleinerziehenden 
Müttern] war schon sehr zusammengeschmolzen. 
[…] Es gibt aber wiederum auch Mentoring-Grup-
pen, die sechs oder sieben Personen aufnehmen 
möchten und dann auch eine entsprechend große 
Wohnung haben, und wir dann [schauen] müssen, 
dass wir eine Familie finden, die die Personenzahl 
erfüllt. Das [darf] natürlich auch nicht zu weit un-
terschritten werden, weil sonst die Sozialgesetz-
buchskriterien mit der angemessenen Miete nicht 
erfüllt werden und das Jobcenter dann die Miete 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht übernehmen 
würde. […] Für uns ist die zentrale Vorgabe die Auf-
nahmekapazität. Wenn dann noch Zusatzkriterien 
kommen […], schränkt das natürlich den Matching-
Pool auch wieder weiter ein“ (EG2-2021).

Zu den selteneren Herausforderungen gehört die Un-
zufriedenheit der Geflüchteten oder Mentoring-Grup-
pen mit dem Matching-Ergebnis. Ursprünglich hatte 
man vor, im ersten Schritt die Mentoring-Gruppen 
und deren Angebot den Geflüchteten per Steckbrief 
vorzustellen, worauf die Geflüchteten ihre Entschei-
dung treffen sollten, ob sie mit dem Match einver-
standen sind. Bereits beim ersten Matching innerhalb 
des NesT-Programms entwickelte sich aber folgendes 
Problem. Die Geflüchteten stimmten der ihnen vor-
geschlagenen Mentoring-Gruppe zunächst zu und die 
Zuständigen leiteten die Informationen über die Ge-
flüchteten an die Mentoring-Gruppe weiter. Unvor-
hergesehen lehnte aber der Vermieter die Geflüchte-
ten für die bereitstehende Wohnung ab, was für alle 
Beteiligten mit einer großen Enttäuschung verbunden 
war. Daraufhin hat das BAMF das Verfahren angepasst 
und umgekehrt: Seitdem werden die Geflüchteten den 
Mentoring-Gruppen steckbriefartig vorgestellt. Eine 
Ablehnung seitens der Mentoring-Gruppe kann nur 
in besonders begründeten Einzelfällen erfolgen (BMI, 
IntB & BAMF, 2019, S. 12, 23). Eine BAMF-Mitarbei-
tende erläutert hierzu:

„Es ist auch kein Katalog, […] wo ich mir die 
Traumfamilie mit dem Alter, dem Geschlecht und 
den Sprachkenntnissen raussuchen kann. Wir kön-
nen nur schauen, dass wir so nah wie möglich 
 rankommen, an was die Mentor[ing]-Gruppe auch 
anbieten kann“ (EG2-2021).

Dass Geflüchtete das Matching und die ihnen vorge-
schlagene Mentoring-Gruppe ablehnten, kam bisher 
selten vor.39

9.5 Spezifische 
Herausforderungen

Mentoring-Gruppen sowie Schutzsuchende haben je-
weils individuelle Erwartungen an das Matching, die 
nicht immer erfüllt werden können und zu möglichen 
späteren Konflikten in der Geflüchteten-Mentoring-
Beziehung führen können.

Erwartungen der Mentoring-Gruppen

Häufig kennen Mentorinnen und Mentoren die Pro-
zesse und Hintergründe des Resettlements nicht aus-
reichend. Deshalb entsteht ein Unverständnis gegen-
über Matching-Entscheidungen. Angesichts des 
weltweit hohen Resettlement-Bedarfs von über 1,4 
Millionen Personen40 entsteht teilweise der Eindruck, 
dass eine unbegrenzte Anzahl an Geflüchteten Schutz 
braucht und somit große „Auswahlmöglichkeiten“ 
bestehen. Mentorinnen und Mentoren wissen aller-
dings oft nicht, wie das Resettlement-Kontingent für 
Deutschland zustande kommt. So erklärt ein Mentor:

„Wir haben es einfach nicht verstanden, wo das 
Problem ist, eine vulnerable, Arabisch sprechende 
Familie zu finden. Also ich kann Ihnen auf An-
hieb 80 Familien [nennen], die noch in Syrien woh-
nen, hausen, leiden. Also das war für uns sehr, sehr 
schwer nachvollziehbar und das hat jetzt auch, 
sage ich mal, das ganze Netzwerk so ein bisschen 
ins Wanken gebracht“ (MG13-2021).

Mentoring-Gruppen geben auch an, sich über die spe-
zifischen Abläufe und Entscheidungen ihren Fall be-
treffend nicht ausreichend informiert zu fühlen. Dies 
kann zu einem mangelnden Vertrauen in das Auswahl-
verfahren für das NesT-Programm führen.

In der Vorbereitung auf das Antragsverfahren werden 
Mentorinnen und Mentoren dazu aufgefordert, sich 
als Gruppe zu überlegen, was sie den Geflüchteten 

39 Lt. den Zuständigen im BAMF lehnten seit Beginn des Pilot-
programms drei Haushalte von Geflüchteten die Teilnahme am 
NesT-Programm ab.

40 Siehe online: Resettlement.de (2022). Neue UNHCR Zahlen 
zum Bedarf an Resettlement-Plätzen. https://resettlement.de/
resettlement-bedarf-unhcr-2021 (abgerufen am 13.10.2022).

https://resettlement.de/resettlement-bedarf-unhcr-2021
https://resettlement.de/resettlement-bedarf-unhcr-2021
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 bieten können und was ihr „Alleinstellungsmerkmal“ 
ist. Auch bei der Erstellung des Unterstützungsplans 
(vgl. Kapitel 8) sind sie dazu angehalten, die Stärken 
und Ressourcen in ihrer Gruppe sowie ihre Erfahrung 
im Umgang mit besonderen Schutzbedarfen, etwa 
Traumatisierungen, medizinischen Bedarfen usw., dar-
zulegen. Obgleich Mentorinnen und Mentoren wissen, 
dass kein Anspruch auf die Aufnahme von Geflüchte-
ten besteht, die genau ihrem Profil entsprechen, haben 
einige den Eindruck gewonnen, dass die besonderen 
Qualitäten der jeweiligen Mentoring-Gruppe im Mat-
ching-Verfahren kaum berücksichtigt werden.

Die Enttäuschung oder Verwunderung ist auch oft 
groß, wenn die Mentoring-Gruppe sich beispielsweise 
bemüht hat, eine spezifische Sprache anzubieten, die 
ihnen zugeordneten Geflüchteten aber eine andere 
Sprache sprechen. So erklärt ein Mentor:

„Die Auswahl der [Familie] hat mich total über-
rascht, weil die überhaupt nicht in die Richtung 
ging, die wir angegeben haben. War also komplett 
anders. Die [Familie kann] weder Englisch noch 
Französisch noch Arabisch … Als ich gelesen habe, 
wer da kommt, habe ich gedacht: Das passt nicht. 
Dafür brauche ich kein Matching-Verfahren [...]. 
Wir haben es dann passend gemacht, kein Thema. 
Es klappt alles wunderbar und dufte, wir sind sehr 
zufrieden mit der Familie, aber als ich es das erste 
Mal gehört habe, habe ich gedacht so: Wen haben 
die uns da ausgesucht? Das passt überhaupt nicht 
zusammen“ (MG17-2021).

Sobald Mentoring-Gruppen Informationen zur Her-
kunft bzw. zu den Sprachkenntnissen der Geflüchteten 
erhalten, passen sie soweit möglich ihr Angebot an. 
So suchen einige bspw. Kontakt zu Migrantenvereinen 
und religiösen Gemeinschaften, um einen Zugang zu 
Menschen gleicher Herkunft bzw. gleichen Glaubens 
zu ermöglichen. Um die Kommunikation zu verbessern 
oder diese überhaupt erst zu ermöglichen, kümmern 
sich einige um professionelle Dolmetschende sowie 
ehrenamtliche Unterstützende, die die Sprache spre-
chen. Mentorinnen und Mentoren, die bereits Geflüch-
tete aufgenommen haben, berichten manchmal, dass 
sie die Herausforderungen der Kommunikation unter-
schätzt haben. Deshalb erkundigen sich manche – vor 
oder auch nach der Aufnahme – nach Möglichkeiten 
der Kostenübernahme von Dolmetschenden, etwa bei 
Wohlfahrtsverbänden, der ZKS oder beim BAMF.

Erwartungen der Geflüchteten

Die für die Auswahl zuständigen BAMF-Mitarbeiten-
den berichten, dass die Schutzsuchenden im NesT-
Gespräch selten spezifische Rückfragen stellen. Ihrem 
Eindruck nach können sich viele der Schutzbedürftigen 
das Leben in einer europäischen bzw. deutschen Stadt 
nicht konkret vorstellen. Deshalb ist anzunehmen, dass 
einige nicht wissen, was genau sie fragen könnten, wie 
ein BAMF-Mitarbeiter erklärt:

„Viele sind oft eher demütig und können nicht 
glauben, was jetzt mit ihnen passiert und dass sie 
[den Erstzufluchtsstaat] verlassen können. Also 
stellen sie gar keine Fragen. Viele können sich unter 
Deutschland auch nichts vorstellen und können 
auch nicht glauben, dass sie eine Wohnung gestellt 
bekommen“ (EG2-2022).

Wenn keine Fragen gestellt werden, kann das zur 
Folge haben, dass das NesT-Programm missverstan-
den wird oder die Erwartungshaltungen realitätsfremd 
sind (vgl. Kapitel 12). Einige Schutzsuchende informie-
ren sich jedoch eigenständig, etwa über das Internet 
über den Wohnort und die dortigen Möglichkeiten. 
Auch wenn die meisten Geflüchteten nach Erläuterung 
der Vorteile des NesT-Programms unmittelbar die Ein-
verständniserklärung für die Programmteilnahme un-
terschreiben, reagieren manche Geflüchtete dennoch 
zögerlich, da sie denken, dass sie mit den Mentorinnen 
und Mentoren zusammenwohnen müssten oder dass 
diese in Deutschland über ihr Leben bestimmen wür-
den. So hat diese Sorge auch wahrscheinlich zur Ab-
sage einer Geflüchteten geführt, wie eine BAMF-Mit-
arbeitende erklärt:

„Sie hat das nicht artikuliert, es waren nur Vermu-
tungen, dass ihr vielleicht zu viel Einmischung in 
ihr Leben widerfahren könnte, was auch mit der 
Fluchtgeschichte sicherlich zusammenhängt. Sie ist 
Überlebende von sexueller Gewalt und wollte sich 
eher ihre eigene Community suchen. Aber die Absa-
gen insgesamt sind schon eher selten“ (EG2-2022).
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9.6 Fazit

Die BAMF-Mitarbeitenden führen das Matching im 
NesT-Programm durch. Das Matching erfolgt auf in-
dividueller Basis in analoger Form und wird von den 
Mitarbeitenden des BAMF als ein arbeitsaufwendi-
ges Verfahren beschrieben. Sollten die Zahlen der 
 Mentoring-Gruppen zukünftig steigen, würde ein ana-
log durchgeführtes Matching demnach eine erhebli-
che zusätzliche Arbeitsbelastung für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des BAMF bedeuten. Ein digitales 
Matching-Verfahren, in dem diverse relevante Pas-
sungskriterien Berücksichtigung finden, wäre insofern 
erprobenswert.

Die Größe der Wohnung, die die Mentorinnen und 
Mentoren zur Verfügung stellen, bestimmt, wie groß 
der Haushalt der Geflüchteten sein darf, um für das 
Matching infrage zu kommen. Die Passung der Haus-
haltsgröße zur Wohnungsgröße ist somit das zentrale 
Matching-Kriterium. Dies schränkt die Anzahl der pas-
senden Haushalte unter den Resettlement-Geflüchte-
ten deutlich ein, sodass wichtige Zusatzkriterien, bspw. 
die Sprache, bestimmte Familienkonstellationen oder 
weitere besondere Unterstützungsbedarfe, auf die sich 
die Mentoring-Gruppen zum Teil besonders vorberei-
tet haben, nicht konsequent mitberücksichtigt werden 
können.

Diese Einschränkungen im Auswahlprozess sind den 
Mentoring-Gruppen nicht immer bekannt.  Häufig 
können sie nicht nachvollziehen, warum der von 
ihnen aufgestellte Unterstützungsplan mit den dort 
aufgeführten Unterstützungsangeboten und loka-
len Integrationsgegebenheiten beim Matching keine 
vollständige Berücksichtigung findet. Aufseiten der 
Geflüchteten ist mehrheitlich mit einer Zustimmung 
zur Teilnahme am NesT-Programm zu rechnen, wobei 
den zuständigen BAMF-Mitarbeitenden in den Ge-
sprächen nicht immer deutlich wird, inwiefern diese 
Zustimmung aufgrund einer informierten Entschei-
dung erfolgt und das Angebot vollkommen verstanden 
worden ist. Realistische Erwartungen könnten sowohl 
bei den Mentoring-Gruppen als auch bei den Geflüch-
teten Vertrauen in das Programm schaffen und sich 
positiv auf die Beziehung zwischen Mentoring-Grup-
pen und Geflüchteten auswirken. Deshalb ist es wich-
tig, umfassende und zugleich verständliche Informa-
tionen über das Matching-Verfahren sowie darüber, 
was beide Seiten nach einem erfolgten Match erwar-
tet, anzubieten. Dass Transparenz und Verständlich-
keit der Verfahrensabläufe und die Informiertheit der 
an den CSP-Programmen beteiligen Mentoring-Grup-
pen wie auch der Geflüchteten entscheidend für die 
Programm akzeptanz in der Zivilgesellschaft sind, wird 
auch in der internationalen Forschung zu den CSP 
 betont (Agatiello & Hueck, 2022).
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Die NesT-Geflüchteten reisen gemeinsam mit den 
 regulären Resettlement-Aufnahmen mit Charter flügen 
nach Deutschland, Einzeleinreisen finden nur in Aus-
nahmefällen statt. Alle NesT-Geflüchteten durchlau-
fen die für Resettlement üblichen Vorbereitungsmaß-
nahmen. So stellt ihnen die deutsche Botschaft ein 
Einreisevisum aus. IOM organisiert die Ausreisegeneh-
migung aus dem Erstzufluchtsstaat und bietet allen 
Resettlement-Geflüchteten das sogenannte Pre-De-
parture Orientation Training (PDO) an. In einem drei-
tägigen Training werden die Geflüchteten dabei auf die 
Ankunft in Deutschland vorbereitet, speziell für NesT-
Teilnehmende hat IOM ein zusätzliches halbtägiges 
Modul entwickelt. Vor der Ausreise findet eine medizi-
nische Untersuchung („Fit for Travel“) statt, die ebenso 
wie der darauffolgende Flug nach Deutschland von 
IOM organisiert werden.

Nach der Ankunft in Deutschland werden Resettle-
ment- und NesT-Geflüchtete für rund zwei Wochen 
in einer EAE untergebracht. Dort werden sie weiter 
auf ihr Leben in Deutschland vorbereitet und erhal-
ten  Hilfestellung beim Ausfüllen wichtiger Anträge. 
Der erste persönliche Kontakt zwischen Geflüchte-
ten und der Mentoring-Gruppe erfolgt bei Abholung 
der Geflüchteten aus der EAE. Während des COVID-
19-Lockdowns holten die Mentoring-Gruppen Ge-
flüchtete direkt am Flughafen ab. In manchen Fällen 
fand der erste Kontakt bereits vor der Einreise über 
Videokonferenz statt, andere lernten sich über Video 
während des Aufenthaltes in der EAE kennen.

10.1 Aufenthalt in den 
Erstaufnahme-
einrichtungen

Die teilnehmenden Geflüchteten werden nach ihrer 
Ankunft in Deutschland zunächst entweder in der 
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, dem Grenz-
durchgangslager Friedland41, oder in der EAE Branden-
burgs in Doberlug-Kirchhain42 untergebracht. Wäh-
rend des Aufenthalts in der EAE erhalten Geflüchtete 
ein zweiwöchiges Kursangebot namens „ Wegweiser 
für Deutschland“, in dem neben ersten Deutsch-
sprachkenntnissen auch Informationen zum Leben 
in Deutschland vermittelt werden. Zusätzlich werden 
sie von den dort tätigen sozialen Diensten auch bei 
der Stellung eines Kurzantrags für Sozialleistungen 
nach SGB II sowie ggf. anderweitig administrativ un-
terstützt, z. B. erhalten sie die Bescheinigung über die 
Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrations-
kurs oder die Meldebescheinigung der zuständigen 
Ausländerbehörde in Friedland (BMI, IntB & BAMF, 
2019, S. 13). Wenn nicht bereits vor der Einreise nach 
Deutschland erfolgt, organisieren die Mitarbeiten-
den der sozialen Dienste in der EAE nach Möglich-
keit erste virtuelle Kennenlerntreffen zwischen den 
NesT-Geflüchteten und ihren Mentoring-Gruppen, die 
mit Unterstützung von Dolmetschenden stattfinden. 
Nach Ablauf der zwei Wochen holen die Mentoring- 

41 Siehe online: Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (2022). 
Der Standort GDL Friedland. https://www.lab.niedersachsen.de/
startseite/standorte/standort_gdl_friedland/der-standort-gdl-
friedland-106937.html (abgerufen am 30.10.2022).

42 Siehe online: DRK (2022). Doberlug-Kirchhain. https://www.drk-
fluechtlingshilfe-brb.de/angebote/doberlug-kirchhain (abgeru-
fen am 30.10.2022).
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Gruppen die jeweiligen Geflüchteten ab. Das erste per-
sönliche Kennenlerntreffen findet am Tag oder Vortag 
der Abreise zum neuen Wohnort statt und die Ge-
flüchteten erfahren zu diesem Zeitpunkt auch mehr 
über ihren künftigen Wohnort. Die Geflüchteten und 
die Mentoring-Gruppen stellen sich in Anwesenheit 
von Mitarbeitenden der EAE und Dolmetschenden 
 gegenseitig vor. Somit haben die Mentoring-Gruppen 
und Geflüchteten die Möglichkeit, sich in einem siche-
ren Umfeld angeleitet kennenzulernen, bevor die An-
reise in die Kommune erfolgt. Für einige der interview-
ten Geflüchteten war es eine große Herausforderung, 
schnell Vertrauen in Fremde zu schöpfen. Am Tag der 
Abholung der Geflüchteten informieren die in der Auf-
nahmeeinrichtung tätigen Beratenden die Mentoring-
Gruppen über dringende Behördengänge am Wohn-
ort und die dazu benötigten Dokumente.43 Ein Mentor 
berichtet:

„Die Dokumente waren übersetzt und in Ordnung. 
Wir brauchten nicht viel machen. Wir sind nach 
Friedland gefahren und haben die  Familie mit-
genommen. Ist nicht so, dass wir sie lange vor-
her kannten. Wir haben zwei Stunden mit der 
 Sozialarbeiterin und der Familie gesprochen. 
Und dann sind wir ins Auto gestiegen und sind 
nach [Name der Kommune] gefahren. War für die 
 Familie, denke ich, auch ein Abenteuer, steigen bei 
zwei fremden Menschen ein und los geht es“  
(MG12-2021).

Aufgrund der COVID-19-Pandemie war jedoch der 
Aufenthalt in der EAE nicht durchgehend für alle 
NesT-Teilnehmenden möglich, da die EAE Friedland 
und die EAE Doberlug-Kirchhain während des Lock-
downs 2020 geschlossen waren. Die NesT-Geflüch-
teten, die während des Lockdowns ankamen, wurden 
somit direkt vom Flughafen von den jeweiligen Men-
toring-Gruppen abgeholt und in die Wohnungen ge-
bracht.

10.2 Erstaufnahmeeinrichtung 
aus Sicht der  
Programm-Teilnehmenden

Die meisten der interviewten Geflüchteten geben an, 
dass der Aufenthalt in der EAE von Nutzen war, da sie 

43 Vgl. BMI, IntB & BAMF (2019, S. 20-22) zur vollständigen 
 Auflistung der Unterstützungspflichten.

sich durch den Wegweiser-Kurs besser auf die neuen 
Lebensumstände in Deutschland einstellen konnten. 
Auch geben einige an, Kontakte mit anderen Resett-
lement-Geflüchteten in der EAE geknüpft zu haben. 
Diese Kontakte schätzen Geflüchtete als wertvoll ein 
und sie erhalten die Beziehungen zu anderen Resett-
lement-Geflüchteten über die Zeit in der EAE hinaus 
aufrecht. Interviewte Mentoring-Gruppen berichten, 
dass ihnen die Zeit, die die Geflüchteten in den EAE 
verbrachten, die Möglichkeit gab, sich besser auf die 
Abholung vorzubereiten. Auch die Kennenlernmög-
lichkeit in einem neutralen Rahmen haben die Mento-
ring-Gruppen gerne wahrgenommen.

Die EAE ist für die Geflüchteten auch der letzte ins-
titutionelle Kontakt mit Ansprechpartnerinnen und 
-partnern, die mit dem NesT-Programm und den 
Rechten der Geflüchteten innerhalb dieses Programms 
professionell vertraut sind. In der Programm-Konzep-
tion ist zwar vorgesehen, dass Geflüchtete weiterhin 
eine Ansprechperson haben sollten – für den Fall, dass 
Fragen oder Probleme aufkommen, die sie nicht mit 
den Mentorinnen und Mentoren besprechen können, 
oder falls es zu Problemen mit den Mentoring-Grup-
pen kommt. Die Stelle einer solchen Ansprechperson, 
die bei der Caritas in der EAE in Friedland angesiedelt 
ist, war allerdings im Evaluationszeitraum längere Zeit 
unbesetzt, ist aber seit dem 1. Februar 2023 wieder 
aktiv.

10.3 Abholung aus den  
Erstaufnahme-
einrichtungen

Bei der Abholung der Geflüchteten aus den EAE nen-
nen die Mentoring-Gruppen drei wiederkehrende As-
pekte, die zusätzliche Kosten oder organisatorische 
Probleme, verursachen können:

1. Einige interviewte Mentorinnen und Mento-
ren berichten, dass der Weg zur Abholung der 
Geflüchteten zu lang war, um ihn an einem Tag 
zu bewältigen. Die Mentorinnen und Mentoren, 
die die Geflüchteten von der EAE zur Wohnung 
brachten, mussten dann eine Nacht im Hotel 
verbringen, was zusätzliche Kosten verursachte. 
Einige waren überrascht, dass die Geflüchteten, 
die sie abholen mussten, nicht in einer näher 
liegenden Aufnahmeeinrichtung untergebracht 
waren.
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2. Weitere Mentoring-Gruppen geben an, dass die 
Ankunft der Geflüchteten oft während der Fe-
rienzeit stattfand und dass sie lediglich etwa 
zehn Tage im Voraus eine Vorankündigung er-
halten hatten. Zudem konnten sie nach eigener 
Einschätzung nicht flexibel den Abholtag von 
Geflüchteten wählen, da sie davon ausgingen, 
dass die Kosten für jeden zusätzlichen Aufent-
haltstag in der EAE von ihnen übernommen 
werden mussten. Die von ihnen verlangte ext-
reme Flexibilität empfinden viele als ärgerlich, 
insbesondere wenn sie selbst mehrere Monate 
auf die Ankunft der Geflüchteten hatten warten 
müssen.

3. Für große Haushalte von Geflüchteten muss-
ten entsprechende Transportmittel, bspw. ein 
 Minivan oder ein zweites Auto, organisiert 
 werden. Während der COVID-19-Pandemie 
 organisierten manche Mentoring-Gruppen zwei 
Autos, um ein Infektionsrisiko zu minimieren. 
Dieser Aufwand war mit zusätzlichen Kosten 
verbunden:

„Wir hatten das Riesenglück, dass wir die Unter-
stützung der Kirche hatten. Wir bekamen von der 
Kirche zwei Busse, zwei Achtsitzer, und unsere Hel-
ferinnen sind hochgefahren und haben sie geholt. 
Und auch für die Übernachtungskosten ist die Kir-
che aufgekommen“ (MG20-2021).

Generell wünschen sich die Mentoring- Gruppen 
mehr Berücksichtigung der oben angespro-
chenen praktischen Herausforderungen in der 
 Programm-Konzeption.

10.4 Fazit

Im Allgemeinen haben Ankunft und Abholung der 
NesT-Geflüchteten im Zeitraum der Evaluation gut 
funktioniert. In der Zeit der COVID-19-Pandemie hol-
ten Mentorinnen und Mentoren Geflüchtete direkt 
vom Flughafen ab, da die EAE temporär nicht in Be-
trieb waren und keine Aufnahmen durchführen konn-
ten. Einige Mentoring-Gruppen berichten, dass der ge-
plante Aufenthalt der Geflüchteten in einer der beiden 
zur Verfügung stehenden EAE ihnen mehr Zeit gege-
ben habe, die letzten Vorbereitungen für die Abholung 
und Ankunft rechtzeitig zu treffen. Eine frühzeitigere 
Ankündigung der Ankunft der Geflüchteten würde 
den Mentorinnen und Mentoren ebenfalls helfen, sich 
besser vorbereiten zu können. Die meisten Geflüchte-
ten empfanden die erste Zeit in der EAE auch hilfreich, 
da sie ihnen geholfen habe, Kontakte mit anderen Ge-
flüchteten zu knüpfen und sich durch die angebotene 
Schulung auf die neuen Lebensumstände in Deutsch-
land besser einzulassen. In manchen Fällen konnten 
vor der Abholung der Geflüchteten virtuelle Treffen 
mit den Mentoring-Gruppen organisiert werden. Nur 
in seltenen Fällen fand ein virtuelles Treffen noch im 
Erstzufluchtsstaat statt. Dies empfanden Geflüchtete 
sowie Mentoring-Gruppen als positiv, da durch den 
ersten Kontakt bereits ein wenig Vertrauen aufgebaut 
werden konnte.

Manche Mentoring-Gruppen kritisieren, dass von 
ihnen bezüglich der Abholung der Geflüchteten eine 
hohe Flexibilität erwartet werde. Sie wurden sehr 
kurzfristig über das Datum der Abholung informiert 
und mussten innerhalb kurzer Zeit, auch während 
Feiertagen oder Ferien, eine Abholung organisieren. 
Zudem kritisieren die Mentorinnen und Mentoren zu-
sätzlich entstehende Kosten, die sie nicht erwartet 
hatten. So entstanden in einigen Fällen Zusatzkosten 
bei der Abholung der Geflüchteten (z. B. Übernach-
tung, Fahrtkosten).
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In der ersten Phase nach der Ankunft müssen sich die 
Geflüchteten in dem für sie ungewohnten Alltag in 
Deutschland orientieren. Für alle Befragten sind dabei 
folgende Lebensaspekte von Bedeutung: die ersten 
Eindrücke und die Ankunft in der Wohnung bzw. am 
Wohnort, die durch die Mentorinnen und Mentoren 
angebotene ideelle Unterstützung und die Nachhaltig-
keit der Wohnsituation.

Die Freude über das persönliche Zusammentreffen der 
Mentorinnen und Mentoren mit den Geflüchteten ver-
drängt die anfänglichen Schwierigkeiten, die manche 
Mentoring-Gruppen vor der Einreise der Geflüchte-
ten erfahren haben. In ihrer Studie über das Pendant 
des NesT-Programms im Vereinigten Königreich argu-
mentieren Phillimore et. al. (2020), dass anfängliche 
negative Emotionen der Gruppenbildung, hervorgeru-
fen durch die finanziellen Hürden, die Wohnungssuche 
und Behördengänge, durch ein positives Hochgefühl 
beim Zusammentreffen mit den Geflüchteten ersetzt 
werden. Phillimore et. al. weisen jedoch zugleich da-
rauf hin, dass dieses anfängliche Hochgefühl im Alltag 
durch positive und negative Emotionen während des 
Beziehungsaufbaus zwischen Mentorinnen bzw. Men-
toren und Geflüchteten verloren gehen kann. Die Rolle 
der Emotionen, so argumentieren die Forschenden, sei 
ein ernst zu nehmender Bestandteil in privaten Spon-
sorenprogrammen, da diese sowohl die Gruppenbil-
dung beeinflussen als auch emotionale und psychische 
Erschöpfung der Mentorinnen und Mentoren sowie 
der Geflüchteten bewirken können (vgl. Kapitel 12).

11.1 Erste Eindrücke und 
Ankunft in der Wohnung

In den ersten Tagen nach der Ankunft am neuen 
Wohnort lernen sich die Geflüchteten und die Men-
toring-Gruppen kennen. Viele interviewte Geflüchtete 
berichten, dass die Mentorinnen und Mentoren sie am 
Wohnort mit einem gemeinsamen Festessen sowie 
Süßigkeiten und Schokolade für die Kinder in Emp-
fang nahmen. Sowohl die Geflüchteten als auch die 
Mentoring-Gruppen erzählen, dass ihnen dieses erste 
gemeinsame Erlebnis viel Freude bereitete. Eine Men-
torin erzählt:

„Als wir [mit der Familie] angekommen sind, hatten 
Mitglieder aus der Gruppe für die Familie gekocht, 
haben versucht, ein somalisches Gericht zu kochen 
oder das, was vielleicht somalische Leute gerne 
mögen. Wir dachten, das ist halt wirklich wichtig, 
dass man zusammensitzt und isst“ (MG6-2021).

Geflüchtete haben oft viele Jahre unter schweren Be-
dingungen in Lagern oder prekären Wohnverhältnis-
sen im Erstzufluchtsstaat gelebt. Die Gastfreundschaft 
vonseiten der Mentorinnen und Mentoren sowie der 
Bezug einer möblierten Wohnung signalisieren für sie 
ein Ankommen und einen Neuanfang in Deutschland. 
Dies ist ein wichtiges Element, das den meisten inter-
viewten Geflüchteten ein Gefühl der Sicherheit ver-
mittelte:

„Die Wohnung war vollständig eingerichtet, sau-
ber und sehr schön. Wir haben uns sehr geborgen 
und willkommen gefühlt. Das war ein sehr schönes 
 Gefühl“ (GFL10-2022).

11 Erstes Jahr am Wohnort
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Da die Mentorinnen und Mentoren viel Energie inves-
tiert haben, die Wohnungen zu finden, zu finanzie-
ren und vorzubereiten (vgl. Kapitel 7), ist die Ankunft 
in der Wohnung somit ein gleichermaßen wichtiger 
Moment für die Geflüchteten wie für die Mentorin-
nen und Mentoren, wie dieses Zitat einer Mentorin 
 beschreibt:

„Sehr schön war die Szene, als sie in die Woh-
nung kamen. […] Sie waren so glücklich. So glück-
lich, dass sie diese Wohnung hatten. Da ist ihnen 
wirklich so das Herz übergegangen, das war ein 
sehr emotionaler Moment. Ja. Die Wohnung ist 
auch ideal für sie geeignet. [...] Ich erinnere mich 
an die Szene, dass [der Mann] sich dann auf das 
Bett im Schlafzimmer gesetzt hat und er konnte 
es nicht fassen, dass sie jetzt ihr eigenes Schlaf-
zimmer haben, ihre eigene private Umgebung“ 
 (MG7-2021).

Der Start in Deutschland kann jedoch für alle Betei-
ligten auch verwirrend sein, da nicht nur Mentoring-
Gruppen heterogen sind, sondern auch Geflüchtete 
aus sehr diversen Situationen kommen und dement-
sprechend unterschiedliche Bedarfe und Vorstellun-
gen haben. Hier ist es wichtig, dass die Mentorinnen 
und Mentoren sensibilisiert sein sollten. Während eine 
Geflüchtete berichtete, dass die Mentoring-Gruppe 
überrascht war, dass sie Wert auf moderne Kleidung 
legten und sich einen modernen Haushalt wünsch-
ten (vgl. Kapitel 12), erläuterte eine andere Mentorin, 
wie die Gruppe erstaunt war, dass ihre zu betreuenden 
Schutzsuchenden keinen modernen Haushalt kannten:

„Wir haben völlig unterschätzt, also im Nach-
hinein denke ich, wir waren auch blauäugig, dass 
[wir nicht daran gedacht haben], dass sie vielleicht 
gar keinen Herd kennen. Sie kannten auch keine 
Spülmaschine und sie wussten nicht, wie man eine 
Waschmaschine benutzt“ (MG6-2021).

Diese Beispiele veranschaulichen die potenzielle Kluft 
an Erfahrungen und Erwartungen, die zwischen den 
Mentoring-Gruppen und den Geflüchteten bestehen 
kann. Neben der Begeisterung in der Anfangsphase 
entstehen auch Momente der Überraschung oder 
des Unverständnisses, insbesondere wenn die Spra-
che eine Hürde darstellt und Dolmetschende nicht zur 
Verfügung stehen. Die fehlende Verständigung kann 
insbesondere in der Phase des Beziehungsaufbaus zu 
Missverständnissen beitragen und auf längere Sicht 
Konfliktpotenzial fördern.

11.2 Ideelle Unterstützung

Die ideelle Unterstützung soll die Integration in der 
neuen Gesellschaft erleichtern. Sie beinhaltet zunächst 
sogenannte Basispflichten wie bspw. die Begleitung 
zu Ämtern, zur Krankenkasse oder zu Ärztinnen und 
Ärzten, die Unterstützung bei der Ergänzung der Erst-
ausstattung oder beim Zugang zu Sprachkursen sowie 
allgemeine Hilfen im Alltag (vgl. BMI, IntB & BAMF, 
2019, S. 20–22 und Kapitel 2). Darüber hinaus können 
bedarfsabhängig weitere spezifische Unterstützungs-
leistungen anfallen, etwa die Suche nach barriere-
freien Einrichtungen, Hilfsangeboten, Spezialkliniken 
oder medizinischem Fachpersonal sowie Zugang zum 
Kindergarten oder zur Schule. Im Folgenden wird die 
Unterstützung durch Mentorinnen und Mentoren bei 
Behördengängen, beim Zugang zu ärztlicher Versor-
gung sowie beim Zugang zum Spracherwerb beschrie-
ben, weil diese Lebensbereiche im ersten Jahr nach der 
Ankunft in Deutschland für Geflüchtete von zentraler 
Bedeutung sind.

Die meisten interviewten Geflüchteten berichten, dass 
sie es ohne die Hilfe der Mentoring-Gruppen nicht 
 geschafft hätten, sich so schnell am Ankunftsort zu 
orientieren. Sie benennen diese Hilfe als einen der 
wichtigsten Vorzüge des NesT-Programms.

Da sich die Mentoring-Gruppen auf die Ankunft der 
Geflüchteten vorbereitet haben, versuchen sie, am An-
fang schnell zu handeln, damit sich die Geflüchteten 
unter den bestmöglichen Bedingungen einleben kön-
nen. Beispielsweise benötigen sie ein Bankkonto, um 
Geld vom Jobcenter zu erhalten. Um ein Bankkonto zu 
eröffnen, ist jedoch eine Adresse erforderlich, wofür 
die Geflüchteten wiederum bei der Ausländerbehörde 
registriert sein müssen. Die ZKS hat zwar Informati-
onsmaterial entwickelt, um eine Orientierung für sol-
che ersten Schritte nach der Ankunft anzubieten. Den-
noch nehmen die Mentoring-Gruppen die erste Zeit 
mit den Behördengängen und dem eigenen Erleben 
der unterschiedlichen Zuständigkeiten der verschiede-
nen Behörden als sehr herausfordernd wahr:

„Wir hatten schon alles vorbereitet und hatten 
 direkt am nächsten Tag einen Termin bei der Aus-
länderbehörde. [Ein Mentor] ist mit der Familie 
zur Ausländerbehörde gefahren, sodass sie zuerst 
mal registriert wurden und dass sie sofort einen 
finanziellen Zuschuss bekommen haben. […] Was 
dann aber für ein Theater war mit dem Familien-
geld, dem Kindergeld und dieses und jenes. Das 
Kindergeld ist dann überwiesen worden vom Aus-
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länderamt. […] Und dann mussten sie [die Fami-
lie] plötzlich die 300 Euro zurückzahlen, weil das 
Ausländeramt vergessen hat, das nicht mehr weiter 
zu überweisen, weil es jetzt von der Familienkasse 
überwiesen wurde. […] Natürlich waren wir sozusa-
gen die Schutzmauer. [Die Familie hat] diesen gan-
zen Ärger gar nicht mitgekriegt. Und das wäre mei-
ner Meinung nach auch kontraproduktiv gewesen, 
wenn sie gewusst hätten, was da wirklich abgelau-
fen ist. Das hätte Frustrationen auslösen können“ 
(MG2-2021).

Die Geflüchteten geben an, für diese Hilfe dankbar zu 
sein, sind sich jedoch nicht bewusst, warum bei die-
sen ersten administrativen Schritten Zeitdruck besteht. 
Dadurch, dass sich die Mentorinnen und Mentoren um 
die Behördengänge kümmern, geben manche Geflüch-
teten an, dass sie nicht verstehen, warum Mentorin-
nen und Mentoren dabei eine ständige Verfügbarkeit 
von ihnen gefordert haben. Sie berichten, dass sie sich 
durch die vielen Termine in den ersten Tagen überfor-
dert fühlten:

„Die Vorbereitungen auf die Reise waren sehr an-
strengend und die Reise an sich war auch lang, 
wir waren völlig übermüdet und hätten dringend 
Schlaf gebraucht. Aber es ging Schlag auf Schlag 
mit den Terminen, sobald wir in Deutschland 
waren, wir bekamen keine Schonfrist. Wir waren 
teilweise wirklich überfordert. Die Mentoren waren 
ständig bei uns, um mit uns den Papierkram zu 
machen, und blieben dann auch oft stundenlang, 
wobei wir uns nach etwas Ruhe gesehnt hätten“ 
(GFL11-2022).

Zudem ist das Vertrauensverhältnis zu den Mentorin-
nen und Mentoren in der ersten Zeit nach der Ankunft 
noch nicht aufgebaut. Deshalb fühlten sich einige Ge-
flüchtete unwohl, ihnen wichtige Dokumente anzuver-
trauen oder Vollmachten zu geben. Eine Befragte er-
zählt beispielsweise:

„Wir waren schon etwas verunsichert, dachten, wir 
kennen diese Leute doch gar nicht und jetzt sol-
len wir ihnen unsere Ausweisdokumente einfach 
so geben. Das ist doch alles, was wir noch haben, 
können wir ihnen vertrauen?“ (GFL5a-2022)

Einige Geflüchtete nahmen Mentorinnen und Mento-
ren als zu forsch und bestimmend wahr und fühlten 
sich bevormundet. So berichtet eine alleinerziehende 
Geflüchtete, dass sie sich übergangen gefühlt habe, 
als die Mentorinnen und Mentoren eine Vollmacht für 
die Behördengänge von ihr verlangten, jedoch nicht 

erklärten, warum die Vollmacht wichtig wäre. Sie be-
tont zwar im Interview, wie dankbar sie für die Hilfe 
der Mentorinnen und Mentoren sei, dennoch fühlte sie 
sich in der ersten Zeit sehr unsicher und von den Men-
torinnen und Mentoren stark abhängig. Sie wünschte 
sich mehr Autonomie und Informationen.

„Ich habe mich lange in [Erstzufluchtsstaat] durch-
geschlagen. Jetzt fühlte ich mich bevormundet, 
weil ich nur unterschreiben sollte und sie alles für 
mich erledigten. Ich denke auch, dass das ein Feh-
ler ist, nur eine Vollmacht zu geben und nichts 
weiter erklärt zu bekommen. Da bleibt man lange 
unselbstständig und das ist nicht gut. Man muss 
ja wissen, wie hier alles funktioniert, sonst bleibt 
man ja viel zu lange abhängig von den Mentoren“ 
(GFL11-2022).

Hinsichtlich der medizinischen Versorgung schät-
zen die Geflüchteten die Zugangsmöglichkeiten und 
die Qualität in Deutschland, manche begeben sich 
auch schnell alleine zu ärztlichem Fachpersonal. Sor-
gen machte manchen Geflüchteten der Abschluss 
einer Krankenversicherung, der nach der Ankunft in 
Deutschland anstand. Viele Interviewte berichten, dass 
es lange dauerte, bevor sie die Versichertenkarte beka-
men. Die Mentorinnen und Mentoren helfen aber beim 
Abschluss der Krankenversicherung und betonen, dass 
sie ihr Möglichstes tun, um administrative Anliegen für 
die Geflüchteten schnellstmöglich zu erledigen.

Das Erlernen der deutschen Sprache sehen die befrag-
ten Geflüchteten als eine der größten Herausforderun-
gen an, auch wenn sie angeben, sehr motiviert dazu zu 
sein. Eine Geflüchtete sagt zu ihrem Spracherwerb:

„Als ich hier ankam, dachte ich, diese Sprache lerne 
ich nie! Das ist so schwer. Aber die Mentoren haben 
mich motiviert zu sprechen, auch mit vielen Feh-
lern. Dann habe ich mich langsam getraut. Jetzt 
bin ich seit zwei Jahren hier, mache noch viele Feh-
ler, aber ich bin so stolz, dass ich mich auf Deutsch 
unterhalten kann!“44 (GFL5a-2022)

Pandemiebedingt fielen viele Sprach- und Integrati-
onskurse für einige Zeit aus (Kay et al., 2021, S. 13). 
Da viele NesT-Geflüchtete unmittelbar nach ihrer 
 Ankunft in Deutschland keinen Zugang zu Compu-
tern mit  Internetanschluss hatten, war die Teilnahme 
an Online-Kursen zunächst nicht möglich. Manche 
Mentorinnen und Mentoren haben versucht, den Aus-
fall zu kompensieren, indem sie selbst die Geflüchte-

44 Das Interview wurde ohne Dolmetschende auf Deutsch geführt.
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ten unterrichteten. Aber nicht alle Mentorinnen und 
Mentoren konnten oder wollten bei Ausfall der Kurse 
einspringen, da einige von ihnen aus Sorge vor einer 
COVID-19-Infektion direkten Kontakt vermeiden 
wollten. Geflüchtete, die keine Unterstützung durch 
Mentorinnen und Mentoren erfuhren, haben trotz 
der COVID-19-Situation Lernstrategien, bspw. durch 
Selbstlernen über YouTube-Videos per Smartphone, 
entwickelt. So erzählt eine Geflüchtete:

„Ich möchte unbedingt so schnell wie möglich die 
Sprache lernen, damit ich mich hier zurechtfinden 
kann. Ohne die Sprache zu können, ist man nichts. 
Jetzt ist der Kurs wieder ausgefallen und ich versu-
che, auf eigene Faust mit YouTube-Videos zu ler-
nen. Es ist sehr schwer, aber im Alltag komme ich 
trotzdem schon gut zurecht. Wenn ich einkaufen 
fahre, dann sage ich dem Busfahrer, wo ich hin-
muss, manchmal mit Händen und Füßen, und er 
sagt dann, wo ich aussteigen muss. Da bin ich sehr 
stolz drauf, dass ich das schaffe. Aber nur so lernt 
man, sich alleine zurechtzufinden“ (GFL10-2022).

Die Mentoring-Gruppen sind häufig beim Spracher-
werb engagiert, da sie wissen, wie wichtig dies für die 
Geflüchteten ist. In den meisten Fällen haben sich die 
Gruppen so organisiert, dass die Geflüchteten in dieser 
Hinsicht persönliche Unterstützung erhalten.

11.3 Nachhaltigkeit der 
Wohnsituation

Die Mentoring-Gruppen verpflichten sich für die Über-
nahme der Wohnkosten für die Dauer der finanziel-
len Unterstützung. Wünschenswert – wenn auch nicht 
Voraussetzung – ist die Möglichkeit eines dauerhafte-
ren Verbleibs der Geflüchteten in der Wohnung. Die-
ser soll im Fall von Mietwohnungen durch den Über-
gang der Finanzierung auf das Jobcenter oder im Fall 
von Eigentumswohnungen durch die grundsätzliche 
Bereitschaft der Eigentümerinnen und Eigentümer 
 ermöglicht werden, die Wohnung für mindestens ein 
weiteres Jahr zum ortsüblichen Sozialhilfesatz zu ver-
mieten (BMI, IntB & BAMF, 2019, S. 16–18). Für einige 
Gruppen scheint der Übergang in die Wohnungsfinan-
zierung durch das Jobcenter unproblematisch und die 
Wohnsituation der Geflüchteten längerfristig gesichert 
zu sein:

„[…] vermutlich wird beantragt werden, dass das 
Jobcenter [die Miete] übernimmt, solange noch 

 niemand in der Familie berufstätig ist. […] Darauf 
ist geachtet worden, [damit] die Wohnung für sechs 
Personen auch nicht zu teuer ist“ (MG3-2021).

In manchen Fällen besteht vonseiten der Eigentüme-
rinnen und Eigentümer aber der Wunsch, dass eine 
Wohnung nach den (im Pilotzeitraum) zugesagten 
zwei Jahren weiteren Geflüchteten oder zu anderen 
Zwecken zur Verfügung steht. Auch Eigenbedarf ist 
ein möglicher Grund für eine Befristung. Eine weitere 
Situation, die einen Umzug in eine andere Wohnung 
erforderlich machen kann, ist der Familienzuwachs 
bei Geflüchteten. In solchen Situationen unterstützen 
Mentoring-Gruppen die Geflüchteten, indem sie ihnen 
helfen, eine neue Wohnung auf dem Wohnungsmarkt 
zu finden. Da Wohnungsmärkte vielerorts angespannt 
sind, beginnt die Suche nach einer Anschlusswohnung 
häufig lange vor Ablauf des Unterstützungszeitraums 
und macht einen großen Teil des Engagements von 
Mentorinnen und Mentoren aus:

„[Die Familie} braucht eine größere Wohnung und 
da wir ja am Stadtrand von [Großstadt] wohnen, 
heißt das, dass wir einen sehr angespannten Woh-
nungsmarkt erleben. Und Wohnungen zu den Be-
dingungen, die das Jobcenter für eine fünfköpfige 
Familie stellt – 900 Euro Kaltmiete – sind praktisch 
nicht zu bekommen“ (MG4-2021).

11.4 Fazit

Die Ankunft in der Kommune ist für alle Teilnehmende 
des Programms ein prägender Moment, in dem wech-
selseitige Erwartungen und Realität aufeinandertref-
fen. Die anfängliche Euphorie kann sowohl aufseiten 
der Mentorinnen und Mentoren als auch aufseiten der 
Geflüchteten getrübt werden, wenn eigene Vorstel-
lungen über die Ankunftssituation nicht zutreffen. Das 
Fehlen einer gemeinsamen Sprache bzw. einer Ver-
dolmetschung kann insbesondere in der Phase des 
 Beziehungsaufbaus Missverständnisse schaffen und 
Konflikte fördern.

Behördengänge werden zumeist gänzlich von den 
Mentoring-Gruppen organisiert, was eine Erleichte-
rung für die Geflüchteten ist. Dies ist ein  zentraler 
Aspekt des NesT-Programms und alle Beteiligten 
sprechen hier von einer wichtigen und notwendigen 
Unterstützung. Andererseits wünschen sich einige 
 Geflüchtete eine bessere Kommunikation und möch-
ten in die Vorgänge stärker einbezogen werden. So 
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würden sie besser verstehen, warum beispielsweise 
in den ersten Tagen ein Termindruck besteht. Zudem 
ist das Lernen über die Funktionsweisen der Behör-
den wichtig, damit Geflüchtete ihre Angelegenheiten 
zukünftig selbstständig erledigen können. Neben den 
Behördengängen unterstützen Mentorinnen und Men-
toren in der ersten Zeit beim Besuch von ärztlichem 
Fachpersonal, beim Zugang zum Integrationskurs oder 
unterstützen den Spracherwerb der Geflüchteten. 
Die meisten Geflüchteten zeigen eine starke Motiva-
tion, die Sprache zu lernen. Auch hier erwies sich die 
 Unterstützung durch die Mentoring-Gruppen in eini-
gen  Fällen als wichtig.

Die internationale Forschungsliteratur betont ebenso 
wie die hier vorgestellten Analysen die Bedeutung 
der Unterstützung durch Mentoring-Gruppen wäh-
rend des ersten Jahres nach der Ankunft. Mentoring-
Gruppen leisten eine wichtige Arbeit, um Geflüchteten 
den Zugang zu den notwendigen staatlichen Leistun-
gen, zu Ressourcen wie Sprache, zu Märkten wie dem 
Wohnungsmarkt sowie zu Institutionen wie etwa Bil-
dungseinrichtungen zu erleichtern (Stansbury, 2021). 
Einige Studien vergleichen die langfristige Integration 
von CSP-Geflüchteten mit Resettlement-Geflüchteten 
ohne zivilgesellschaftliche Unterstützung (Hyndman 
et al., 2016; Kaida et al., 2019) und zeigen auf, dass das 
Engagement von Mentoring-Gruppen nachhaltig wirk-
sam ist.
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Der größte Mehrwert des NesT-Programms bezieht 
sich aus der Sicht der Mentorinnen und Mentoren 
sowie der Geflüchteten auf die sozialen Beziehungen, 
die im Mentoring aufgebaut werden. Hierin liegt der 
entscheidende Vorteil des Programms gegenüber der 
sonstigen Aufnahme von Geflüchteten (vgl. am kana-
dischen Beispiel Ali et al., 2022). Auch wenn sich viele 
der Erwartungen der Mentoring-Gruppen und Ge-
flüchteten (vgl. Kapitel 5) erfüllen, gibt es dennoch 
 einige, wenn auch seltene Fälle, in denen Missver-
ständnisse und Konflikte vorkommen.

12.1 Bedeutung der  
Mentoring-Beziehung

Aufgrund des vielfältigen Engagements der Mentorin-
nen und Mentoren entstehen engere Beziehungen von 
hohem Wert für die Geflüchteten. Eine junge Geflüch-
tete beschreibt ihre zweijährige Erfahrung im NesT-
Programm:

„Es ist ein tolles Programm, ohne welches wir es 
nie geschafft hätten, da zu sein, wo wir heute sind. 
Wir sprechen die Sprache, wir arbeiten oder stu-
dieren, wir kennen uns schon gut in der deutschen 
Gesellschaft aus und haben deutsche Freunde. 
Wir sind sicher, dass wir ohne das Programm und 
die Mentoren bestimmt nicht so gut integriert 
wären, wir hätten die Sprache nicht so schnell ge-
lernt und hätten weniger Kontakte mit Deutschen“ 
 (GFL5a-2022).

Die junge Frau berichtet, dass andere Geflüchtete, 
die nicht am NesT-Programm teilnehmen, es sehr viel 

schwerer haben und sehr viel länger unter sich blei-
ben, da ihnen der Zugang zur Gesellschaft durch die 
Mentoring-Gruppen fehlt. Ein weiterer Geflüchteter 
berichtet, dass die Mentorinnen und Mentoren fast 
wie eine Art Familienersatz seien:

„Sie [die Hauptmentorin] ist wie eine Mutter für 
uns, immer für uns da, wenn wir sie brauchen“ 
(GFL20-2022).

Die Beziehung zwischen den Mentoring-Gruppen und 
den Geflüchteten kann zu einem tiefen Vertrauensver-
hältnis führen. Dieser Aspekt der Qualität der mensch-
lichen Beziehungen, der in einigen Fällen zum Vor-
schein kam, sollte nicht unterschätzt werden und zeigt 
die Wichtigkeit der ideellen Unterstützung. Ein ande-
rer Studienteilnehmer erzählt, dass der Hauptmentor 
die Familie am Wochenende abhole, ihnen die Gegend 
zeige und die Geschichte der Region erzähle. Er findet 
dies sehr wichtig, um auch die neue Kultur und Gesell-
schaft besser zu verstehen (GFL3-2022). Auch für die 
Mentoring-Gruppen hat das NesT-Programm einen 
hohen Mehrwert, wie in diesem Interview erklärt wird:

„Die Integrationsleistungen, die auf einer persön-
lichen Ebene in einer persönlichen Freundschaft 
oder Bekanntschaft erbracht werden können, sind 
meines Erachtens ausgesprochen hoch und aus-
gesprochen wirksam. [...] Und dann ist es ausge-
sprochen spannend mit diesen Menschen zusam-
menzukommen […] für die Öffnung des eigenen 
Horizontes […]. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass die Begegnungen auch unheimlich viel Spaß 
machen. Wir haben nie so viel gelacht, wie wenn 
wir mit unseren Migrantengruppen zusammen 
gekocht haben und Missverständnisse entstan-
den sind, die dann aufgeklärt wurden. […] Oder 

12 Mentoring-Beziehung
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wenn auch Gemeinsamkeiten festgestellt wurden“ 
(MG14-2021).

Die sozialen Kontakte zwischen Geflüchteten und 
Mentoring-Gruppen sowie das gegenseitige Vonei-
nander-Lernen bilden wichtige Vorteile des NesT- 
Programms für Mentorinnen und Mentoren sowie 
 Geflüchtete.

12.2 Erwartungsmanagement: 
Mentorinnen und 
Mentoren

Die Mentoring-Gruppen sind sehr heterogen (vgl. Ka-
pitel 4) und somit sind auch die Erwartungshaltungen 
einzelner Mentorinnen und Mentoren unterschiedlich. 
In den Interviews mit den Mentoring-Gruppen zei-
gen sich verschiedene Erwartungshaltungen (vgl. Ta-
belle 11), die nicht immer erfüllt werden. Passen sich 
die  Erwartungen nicht an die Realität an, kann dies ein 
Problem für den Aufbau einer positiven Mentoring-
Beziehung bedeuten.

Im Folgenden wird gezeigt, wie die in der Tabelle 11 
genannten Annahmen und Erwartungen von Mento-
rinnen und Mentoren zu Missverständnissen und Kon-
flikten führen und eine Mentoring-Beziehung belasten 
können.

Die Enttäuschungen können bereits zu Beginn ent-
stehen, z. B. wenn Geflüchtete nicht die Sprache spre-
chen, die die Mentoring-Gruppen beherrschen und im 
Antrag auf die Programmteilnahme beim BAMF ange-
geben haben. Dies kann zu Motivationsproblemen in 
der Gruppe führen, da es eine erhebliche Umstellung 
vonseiten der Mentorinnen und Mentoren erfordert.

Erwartungen an besondere Schutzbedürftigkeit

Ein entscheidender Punkt, weshalb erste Missver-
ständnisse auftreten können, ist die Erwartungshal-
tung der Mentoren und Mentorinnen in Bezug auf die 
besondere Schutzbedürftigkeit der aufgenommenen 
Geflüchteten. Trotz der ZKS-Basisschulung, in der die 
Bedeutung des rechtsnormativen Kriteriums ‚beson-
dere Schutzbedürftigkeit‘ im Resettlement erklärt wird 
(vgl. Kapitel 2), stellt sich in den Interviews mit den 
Mentoring-Gruppen heraus, dass einige Mentorin-
nen und Mentoren häufig eigene Vorstellungen von 
besonderer Schutzbedürftigkeit haben, die nicht auf 
den vom UNHCR festgelegten Vulnerabilitätskriterien 
basieren. So gibt eine Beraterin der ZKS den Eindruck 
wieder, dass die Erwartungen der Mentoring-Gruppen 
bezüglich der Schutzbedarfe der Geflüchteten sehr 
unterschiedlich sein können:

„Es ist definitiv aufgekommen in Gesprächen mit 
den Mentoring-Gruppen, […] wenn man dann im 
Nachgang noch mal Kontakt hatte […]: Warum 
sind die denn jetzt für Resettlement ausgewählt? 
Warum sind die denn schutzbedürftig? […] Aber 
auch da gab es Mentoring-Gruppen, denen das 
voll bewusst war […], dass da jetzt, wenn man von 
Schutzbedürftigkeit spricht, nicht unbedingt je-
mand kommt, der in zerrissenen Klamotten vor 
einem steht“ (EG3-2022).

Eine Mentoring-Gruppe macht deutlich, dass die 
 UNHCR-Kriterien bzw. die Auswahlkriterien des deut-
schen Resettlement-Programms für sie nicht transpa-
rent sind:

„Wir haben auch keine Vorstellung davon, wie die 
Auswahl eigentlich getroffen wird. Das fängt schon 
damit an, dass wir nicht wirklich wissen: Was sind 
besonders schutzbedürftige Personen? Wird das 
festgemacht an Krankheitsbildern, die bestimmte 
Personen haben? Wird es daran festgemacht, dass 
es Frauen und Kinder sind? Sind das  Familien? 

Tabelle 11: Annahmen und Erwartungshaltungen von Mentorinnen und Mentoren gegenüber Geflüchteten

Besondere Schutzbedürftigkeit Integrationsfähigkeit

Geflüchtete sind sichtbar vulnerabel. Geflüchtete haben ein Minimum an Schulbildung und sprechen  
etwas Englisch.

Offensichtliche Traumata treten zutage. Geflüchtete sollen schnell selbstständig werden.

Das Leben im Erstzufluchtsstaat war von wirtschaftlicher und  
sozialer Prekarität geprägt.

Geflüchtete sollen schnell Deutsch lernen und kulturelle  
Unterschiede überwinden wollen.

Der Bildungsstand ist nicht zu hoch.

Quelle: Eigene Darstellung
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Oder sind es alle Faktoren zusammen? Also eine 
Familie mit kleinen Kindern oder auch weil sie 
krank sind? Also das ist für uns alles nicht geklärt“ 
(MG4-2021).

Mentorinnen und Mentoren stellen sich häufig Per-
sonen mit schwerwiegender Traumatisierung, einem 
hohen Grad an medizinischer oder psychischer Beein-
trächtigung oder in einem Zustand der Verelendung 
als besonders schutzbedürftig vor. Vor der Aufnahme 
fehlen Mentorinnen und Mentoren tiefergehende 
 Informationen über die ihnen zugeordneten Geflüch-
teten. Vor diesem Hintergrund können sie sich in der 
Vorbereitung auf das Mentoring ausschließlich auf das 
eigene Verständnis der Schutzbedürftigkeit  stützen 
und haben keine Möglichkeit, sich auf die  konkreten 
Bedarfe der Personen, die sie aufnehmen werden, 
 einzustellen.

So verbinden manche der interviewten Mentorinnen 
und Mentoren die besondere Schutzbedürftigkeit mit 
schwerwiegenden Erkrankungen und bereiten sich da-
rauf vor. Gleichwohl blicken sie in gewisser Weise mit 
Sorge der Aufnahme entgegen:

„Wenn wir jetzt Leute hätten mit großen Proble-
men, hätte das auch schnell eine Überforderung 
sein können. Das war ein bisschen unsere Befürch-
tung“ (MG7-2021).

Da für das Nest-Programm keine medizinischen 
Härte fälle ausgewählt werden, um Mentorinnen und 
Mentoren nicht zu überfordern (vgl. Kapitel 9), reali-
siert sich die oben angesprochene Befürchtung in der 
Praxis nicht. Dennoch kann aufgrund der genannten 
Erwartungshaltungen einiger  Mentorinnen und Men-
toren der Eindruck entstehen, es wären nicht die Per-
sonen ausgesucht worden, die wirklich ein Mentoring 
gebraucht hätten:

„Da wir keine Schutzbedürftigkeit feststellen, bin 
ich persönlich als Hauptamtliche jetzt auch nicht 
so überbelastet zu helfen. Also wenn das jetzt eine 
Familie wäre, wo man wirklich Arztbesuche pla-
nen muss, Therapeuten suchen muss, das wäre 
ein deutlich höherer Arbeitsaufwand. Und den 
haben wir halt nicht. Also ist ja auch schön, aber 
daran merke ich, dass das nicht so eine Familie 
ist, die in dem Programm hätte kommen sollen“ 
 (MG13-2021).

Neben den medizinischen Bedarfen gibt es weitere 
Annahmen, wie sich besondere Schutzbedarfe der Ge-
flüchteten äußern sollten. So berichtet eine Mentorin, 

dass ihre Gruppe Menschen helfen wollte, die in einem 
Flüchtlingslager im Erstzufluchtsstaat wohnten. Ihre 
Vorstellung war, dass Geflüchtete im Lager besonders 
schutzbedürftig seien und dass ausschließlich diese für 
die Aufnahme mit dem NesT-Programm ausgesucht 
werden sollten. Diese Mentoring-Gruppe war ent-
täuscht zu erfahren, dass die ihnen zugeordnete Fa-
milie mehrere Jahre im Erstzufluchtsstaat im urbanen 
Umfeld in einer Wohnung gelebt hatte und dort auch 
arbeiten konnte. Vor diesem Hintergrund stellte die 
Mentoring-Gruppe die Schutzbedürftigkeit der aufge-
nommenen Geflüchteten infrage:

„Also wir sind ziemlich enttäuscht von dem gan-
zen Programm. Wir hatten ganz andere Intentio-
nen. Diese Familie hätte sehr gut auch in [Erstzu-
fluchtsstaat] weiterleben können. Wenn man dann 
bedenkt, [welche] Not es in den Flüchtlingslagern 
gibt, finde ich das sehr, sehr traurig, dass unser ge-
samtes Engagement so vor die Wand gefahren ist“ 
(MG11-2021).

Zu Beginn der Mentoring-Beziehung haben viele Men-
torinnen und Mentoren häufig Hemmungen, den ge-
flüchteten Personen Fragen über ihre besonderen Un-
terstützungsbedarfe zu stellen. Sie warten eher darauf, 
dass die Geflüchteten diese von selbst ansprechen. Zu-
gleich haben sie Sorge, dass sie Bedarfe übersehen und 
nicht adäquat helfen können. Gleichzeitig wissen viele 
Geflüchtete ihrerseits nicht, mit welchen Sorgen und 
Problemen sie sich an die Mentorinnen und Mentoren 
wenden können, und möchten die Belastung der Men-
toring-Gruppen möglichst geringhalten.

Die besondere Schutzbedürftigkeit der Geflüchteten 
ist nicht nur eine wichtige Motivation für das Engage-
ment der Mentorinnen und Mentoren, sondern sie ist 
für die Legitimation des Engagements nach außen, 
gegenüber der sozialen Umwelt, der Spendenakquise 
und der Wohnraumsuche der Mentoring-Gruppen 
wichtig. Wird die besondere Schutzbedürftigkeit nicht 
gesehen, kann das Engagement der Mentoring-Gruppe 
erlahmen.

Erwartungen an die Integrationsfähigkeit

Mentorinnen und Mentoren haben nicht nur Erwar-
tungen bezüglich der besonderen Schutzbedürftigkeit. 
Sie haben auch Annahmen bezüglich der Integrations-
fähigkeit von Geflüchteten, die nicht immer zutreffen. 
In einigen Fällen äußern Mentorinnen und Mentoren 
Bedauern, dass gravierende Sprachbarrieren bestehen, 
die aus ihrer Sicht die Kommunikation erschweren. Die 
Erwartung einer besonderen Schutzbedürftigkeit und 
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die gleichzeitig gute Fähigkeit der Geflüchteten, mit 
Mentorinnen und Mentoren zu kommunizieren und 
sich grundsätzlich am Ankunftsort zurechtzufinden, 
stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis zu-
einander.

Dies erstreckt sich in einigen Fällen auch auf wider-
sprüchliche Annahmen zur Frage der  mitgebrachten 
Bildung der Geflüchteten. In einem Fall wird eine 
mangelnde Bildung der Geflüchteten kritisiert, die die 
Mentoring-Gruppen als Hürde der Integrationsfähig-
keit sieht. In einem anderen Fall hebt eine Mentoring-
Gruppe den relativ hohen Bildungsstand und somit 
eine gute Integrationsfähigkeit der Geflüchteten her-
vor, zieht aus dem gleichen Grund aber die Schutzbe-
dürftigkeit in Zweifel.

„Sie sind sehr engagiert und lernen Deutsch, was 
sie auch können. Weil sie eine gute Vorbildung 
eben haben. Sind sie also trainiert, dass sie die 
Sprache und das alles relativ gut werden lernen 
können. [Aber] Wir fragen uns ja schon, warum 
diese Familie ausgesucht wurde […] [Sie haben] 
sogar einen Universitätsabschluss“ (MG7-2021).

12.3 Erwartungsmanagement: 
Geflüchtete

Nach der Ankunft in Deutschland müssen sich Ge-
flüchtete in allen Lebensbereichen neu orientieren. 
Auf sie kommen viele neue und ungewohnte Aufgaben 
und Alltagsfragen zu. Geflüchtete wissen häufig nicht, 
welche Unterstützung sie von Mentorinnen und Men-
toren erwarten können und wo sie selbstständig agie-
ren sollen. Einige Geflüchtete haben zu Beginn wenig 
konkrete Vorstellungen vom Leben in Deutschland, 

während andere ihre Vorstellungen aus Erzählungen 
anderer Geflüchteter oder aus den Medien entwickeln. 
Die Tabelle 12 fasst die am häufigsten genannten Er-
wartungen zusammen, die Geflüchtete im Evaluati-
onszeitraum an ihren Alltag und ihre Lebenssituation 
in Deutschland hatten. Genauso wie Mentorinnen und 
Mentoren, haben auch Geflüchtete einen diversen 
Hintergrund, was sich ebenfalls in den Erwartungs-
haltungen widerspiegelt.

Erwartungen an Wohnung und Ausstattung

Die Bereitstellung einer Wohnung ist für die Geflüch-
teten ein wichtiges Motiv, am NesT-Programm teilzu-
nehmen, und viele der interviewten Geflüchteten sind 
mit ihrer aktuellen Wohnsituation in Deutschland zu-
frieden. Nur wenige interviewte Geflüchtete geben an, 
dass ihre Erwartungen hinsichtlich der Wohnung nicht 
erfüllt wurden. Unter Umständen braucht es eine ge-
wisse Zeit und auch ein besseres Verständnis des an-
gespannten Wohnungsmarkts am Wohnort, bis sich 
ggf. überhöhte Erwartungen an die Realität angepasst 
haben:

„Wir waren sehr enttäuscht, als wir in dieser Drei-
Zimmer-Wohnung ankamen. Uns wurde gesagt, 
dass wir in Deutschland für fünf Personen mindes-
tens ein zweistöckiges Haus bekommen würden. 
[…]. Jetzt sind wir seit einem Jahr hier und haben 
verstanden, dass es sehr schwer ist, eine Wohnung 
zu bekommen, und auch sehr teuer. Das war uns 
zuerst nicht klar. Jetzt sind wir sehr froh, dass wir 
diese Wohnung haben“ (GFL4-2022).

Die meisten Geflüchteten hatten in der Vergangen-
heit keine finanzielle Unterstützung vonseiten Dritter 
erfahren, die weder Verwandte noch Bekannte waren. 
Durch das hohe finanzielle Engagement der Mento-
ring-Gruppen gehen manche interviewte Geflüch-

Tabelle 12: Annahmen und Erwartungshaltungen von Geflüchteten

Wohnung Allgemein

Wohnung, die viel Platz für alle Familienmitglieder bietet, im   
urbanen Umfeld, mit adäquaten Einkaufsmöglichkeiten bekannter 
Lebensmittel

Bessere Schulbildung und Zukunft für die Kinder in Deutschland

Neue Möbel und Elektrogeräte Soziale Kontakte in der Muttersprache, zu Nachbarn und zu  
Mentorinnen und Mentoren

Zugang zu Medien in der Muttersprache Wirtschaftliche Stabilität

Internetverbindung Sicherheit und Frieden

Anerkennung der erworbenen Ausbildungs-/Schulabschlüsse

Unterstützung bei den Behördengängen und anderen Formalitäten

Quelle: Eigene Darstellung
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tete davon aus, dass die Mentorinnen und Mentoren 
„reich“ sein müssen, wenn sie es sich leisten können, 
fremde Personen zu finanzieren. Der organisatorische 
Aufwand, den die Mentoring-Gruppen betreiben, um 
die Wohnungen anzumieten, zu finanzieren und zu 
möblieren, ist den Neuankömmlingen zunächst nicht 
immer bewusst.

Da die Mentoring-Gruppen sich verpflichten, den an-
gemieteten bzw. bereitgestellten Wohnraum auszu-
statten (BMI, IntB & BAMF, 2019, S. 17), versuchen 
manche, eine volle Ausstattung bereitzustellen, wäh-
rend andere bewusst nur eine Basisausstattung zur 
Verfügung stellen, um den Geflüchteten nach der An-
kunft die Möglichkeit zu geben, die Wohnung nach 
ihren Bedürfnissen und ihrem Geschmack einzurichten 
(vgl. Kapitel 7). Es ist den Geflüchteten oft nicht klar, 
dass ihre neue Wohnung eine bescheidenere Wohnung 
sein wird, die voraussichtlich mit einigen gebrauchten 
Gütern möbliert ist, und dass nicht vorhandene Güter 
von ihnen selbst gekauft werden müssen.

Vor dem Hintergrund der Annahme, dass Mentorinnen 
und Mentoren finanziell sehr gut ausgestattet seien, 
gab es in einzelnen Fällen Enttäuschungen über ge-
brauchte Möbel, ältere Elektrogeräte oder fehlende 
Ausstattungsgegenstände. Ein Mentor beschreibt, dass 
sie so gut wie möglich mit dem Budget des Jobcen-
ters versuchten, die Wohnung vor der Ankunft der 
 Geflüchteten einzurichten, die Familie allerdings etwas 
anderes erwartet hatte.

„… wir [haben] das nach bestem Wissen und Ge-
wissen eingerichtet, also ich fand, auch gut ein-
gerichtet. […] Das ist aber nicht ihres. Ich sehe das 
schon, dass es immer bestimmte Stücke gibt, die sie 
ersetzen wollen. Jetzt haben sie nicht so viel Geld, 
um das komplett zu machen, aber Kleinigkeiten 
[…]. Vielleicht wäre es eine Lösung zu sagen, auch 
wenn es unschön für die Familien wäre, wie bei 
allen anderen Geflüchteten auch, kommen sie erst 
mal zentral in irgendeine Einrichtung der Kom-
mune für zwei, drei Monate und man kann dann 
zusammen mit ihnen die Wohnung suchen und 
kann auch die Wohnung mit ihnen zusammen ein-
richten. Ja, so sind sie in ein fertiges NesT gekom-
men, was nicht ihres war“ (MG6-2021).

Viele Geflüchtete betonen aber auch, dass die Aus-
stattung für sie eine nachrangige Bedeutung hat. Ein 
 Befragter relativiert die Bedeutung der materiellen 
Ausstattung:

„Wir haben den Krieg überlebt, da können wir auch 
mit alten Möbeln leben“ (GFL3-2022).

Geflüchtete, die eine Wohnung in einer ländlichen 
Gegend ohne gute Anbindungen an öffentliche Ver-
kehrsmittel bezogen haben, sind weniger mit der Aus-
stattung, sondern häufiger mit der Lage unzufrieden. 
Ihnen fehlen die Möglichkeiten, gewohnte Lebens-
mittel einzukaufen, und der Kontakt zu anderen Ge-
flüchteten, die häufig in urbanen Räumen leben. In 
einem Fall kam es deshalb zu Differenzen zwischen 
den  Geflüchteten und der Mentoring-Gruppe, da die 
Geflüchteten sich erhofft hatten, die Mentorinnen 
und Mentoren würden für sie den Transport in die 
Stadt organisieren, damit sie ihre gewohnten Lebens-
mittel einkaufen könnten. Diese wiederum konnten 
nicht verstehen, warum nicht die im Ort erhältlichen 
 Lebensmittel eingekauft werden konnten.

Während in einigen Fällen unterschiedliche Erwar-
tungen der Geflüchteten und der Mentoring-Gruppen 
ausgesprochen und ausgehandelt wurden, sprachen 
manche Geflüchteten ihre Unterstützungsbedarfe gar 
nicht an. Sie befürchteten, als undankbar zu gelten, 
und äußerten sich nur zufrieden und positiv gegenüber 
den Mentorinnen und Mentoren. Dies hat zur Folge, 
dass manche Probleme und Bedürfnisse den Mento-
rinnen und Mentoren nicht bekannt waren. So teilten 
mehrere NesT-Geflüchtete in den Interviews mit, dass 
Möbel oder Elektrogeräte defekt waren, sie sich aber 
nicht trauten, die Mentorinnen und Mentoren darauf 
anzusprechen. Zudem äußerten einige Geflüchtete den 
Wunsch, Medien in ihrer Muttersprache zu nutzen und 
Internetzugang zu haben. Manche Geflüchteten hat-
ten aber den Eindruck, dass diese Bedürfnisse vonsei-
ten der Mentorinnen und Mentoren als nicht dringend 
 angesehen wurden. In einem Fall wurde erklärt, dass 
die Mentoring-Gruppe ein eher stereotypes Bild von 
geflüchteten Personen zu haben schien:

„Sie [die Mentoring-Gruppe] denken, dass sie uns 
direkt aus dem Krieg geholt hätten und dass wir 
keine Ahnung von irgendetwas haben. Aber wir 
haben auch früher Netflix geschaut, das gibt es 
auch bei uns in [Herkunftsland]. Wir kommen aus 
einer Stadt, haben auch in [Erstzufluchtsstaat] in 
einer Stadt gewohnt, viele Jahre lang. Aber sie den-
ken, wir sind von hinter dem Mond“ (GFL11-2022).
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12.4 Gelingensbedingungen 
einer Mentoring-Beziehung

Die Betrachtung der wechselseitigen Annahmen und 
Erwartungen hat gezeigt, dass eigene Erwartungen 
von Mentoring-Gruppen und Geflüchteten oft nicht 
ausgesprochen werden bzw. divergieren können und 
dies zu Missverständnissen oder Unzufriedenheit füh-
ren kann. Parallel dazu stehen die Mentoring-Gruppen 
und  Geflüchteten vor der komplexen Aufgabe, eine 
vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Drei wesent-
liche Aspekte sollten dabei bedacht werden.

Ein richtiges Maß an Empathie

In einer Mentoring-Beziehung scheint es wichtig zu 
sein, ausreichend Unterstützung zu bieten, Mitgefühl 
zu zeigen und gleichzeitig den Geflüchteten Raum für 
selbstständiges Handeln zu geben. In den Interviews 
mit Geflüchteten und Mentoring-Gruppen stellt sich 
heraus, dass es sehr voraussetzungsvoll ist, das richtige 
Maß an Empathie zu finden.

Dies zeigt sich bereits in den alltäglichen Erfahrungen. 
Beispielsweise gehen manche Mentoring-Gruppen 
davon aus, dass die Geflüchteten so früh wie möglich 
selbstständig sein müssen, um sich schneller zurecht-
zufinden. Dabei fehlt es in einzelnen Fällen am Ver-
ständnis für die Herausforderungen in der ersten Zeit 
nach der Ankunft und ausreichende Kommunikation. 
So berichtet bspw. eine Geflüchtete, dass ihr niemand 
erklärt hatte, wo sie einkaufen gehen kann, sodass sie 
sich irgendwie alleine orientieren musste.

Besonders deutlich wird die schwierige Gratwande-
rung zwischen Empathie und Distanz, wenn es um 
persönliche Themen und Probleme der Geflüchteten 
geht. Einige NesT-Geflüchtete empfinden die Mento-
rinnen und Mentoren als zurückhaltend oder desin-
teressiert, weil sie ihnen keine persönlichen Fragen 
stellen. Die Geflüchteten führen dies dann auf den 
Altersunterschied oder auf kulturelle Unterschiede 
zurück. Die Mentorinnen und Mentoren möchten ih-
rerseits nicht aufdringlich sein und überlassen die Ent-
scheidung den Geflüchteten, sich zu öffnen und sen-
sible Themen anzusprechen. Zudem sind die meisten 
ehrenamtlich tätigen Personen im Umgang mit Trau-
mata nicht geschult und sind sich oft nicht sicher, wie 
sie reagieren sollen. So erzählt eine Geflüchtete im In-
terview von ihrer Flucht aus dem Herkunftsland nach 
erfahrenem sexuellem Missbrauch. Sie beschreibt, dass 
sie diese Erfahrungen in der geschlechtergemischten 
Mentoring-Gruppe nicht gut thematisieren konnte. Bei 

dem Versuch, über die Erfahrungen zu sprechen, emp-
fand sie, dass kaum darauf eingegangen wurde.

„Die Mentorinnen haben gesagt ‚armes Mädchen‘, 
aber nichts weiter und mich auch nie wieder darauf 
angesprochen. Vielleicht verstehen sie es nicht, wie 
schlimm das war. Sie sind ja auch viel älter als ich 
und ich glaube, sie wissen nichts über [Herkunfts-
land]. Oft sind ja auch die Männer [Mentoren] 
dabei und da will ich so etwas Persönliches nicht 
erzählen“ (GFL5-2022).

Dieses Beispiel macht deutlich, dass manche Geflüch-
teten ein Bedürfnis haben, sich den Mentorinnen und 
Mentoren anzuvertrauen. Andere möchten hingegen 
ihre traumatischen Erfahrungen aus verschiedenen 
Gründen nicht ansprechen, da sie z. B. Scham emp-
finden oder die Mentorinnen und Mentoren nicht be-
lasten möchten. Dies zeigt, wie unterschiedlich die 
Bedürfnisse und Anforderungen an die Beziehung 
zu den Mentorinnen und Mentoren sein können. Für 
ehrenamtlich tätige Personen ist es zuweilen sehr 
schwer, die individuellen Bedürfnisse nach Empathie 
und Nähe zu erkennen und ihnen gerecht zu wer-
den. Ein wesentliches Hindernis ist dabei das Fehlen 
einer gemeinsamen Sprache oder von Personen, die als 
Sprachmittelnde fungieren könnten.

Vielfältige soziale Kontakte und Beziehungen

Geflüchtete möchten nach der Ankunft in Deutsch-
land zeitnah eigene soziale Kontakte aufbauen: Zu 
Personen aus ihrem Herkunftsland sowie zu Nach-
barn und anderen Menschen an ihrem Wohnort. In 
der ersten Zeit nach der Ankunft, wenn es ihnen noch 
an Kenntnissen der deutschen Sprache mangelt, sind 
ihnen Kontakte zu Menschen, die ebenfalls ihre Mut-
tersprache sprechen, besonders wichtig. Je nachdem, 
wo die NesT-Geflüchteten wohnen und welcher Her-
kunft sie sind, kann der Kontaktaufbau schneller oder 
langsamer geschehen. Insbesondere für Geflüchtete 
aus Herkunftsländern, aus denen weniger Menschen 
in Deutschland leben, oder für Geflüchtete in länd-
licheren Gegenden ist es schwierig, über die Mento-
ring-Beziehung hinausgehende soziale Kontakte zu 
knüpfen. So erklärt eine Befragte, dass das Leben im 
Erstzufluchtsstaat ohne Perspektive und mit Angst vor 
Übergriffen dennoch erträglich war, da sie dort viele 
Bekannte hatte. Man besuchte und unterstützte sich 
gegenseitig:

„Besonders für die Kinder war es schön, es waren 
immer viele Kinder da, die zusammen gespielt oder 
Geburtstag gefeiert haben. Hier sind sie eigentlich 
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immer alleine zu Hause und haben keine Freunde“ 
(GFL10-2022).

Ein Auswahlkriterium für die Teilnahme am NesT-
Programm ist, dass Geflüchtete keine familiären Bin-
dungen in Deutschland haben (vgl. Kapitel 9). Bei 
Personen ohne verwandtschaftliche und familiäre 
Unterstützung in Deutschland geht man davon aus, 
dass sie nach der Ankunft zunächst auf sich allein ge-
stellt seien und deshalb die Unterstützung durch die 
Mentoring-Gruppen für sie besonders wichtig wäre. 
Die Mentoring-Gruppen bringen sich für die Geflüch-
teten stark ein, können sie jedoch nicht die zurückge-
bliebenen Familien und Freunde ersetzen. Auch wei-
tere Bekanntschaften und neue Freundschaften sind 
essenziell, insbesondere mit anderen Geflüchteten, die 
ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dieselbe 
Sprache sprechen.

Im Beobachtungszeitraum unterhielten viele NesT-Ge-
flüchtete hauptsächlich Kontakte mit den Mentoring-
Gruppen. Trotz dieser wertvollen Kontakte fühlen sich 
einige Befragte isoliert, insbesondere weil ihre Ver-
wandten und teilweise andere Familienmitglieder in 
den Herkunftsländern oder in anderen Erstzufluchts-
staaten leben:

„Ich finde alles sehr schön hier in [Wohnort] und 
bin froh, in Deutschland zu sein. Aber ich vermisse 
meine Familie, die in [Herkunftsland] geblieben ist, 
sehr. Wir telefonieren und ich kann sie auch über 
Video sehen, aber das ist nicht dasselbe. […] Meine 
Eltern sehen auch meine Kinder nicht aufwachsen 
und das ist sehr traurig für mich. Ich weine sehr 
oft, weil ich sie so vermisse. Ich rede mit meinem 
Ehemann darüber, aber nicht mit den Mentoren“ 
(GFL5-2022).

In einer empirischen Studie zur Bedeutung sozialer 
Kontakte für die Integration geben interviewte Ge-
flüchtete hauptsächlich Familienangehörige als enge 
Bezugspersonen an, mit denen sie persönliche Ge-
fühle und Gedanken teilen können (Siegert, 2019). Die 
erweiterte Familie bietet also wichtige emotionale 
und soziale Unterstützung in der ersten Zeit nach der 
Ankunft und im weiteren Integrationsprozess.45 Den 
Mentoring-Gruppen ist dies häufig sehr bewusst. In 
einigen Fällen versuchen sie, den Nachzug der Ver-
wandten bzw. der Familienangehörigen über die Fa-
miliennachzugsregelung oder im Zuge der weiteren 

45 Siehe online: UNHCR. (2001). Family Reunification in the 
Context of Resettlement and Integration. https://www.unhcr.
org/3b30baa04.pdf (abgerufen am 11.10.2022).

Resettlement-Aufnahmen zu unterstützen. Da das 
Betreiben eines Familiennachzugs bei der Ausländer-
behörde aber langwierig ist und die Optionen des Fa-
miliennachzugs auf die Kernfamilie begrenzt sind46, 
können diese Unterstützungsanstrengungen frustrie-
rend sein – sowohl für die Mentorinnen und Mentoren 
als auch für die Geflüchteten. So spricht eine Men-
toring-Gruppe über den erfolglosen Versuch, einen 
Nachzug von Familienangehörigen zu organi sieren:

„Darunter leidet die Mutter in extremem Maße, 
sie hat die beiden älteren Enkelkinder in [Erstzu-
fluchtsstaat] ja selber erlebt und auch betreut. Das 
zerreißt sie ganz enorm und erschwert den Integ-
rationsprozess in ganz, ganz, ganz, ganz extremem 
Maße […] Ja, es ist tragisch für die Familie. Das ist 
eine ganz deutliche Schwachstelle des Programms 
und für mich auch persönlich die größte Enttäu-
schung ... Also das Ziel des Programms ist ja, zu 
sagen, wir holen die gesamte Familie hier rüber. 
[Aber] dann hat man einen sehr engen Begriff von 
der Kernfamilie. […] Dieses Familienverständnis, 
was wir in Deutschland oder in Europa haben, ist 
eben halt noch ein ganz anderes als dort. Und das 
macht das Ganze sehr, sehr schwer“ (MG6-2021).

Achtung der Privatsphäre

Während einige der geflüchteten Interviewteilneh-
menden angeben, dass sie sich mehr Empathie und 
eine intensivere Beziehung zu den Mentorinnen und 
Mentoren wünschten, wurde in einzelnen Fällen um-
gekehrt berichtet, dass die Mentorinnen und Mento-
ren zu präsent seien. Die Geflüchteten fühlten sich be-
vormundet, da ihnen ihrer Meinung nach Vorschriften 
gemacht würden, und geben an, dass ihre Gastfreund-
schaft bei Besuchen der Mentorinnen und Mentoren 
sehr in Anspruch genommen würde.

„[Die Mentorinnen] waren immer willkommen, aber 
es wurde dann doch zu viel. Wir haben sie bewirtet 
und dann kamen sie ständig zum Essen. Wir fühl-
ten uns ausgenutzt. Manchmal kamen sie unange-
kündigt um 8 Uhr morgens und manchmal blieben 

46 Siehe online: familie.asyl.net (2022). Rechtliche Regelungen 
des Familiennachzugs zu Resettlement-Geflüchteten. https://
familie.asyl.net/fileadmin/user_upload/pdf/Nachzug_zu_Re-
settlement_-_FlA__chtlingen_mit_einer_Aufenthaltserlaubnis_
gemN____i_23_Abs._4_AufenthG.pdf (abgerufen am 21.11.2022). 
Siehe auch online: BMI. (2022). Aufnahme von besonders 
schutzbedürftigen Flüchtlingen im Wege des Resettlements. 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/vero-
effentlichungen/themen/migration/humanitaere-aufnahme-
programme/aufnahmeanordnung-rst-2022-begleitschreiben.
pdf?__blob=publicationFile&v=5 (abgerufen am 23.11.2022).

https://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf
https://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf
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sie bis spätnachts. Standen immer plötzlich vor 
der Tür, ohne sich anzumelden. Es war uns zu viel, 
aber wir haben uns nicht getraut, etwas zu sagen“ 
(GFL11-2022).

Zudem erzählen einige Geflüchtete über Aussagen 
einzelner Mentorinnen und Mentoren, die sie als Ver-
bote und Anweisungen wahrgenommen haben. Diese 
betrafen beispielsweise die Auswahl zu kaufender 
 Lebensmittel oder die Bewegungsfreiheit. So verstand 
eine Familie, dass es ihr verboten sei, die Wohnung zu 
verlassen, solange sie auf die Ausstellung des Aufent-
haltstitels warten musste, was dazu führte, dass die 
Familie sich über mehrere Tage zu Hause eingesperrt 
fühlte (GFL10-2022). Auch wenn es sich hier nur um 
Einzelfälle handelt, zeigen sie, wie wichtig die Achtung 
der Privatsphäre und eine von beiden Seiten verstan-
dene Kommunikation in einer Mentoring-Beziehung 
sind, um Konflikte zu vermeiden.

In diesen Einzelfällen wussten die NesT-Geflüchteten 
sich nicht zu helfen, da sie keine Ansprechperson au-
ßerhalb der Mentoring-Gruppe hatten, an die sie sich 
hätten wenden können. Zudem besaßen sie nicht ge-
nügend deutsche Sprachkenntnisse, um ihren Unmut 
gegenüber den Mentorinnen und Mentoren zu artiku-
lieren und ihre Wahrnehmungen und Sorgen mit der 
Mentoring-Gruppe zu besprechen.

12.5 Fazit

Fast alle interviewten Teilnehmenden am NesT- 
Programm – sowohl Mentoring-Gruppen als auch 
Geflüchtete – geben an, dass der Mehrwert des Pro-
gramms in der Mentoring-Beziehung liegt. Zudem sind 
die gestellte Wohnung und die Unterstützung durch 
die Mentoring-Gruppen für Geflüchtete von großem 
Wert. Die Mentoring-Gruppen betonen, dass es für sie 
eine wichtige Erfahrung ist, durch eine Beziehung zu 
Geflüchteten den eigenen Horizont zu erweitern und 
Vorurteile abzulegen.

Manche Mentoring-Gruppen und Geflüchtete entwi-
ckeln dabei im Vorfeld der Programmteilnahme Er-
wartungen, die zum Teil nicht erfüllt werden können. 
Während Mentorinnen und Mentoren die besonde-
ren Schutzbedarfe der aufgenommenen Geflüchteten 
nicht immer erkennen, möchten viele Geflüchtete die 
Belastung der Mentoring-Gruppen möglichst gering-
halten und sprechen persönliche Traumata, Sorgen 

und Nöte nicht an. Geflüchtete haben zudem  häufig 
keine klare Vorstellung davon, welche Unterstützung 
seitens der Mentorinnen und Mentoren in einem an-
gemessenen Rahmen liegt und was nicht erwartet 
werden kann. Phillimore et al. (2020) diskutieren in der 
Evaluation des CSP-Programms im Vereinigten Kö-
nigreich die Herausforderungen der Mentoring-Be-
ziehung, die bereits bei der Ankunft der Geflüchteten 
unter Druck geraten könne. Während die Mentoring-
Gruppen in den ersten Monaten eine bedeutende or-
ganisatorische und administrative Rolle zu erfüllen 
haben, erlebt „die Mehrheit der Flüchtlingsfamilien in 
den ersten Wochen und Monaten Erschöpfung (…)“ 
(Phillimore et al. 2020, S. 17).

Die Mentoring-Beziehungen, in denen Mentorinnen 
und Mentoren ihre Unterstützungsmöglichkeiten und 
-grenzen nicht ansprechen oder in denen die Geflüch-
teten ihre Unterstützungsbedarfe nicht äußern, kön-
nen zu gegenseitigen Enttäuschungen führen und be-
lastend sein. Es ist vor diesem Hintergrund wichtig, 
dass sich die Mentoring-Gruppen und die Geflüchte-
ten frühzeitig über den Ablauf der ideellen Unterstüt-
zung austauschen. Eine Analyse zum kanadischen Auf-
nahmeprogramm stellt beispielsweise fest, dass eine 
Kontaktaufnahme zwischen Geflüchteten und Mento-
ring-Gruppen, die noch im Erstzufluchtsstaat vor der 
Aufnahme in Kanada stattfindet, einen positiven Ein-
fluss auf die Mentoring-Beziehung ausübt (Kyriakides 
et al., 2019).

Bei einer frühzeitigen Kontaktaufnahme können Men-
torinnen und Mentoren darauf eingehen, wie sie sich 
die Unterstützung vorstellen, während die Geflüchte-
ten die Möglichkeit haben sollten, falls sie es möchten, 
besondere Bedarfe, Sorgen und Wünsche zu äußern. 
Zudem können gegenseitig Fragen gestellt werden. In 
einem solchen Austauschgespräch kann den Geflüch-
teten bspw. kommuniziert werden, dass die finanzi-
elle Unterstützung durch Mentorinnen und Mentoren, 
etwa bei der Wohnungsausstattung, vor allem eine 
 Basisversorgung darstellt und warum besonders in den 
ersten Monaten eine engmaschige Abarbeitung der 
Behördengänge wichtig ist.

Voraussetzung für einen offenen Austausch zum Ab-
lauf der Unterstützung ist, dass eine verständliche 
Kommunikation über eine gemeinsame Sprache bzw. 
Verdolmetschung ermöglicht wird. Die Notwendig-
keit eines solchen Initialaustausches müsste in der 
Basisschulung angesprochen werden. Wichtige As-
pekte der Kommunikation auf Augenhöhe, angelehnt 
an die Ansätze der dialogischen Sozialarbeit (Krause 
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& Rätz, 2015; Sagebiel & Pankofer, 2022), könnten in 
 zusätzlichen Trainings ggf. gemeinsam mit Geflüchte-
ten geübt werden.

Zu einer gelingenden Mentoring-Beziehung  gehören 
neben dem oben angesprochenen Erwartungsmanage-
ment auch ein richtiges Maß an Empathie sowie Ach-
tung der Privatsphäre. Sehr wichtig ist zudem, dass 
Geflüchtete soziale Bindungen haben und neue soziale 
Kontakte aufbauen, die über die Mentoring-Beziehung 

hinausgehen. Vielfältige Kontakte und Unterstüt-
zungsnetzwerke entlasten die Mentoring-Beziehung. 
In Fällen schwerwiegender Konflikte müsste für 
 Geflüchtete eine Option bestehen, kundige Personen 
 außerhalb der Mentoring-Gruppen anzusprechen und 
sich beraten zu lassen. Interkulturelle Mediatorinnen 
und Mediatoren, die es in einigen Kommunen gibt, und 
eine Ombudsstelle, die in Friedland angesiedelt und 
seit dem 1. Februar 2023 voll funktionsfähig ist, sind 
dafür besonders geeignet.
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Die Bundesregierung hat 2019 das staatlich-zivilgesell-
schaftliche humanitäre Aufnahmeprogramm „Neustart 
im Team“ (NesT) ins Leben gerufen, das die Aufnahme 
von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten mit 
unterstützendem Engagement zivilgesellschaftlicher 
Akteurinnen und Akteure – der sogenannten Mento-
ring-Gruppen – vorsieht. Das NesT-Programm ist ein 
Teil des deutschen Resettlement-Programms. Die über 
NesT realisierten Aufnahmen erfolgen zusätzlich zur 
jährlichen Quote des Resettlement-Programms. Zur 
Gewinnung und Betreuung der Mentoring-Gruppen 
wurde die zivilgesellschaftliche Kontaktstelle (ZKS) – 
in Trägerschaft des Deutschen Caritasverbandes, des 
Deutschen Roten Kreuzes und der Evangelischen Kir-
che von Westfalen – eingerichtet.

Zwischen 2019 und 2022 wurde das NesT-Programm 
pilotweise umgesetzt. Auf Vorschlag der programm-
verantwortlichen Steuerungsgruppe, bestehend aus 
dem Bundesministerium des Innern und für Heimat 
(BMI), der Beauftragten der Bundesregierung für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integration (IntB) sowie dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
wurde das NesT-Programm zum 1. Januar 2023 verste-
tigt (BMI 2022). Im verstetigten Programm ist für 2023 
die Aufnahme von bis zu 200 Geflüchteten vorgesehen.

Das Forschungszentrum des BAMF hat das NesT-Pro-
gramm evaluiert. Die Evaluationsergebnisse basieren 
auf dem Zeitraum seit dem Beginn der Pilotierung im 
Jahr 2019 bis zum 31. Dezember 2021. In diesem Zeit-
raum haben sich 149 engagierte Personen zu 27 Men-
toring-Gruppen zusammengetan und die Aufnahme 
von 118 Geflüchteten ermöglicht. Im Jahr 2022 haben 
vier weitere Mentoring-Gruppen 21 Geflüchtete auf-

genommen.47 Auch wenn sich die Ergebnisse nur auf 
das NesT-Programm beziehen, sind eine Reihe von 
Einzelergebnissen vergleichbar zu analogen Evaluatio-
nen wie z. B. im Vereinigten Königreich (Phillimore et 
al., 2020; Phillimore & Reyes, 2019).

Mentorinnen und Mentoren ermöglichen die Auf-
nahme der Geflüchteten, indem sie sich finanziell und 
ideell am NesT-Programm beteiligen. Um am NesT-
Pilotprogramm teilnehmen zu können, müssen die 
Mentorinnen und Mentoren den Geflüchteten einen 
angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellen und 
diesen für zwei Jahre (ab dem 01.07.2022 für zwölf 
Monate) finanzieren. Zudem erklären sie sich bereit, 
die aufgenommenen Personen mindestens ein Jahr 
mit Rat und Tat zu unterstützen. Die Ergebnisse dieser 
Evaluation zeigen eine hohe Bereitschaft der Men-
toring-Gruppen, Geflüchteten einen guten Start in 
Deutschland zu ermöglichen. Die Mehrheit der am 
NesT-Programm teilnehmenden Mentorinnen und 
Mentoren haben bereits Erfahrung im Ehrenamt oder 
sind hauptamtlich in der Integrationsförderung tätig. 
Sie können somit auf ein breites Wissen und Kontakte 
vor Ort zugreifen. Diese nutzen sie beispielsweise, um 
Geld für die Finanzierung des Wohnraums zu akquirie-
ren oder um den Geflüchteten einen schnellen Zugang 
zum Erlernen der deutschen Sprache zu ermöglichen. 
Mentorinnen und Mentoren unterstützen auch bei Be-
hördengängen, bei der Kontoeröffnung, beim Zugang 

47 Zu der im Vergleich zu den Vorjahren geringen Zahl an Men-
toring-Gruppen, die im Jahr 2022 Geflüchtete aufgenommen 
haben, haben nach Auskunft der Programmverantwortlichen 
mehrere Faktoren beigetragen: Insbesondere zu nennen sind 
hier die Bindung eines erheblichen Teils des zivilgesellschaft-
lichen Engagements durch die Aufnahme von Geflüchteten 
infolge des Krieges in der Ukraine sowie die durch den Wech-
sel der Bundesregierung bedingte verspätete Aufnahme der 
 Resettlement-Verfahren.
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zu medizinischer Versorgung, aber auch bei der Orga-
nisation der Kinderbetreuung oder beim Zugang zu 
Bildung.

Die Evaluationsergebnisse zeigen aber ebenfalls, dass 
die Teilnahme am NesT-Programm für ehrenamtlich 
tätige Personen sehr voraussetzungsvoll ist. Wesent-
liche Herausforderungen sind neben der finanziellen 
Beteiligung die Anforderung, angesichts angespann-
ter Wohnungsmärkte eine Wohnung bereitzustellen, 
eine relativ lange Wartezeit zwischen Antragstellung 
und Ankunft der Geflüchteten sowie relativ spät ein-
treffende und eingeschränkte Informationen über die 
zu betreuenden Personen (vgl. Kapitel 2, Kapitel 6 und 
Kapitel 7). Angesichts dieser Punkte besteht für das 
NesT-Programm das Risiko einer geringen Beteiligung 
vonseiten der Zivilgesellschaft. Für ehrenamtlich En-
gagierte dürfte die Unterstützung anderer Gruppen 
von Geflüchteten attraktiver sein, wenn sie unmittel-
barer und mit einem geringeren finanziellen und zeit-
lichen Aufwand möglich ist. Besonders in Zeiten eines 
hohen Zuzugs von Asylsuchenden und Geflüchteten, 
z. B. aus der Ukraine, sind dringende Unterstützungs-
bedarfe vorhanden und die Gelegenheiten für direktes 
Engagement an den Wohnorten der Ehrenamtlichen 
vielfältig, sodass das NesT-Programm in den Hinter-
grund rücken kann.

Die Geflüchteten, die für die Teilnahme am NesT-Pro-
gramm infrage kommen, werden aus den UNHCR-
Vorschlägen zur Aufnahme im Resettlement identifi-
ziert. Die Teilnahme am NesT-Programm ist freiwillig. 
Die überwiegende Mehrheit der Geflüchteten, die auf 
eine Teilnahme am NesT-Programm angesprochen 
wird, stimmt zu. Für Geflüchtete ist das NesT-Pro-
gramm besonders attraktiv, da sie direkt nach der An-
kunft in Deutschland eine eigene Wohnung beziehen 
können. Zudem wertschätzen sie die Unterstützung 
der Mentorinnen und Mentoren.48

Für die Geflüchteten sind die Mentoring-Gruppen die 
wichtigsten und zum Teil einzigen Ansprechpersonen 
in den ersten Monaten nach der Ankunft in Deutsch-
land. Aus dieser engen Beziehung entsteht oft ein Ver-
hältnis gegenseitigen Vertrauens. In einigen wenigen 
Fällen stellt die Evaluation jedoch fest, dass zwischen 
Mentoring-Gruppen und Geflüchteten dieses Vertrau-
ensverhältnis nicht entstanden ist. In solchen Fällen ist 
es von Bedeutung, dass den Geflüchteten auch eine 

48 Ergebnisse aus Kanada zeigen, dass auch die langfristige Inte-
gration, hier gemessen anhand der ökonomischen Integration, 
von der Sponsoren- bzw. Sponsorinnenbeziehung profitiert  
(vgl. Kaida et al., 2019).

Ansprechperson außerhalb der Mentoring-Gruppe 
zur Verfügung steht. Die Ansprechperson soll durch 
eine vermittelnde Rolle Konflikten vorbeugen und ggf. 
Geflüchtete an professionelle Beratungs- und Unter-
stützungsstellen weiterverweisen und somit sowohl 
die Mentoring-Gruppen als auch Geflüchtete ent-
lasten.

Die Steuerungsgruppe hatte diesen Aspekt bei der 
Entscheidung zur Programmverstetigung im Blick. Im 
regulären Programm ab dem Jahr 2023 hat für Ge-
flüchtete eine solche Ombudsstelle, die im Pilotzeit-
raum zeitweise nicht besetzt war, die Arbeit wieder-
aufgenommen. Die eingereisten Geflüchteten werden 
zudem im regulären NesT-Programm von der ZKS 
begleitet. Dies geschieht zum einen durch Monito-
ring-Gespräche, die dreimal nach der Einreise durch-
geführt werden. Zum anderen werden die Geflüchte-
ten, die innerhalb der letzten zwölf Monate eingereist 
sind, zu einem digitalen Vernetzungstreffen eingela-
den. Dies soll soziale Kontakte und gegenseitige Un-
terstützungsstrukturen fördern, was ebenfalls zu einer 
Entlastung der Beziehung zwischen den Mentoring- 
Gruppen und den Geflüchteten beitragen kann.

Im Evaluationszeitraum wurden pro Jahr zwischen  
17 und 83 Geflüchtete mit dem NesT-Programm auf-
genommen. Für eine Aufnahme von rund 200 Geflüch-
teten im Jahr 2023 benötigt man etwa 50 Mentoring- 
Gruppen. Da nur etwa die Hälfte der Gruppen von 
Ehrenamtlichen, die sich für das NesT-Programm 
 interessieren, tatsächlich aktive Mentoring-Gruppen 
werden, bedarf es ca. 100 Gruppen interessierter po-
tenzieller Mentorinnen und Mentoren. Für eine deut-
liche Programmskalierung muss die Attraktivität des 
NesT-Programms gesteigert werden. Auf der Basis 
der Evaluation ergeben sich dafür drei Strategien der 
 Programmanpassung, die im Folgenden diskutiert 
werden.

13.1 Anwerbung von 
Mentoring-Gruppen 
intensivieren

Für das NesT-Programm sollte gezielt und systema-
tisch Werbung gemacht werden. Zeitungsartikel, Fern-
sehreportagen und Präsenz in anderen Medien sind 
begrüßenswert, aber wie die Evaluation zeigt, nicht 
ausreichend, um neue Mentoring-Gruppen zur Teil-
nahme zu motivieren. Eine Marktstudie könnte hel-
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fen, die Zielgruppe der potenziellen Mentorinnen 
und Mentoren besser zu bestimmen. Eine kanadi-
sche Marktstudie zeigt etwa, dass das größte Interesse 
an Mentoring-Programmen von denjenigen geäußert 
wird, die andere Personen mit positiven Erfahrungen 
in einem Mentoring-Programm persönlich kennen 
(Environics, 2021, S. 3). Übertragen auf Deutschland 
bedeutet dies, dass die Beteiligung von Mentorinnen 
und Mentoren als Botschafterinnen und Botschafter 
des Programms empfehlenswert ist. Die Programm-
steuerungsgruppe und die ZKS wissen um die Bedeu-
tung der Mentorinnen und Mentoren bei der Werbung 
für das NesT-Programm und möchten sie in die Ge-
winnung von neuen Mentoring-Gruppen einbinden.

Eine Ansprache und Aktivierung der Kommunen, 
deren Rolle und Potenzial im Resettlement auch an-
derweitig diskutiert wird (Sabchev & Baumgärtel, 
2020), sowie weiterer institutioneller Partnerinnen 
und Partner würde zur Gewinnung von neuen Mento-
ring-Gruppen beitragen. Kommunen erweisen sich als 
wertvolle Partnerinnen der Mentoring-Gruppen. Sie 
helfen beispielsweise bei der Akquise von erforderli-
chen finanziellen Mitteln oder bei der Bereitstellung 
einer Wohnung. Es wäre vorteilhaft, wenn viele Kom-
munen das NesT-Programm befürworten würden und 
zu einer Unterstützung der Mentoring-Gruppen bereit 
wären. Neben Kommunen können auch Unternehmen, 
Verbände und Vereine, Bildungseinrichtungen und 
Stiftungen ein Interesse an dem Engagement im NesT-
Programm haben. Es sollte auch in Betracht gezogen 
werden, Partnerschaften mit potenziellen Wohnungs-
eigentümerinnen und -eigentümern, bspw. mit Woh-
nungsbaugesellschaften, zu schließen.

Die Evaluation zeigt, dass die Mehrheit der entstan-
denen Gruppen eine institutionelle Unterstützung 
benötigt hat, um sich am NesT-Programm beteili-
gen zu können. Im Evaluationszeitraum haben sich 
beispielsweise Kirchengemeinden als die wichtigste 
Stütze für die Mentoring-Gruppen erwiesen. Die we-
sentliche Rolle von institutionellen Akteurinnen und 
 Akteuren ist den Programmverantwortlichen bewusst. 
Die ZKS plant, die institutionellen  Beteiligungsformen 
am NesT-Programm weiter zu konkretisieren und 
 voranzutreiben. So sollen bspw. Firmen, Sportvereine, 
Migrantenselbstorganisationen und Wohnungsbauge-
sellschaften gezielt angesprochen und als Unterstüt-
zende der Mentoring-Gruppen gewonnen werden.

Darüber hinaus könnte es helfen, regionale Strate-
gien der Gewinnung von Mentorinnen und Mentoren 
zu erarbeiten. Die Förderung von gezielter regiona-
ler Entwicklung bedeutet nicht die Beschränkung des 

Programms auf diese Regionen, sondern eine Inten-
sivierung der NesT-Partnerschaften vor Ort. Ziel wäre 
es, regionale Cluster zu bilden und dort mithilfe der 
bestehenden Mentoring-Gruppen und der engagier-
ten institutionellen Akteurinnen und Akteure potenzi-
ell interessierte Ehrenamtliche anzusprechen. Je mehr 
Gruppen sich in einer Region engagieren und je besser 
vernetzt alle Programmbeteiligten aus der Region mit 
der Zivilgesellschaft sind, desto effektiver gelingt der 
Austausch an Wissen und guten Praktiken und desto 
einfacher ist es für neue Gruppen, am NesT-Programm 
teilzunehmen. Die ZKS könnte auf Grundlage ihrer bis-
herigen Erfahrungen im Pilotprogramm erste Modell-
kommunen für diesen regionalen Ansatz identifizieren 
und dort eine Vernetzung der Mentoring-Gruppen, un-
terstützenden Organisationen sowie der interessierten 
Zivilgesellschaft erproben.

13.2 Hürden der 
Programmteilnahme 
senken

Die Attraktivität des Programms für die Zivilgesell-
schaft kann gesteigert werden, indem Teilnahmehür-
den möglichst abgebaut werden. Die Bereitstellung 
einer Wohnung ist eine der großen Herausforderun-
gen für die angehenden Mentoring-Gruppen. Zu dem 
fast überall in Deutschland angespannten Wohnungs-
markt kommt erschwerend hinzu, dass den Mento-
ring-Gruppen zum Zeitpunkt der Wohnungssuche 
weder Informationen über die Geflüchteten noch 
über ihr Ankunftsdatum vorliegen. Wird eine Woh-
nung angemietet, geht die Wartezeit bis zur Ankunft 
der Geflüchteten mit einem kostenintensiven Woh-
nungsleerstand einher. Längere Wartezeiten können 
Mentoring-Gruppen dazu bewegen, die Sinnhaftigkeit 
des NesT-Programms zu hinterfragen und aus dem 
Programm auszusteigen. Vor diesem Hintergrund ist 
es von entscheidender Bedeutung, die ZKS stärker in 
die Unterstützung bei der Wohnungsbereitstellung 
einzubinden – etwa indem sie systematisch bei Kom-
munen und Wohnungsbaugesellschaften um Unter-
stützung des NesT-Programms wirbt – und den Woh-
nungsleerstand zu vermeiden.

Um die oben genannten Hürden zu senken, könnte die 
finanzielle Beteiligung von Mentoring-Gruppen am 
NesT-Programm überdacht werden. Die Programm-
anforderung, Geldmittel für die Finanzierung einer 
Wohnung aufzubringen, können häufig nur solche 
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Mentoring-Gruppen erfüllen, die finanzielle oder orga-
nisatorische Unterstützung durch Kirchen oder andere 
institutionelle Akteurinnen und Akteure in Anspruch 
nehmen können. Um den Zugang zum Programm zu 
vereinfachen, hat die Steuerungsgruppe ab dem 1. Juli 
2022 das Erfordernis einer finanziellen Unterstüt-
zung von 24 auf zwölf Monate reduziert. Zudem stel-
len einige Landeskirchen und Bistümer wie die Evan-
gelische Kirche von Westfalen, das Erzbistum Köln und 
das Erzbistum München und Freising Garantiefonds 
für Mentoring-Gruppen zur Verfügung. Die Evaluation 
verdeutlicht, dass sich diese Fonds als sehr effektiv er-
weisen, um Mentoring-Gruppen mit geringeren finan-
ziellen Mitteln für die Teilnahme am NesT-Programm 
zu motivieren. Um das Programm für weitere interes-
sierte Gruppen zu öffnen, würde es sich lohnen, die 
Möglichkeiten zur Gründung eines bundesweiten ge-
meinnützigen Fonds zu eruieren.

Ergänzend zur Absenkung der erforderlichen Finanz-
mittel, die bereits stattgefunden hat, sollte das Wis-
sen über erfolgreiche Strategien der Mittelakquise 
gesammelt und angehenden Mentoring-Gruppen zur 
Verfügung gestellt werden. So haben die im Evalua-
tionszeitraum befragten Gruppen gute  Erfahrungen 
mit diversen Fundraising-Aktionen, bspw. durch sog. 
Crowdfunding, und mit der Zusammenarbeit mit 
 regionalen Banken wie der Sparkasse oder lokalen 
 Rotary-Clubs gemacht. Diese erfolgsversprechenden 
Erfahrungen sollten von der ZKS gesammelt und für 
interessierte Gruppen aufbereitet werden.

Ein weitergehender Schritt wäre, den Zeitraum zur 
Übernahme der Nettokaltmiete nochmals zu verkür-
zen, sodass Mentoring-Gruppen ohne umfassende 
finanzielle Ressourcen ebenfalls an dem NesT-Pro-
gramm teilnehmen können. Die Aufgabe der Mento-
ring-Gruppen wäre dann schwerpunktmäßig die Suche 
nach einer passenden Wohnung, weniger ihre Finan-
zierung.49 Die finanzielle Beteiligung der Mentoring-
Gruppen könnte dann stärker solche Kosten umfas-
sen, die den Aufbau einer guten Beziehung zwischen 
Mentoring-Gruppen und Geflüchteten und die Integ-
ration vor Ort fördern. Neben den Kosten, die bei der 
Abholung der Geflüchteten entstehen, sind das etwa 
die Kosten für Dolmetschende, Auslagen für die ersten 
Tage nach der Ankunft und ggf. andere integrations-

49 Da Personen, die mit dem NesT-Programm einreisen, einen 
 Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 4 AufenthG erhalten, sind sie 
berechtigt, Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB II) oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
XII) zu beantragen. Zu diesen Leistungen gehören auch Zahlun-
gen für Unterkunftskosten und Grundsicherung, die Mietzah-
lungen inklusive Nebenkosten abdecken.

relevante Kosten, die staatlicherseits nicht übernom-
men werden können. Bei einem solchen Beteiligungs-
modell müssten die Programmverantwortlichen die 
erforderlichen Mindestsummen, die vorgehalten wer-
den sollen, und zulässige Ausgabezwecke definieren.

13.3 Programmqualität 
verbessern

Die Attraktivität eines staatlich-zivilgesellschaftlichen 
Aufnahmeprogramms wie NesT hängt wesentlich mit 
der Qualität der Programmumsetzung zusammen. 
Wenn die Mentoring-Gruppen sich gut vorbereitet 
fühlen, Prozesse effizient ablaufen und Geflüchtete 
eine bedarfsgerechte Unterstützung erhalten, erken-
nen alle Teilnehmenden einen großen Mehrwert in 
dem Programm. Denn es ermöglicht eine direkte Un-
terstützung im unmittelbaren Kontakt zu Geflüchte-
ten, fördert das Ehrenamt in einer Gruppe und eröffnet 
eine sofortige Integrationsperspektive für besonders 
schutzbedürftige Geflüchtete. Sind Mentoring-Grup-
pen von dem Programm überzeugt, werden sie sich 
auch künftig dafür engagieren und neue interessierte 
Gruppen zur Teilnahme motivieren. Vor diesem Hinter-
grund sollte die Qualität des Programms im Zentrum 
stehen und kontinuierlich verbessert werden.

Die Gesamtdauer von der Interessenbekundung einer 
potenziellen Mentoring-Gruppe bis zur Ankunft der 
Geflüchteten betrug im Evaluationszeitraum durch-
schnittlich 16 Monate. In dieser Phase würde eine Di-
gitalisierung der Kommunikation aller im Programm 
involvierten Akteurinnen und Akteure – der angehen-
den Mentoring-Gruppen, der ZKS sowie des BAMF – 
die Programmqualität erheblich steigern. Im Zeitraum 
der Evaluation erfolgte die Kommunikation per Tele-
fon, Post oder E-Mail. Personenbezogene und daten-
schutzsensible Unterlagen wurden per Post übermit-
telt. Die Entwicklung einer IT-basierten Plattform 
zur Beantragung einer Mentorenschaft, Bearbeitung 
der Mentoring-Anträge und Kommunikation der Pro-
grammteilnehmenden würde den Prozess der Gewin-
nung von Mentorinnen und Mentoren beschleunigen, 
da Dokumente schnell nachgereicht, Verfahrensstände 
übermittelt und gegenseitige Fragen beantwortet wer-
den könnten. Zudem würde eine solche Plattform die 
Transparenz der Kommunikation zwischen den Pro-
grammbeteiligten herstellen, was zu einer höheren 
Akzeptanz des NesT-Programms führen würde. Die 
programmverantwortlichen Stellen sollten zudem ent-
sprechend der zahlenmäßigen Entwicklung des NesT-
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Programms ausreichend mit Personal ausgestattet 
sein.

Basierend auf der digitalisierten Kommunikation 
und Fallbearbeitung kann ein systematisches Pro-
gramm-Monitoring aufgebaut werden. Dies würde 
eine  vorausschauende und evidenzbasierte Steuerung 
(Ahad et al., 2020; Beirens & Ahad, 2020) ermöglichen 
und so die Qualität des NesT-Programms steigern. 
Mit der Entscheidung zur Programmverstetigung hat 
die ZKS ab dem Jahr 2023 Umstrukturierungen vor-
genommen. So hat sie eine koordinierende Position 
eingeführt, die als Ansprechperson für die staatliche 
Programmsteuerungsgruppe fungieren soll. Darüber 
hinaus sind Monitoring-Gespräche mit den Mentoring-
Gruppen und Geflüchteten vorgesehen. Auch diese 
Maßnahmen wirken positiv auf die Qualität, da sie eine 
systematische Identifizierung potenzieller Problem-
fälle ermöglichen.

Für die Programmqualität sind zudem bedürfnisorien-
tierte Schulungsangebote für die Mentoring-Grup-
pen unabdingbar. Die verpflichtende Basisschulung ist 
eines der Elemente, die im NesT-Programm gut funk-
tionieren. Der Hauptkritikpunkt einiger Mentorinnen 
und Mentoren ist allerdings, dass nicht alle Informa-
tionen der Basisschulung zeitgerecht sind. Beispiels-
weise erhalten interessierte Gruppen in der Basis-
schulung Informationen, die erst nach der Ankunft 
der Geflüchteten relevant werden. Die Ankunft erfolgt 
zum Teil aber erst mehrere Monate nach der Schu-
lung. Vor diesem Hintergrund könnte es sinnvoll sein, 
die Basisschulung in zwei kürzere Pflichtschulungen 
zu unterteilen. Die erste Schulung würde sich auf die 
Teilnahmebedingungen am Programm, Motivationen 
und Erwartungen konzentrieren sowie den zeitlichen 
und finanziellen Aufwand für Mentorinnen und Men-
toren thematisieren. Die erste Schulung sollte dabei 
in der Phase der Gewinnung von Mentoring-Gruppen 
stattfinden. In einer zweiten Schulung, die kurz vor der 
Aufnahme der Geflüchteten angeboten werden sollte, 
würde man sich hingegen mit den konkreteren Fragen 
und Aufgaben beschäftigen, die die Unterstützung der 
Geflüchteten betreffen.

Neben der Vorbereitung der Mentoring-Gruppen ist 
eine durchdachte Zuordnung der Geflüchteten zu 
den Mentoring-Gruppen – das Matching –  wichtig 
für die Programmqualität. Ein durchdachtes  Matching 
garantiert, dass die Ressourcen und Fähigkeiten von 
Mentorinnen und Mentoren auf die Unterstützungs-
bedarfe der Geflüchteten abgestimmt sind. Das Mat-
ching für das NesT-Programm erfolgt aus dem Per-
sonenkontingent, das für die Aufnahme im Rahmen 

des deutschen Resettlement-Programms ausgewählt 
worden ist. In diesem Pool befinden sich somit nur 
Geflüchtete, welche die Resettlement-Kriterien, etwa 
das Kriterium der besonderen Schutzbedürftigkeit, 
erfüllen. Im Zeitraum der Evaluation war das Mat-
ching primär auf die Größe der bereitgestellten Woh-
nung ausgerichtet. Andere Passungskriterien kamen 
nur nachrangig zum Tragen. Es wäre empfehlenswert, 
ein Matching-Verfahren zu erproben, in dem andere 
Kriterien, etwa die Passung der Sprachkenntnisse von 
Mentoring-Gruppen und Geflüchteten, bestimmte Fa-
milienkonstellationen oder weitere besondere Unter-
stützungsbedarfe, zunächst Relevanz haben und erst in 
einem zweiten Schritt die Wohnungsgröße als ein Kri-
terium hinzukommt. Bei steigenden Zahlen der Men-
toring-Gruppen könnte über die Entwicklung eines 
computergestützten Matching-Verfahrens nachge-
dacht werden.

Kern des NesT-Programms ist die Beziehung zwischen 
den Mentoring-Gruppen und den Geflüchteten. Diese 
sollte auf einer wertschätzenden Kommunikation 
 basieren und eine für Geflüchtete leicht zugängliche 
Unterstützung entsprechend ihrer Bedarfe gewähr-
leisten. Um eine gute Beziehung aufzubauen, braucht 
man Vertrauen und Verständigung. Deshalb sollte 
die Passung der Sprachkenntnisse beim Matching 
eine größere Rolle spielen. Zudem sollte für die erste 
Phase nach der Ankunft der Einsatz von Dolmetschen-
den erwogen werden. Statt Dolmetschenden können 
auch interkulturelle Mediatorinnen und Mediatoren, 
die die Sprache der Geflüchteten sprechen, sehr hilf-
reich sein.50 Da die Beauftragung von Dolmetschenden 
einen zusätzlichen finanziellen Aufwand für Mentorin-
nen und Mentoren bedeuten würde, könnten die Men-
toring-Gruppen an einer anderen Stelle, bspw. beim 
Erfordernis der Bereitstellung der Nettokaltmiete, 
 weiter entlastet werden.

Geflüchtete, die am NesT-Programm teilnehmen, 
durchlaufen jeweils vor der Ausreise und während 
des Aufenthaltes in der Erstaufnahmeeinrichtung 
eine  Orientierungsschulung. Dennoch können sie sich 
häufig nicht vorstellen, was an ihrem neuen Wohn-
ort auf sie zukommt, oder sie entwickeln unrealis-
tische Erwartungen. Gleichzeitig wissen Mentorin-
nen und Mentoren bis zum Zeitpunkt ihrer Ankunft 
kaum etwas über die ihnen zugeordneten Geflüch-
teten. Vor diesem Hintergrund können sie sich in der 
Vorbereitung auf das Mentoring ausschließlich auf 

50 Im belgischen CSP-Programm werden ehemalige Geflüchtete 
als interkulturelle Mediatorinnen und Mediatoren eingesetzt 
(Agatiello & Hueck, 2022, S. 20).
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eigene Annahmen stützen. So gehen Mentorinnen 
und Mentoren häufig davon aus, dass sie Personen 
mit schwerwiegender Traumatisierung, einem hohen 
Grad an medizinischer oder psychischer Beeinträchti-
gung oder in einem Zustand materieller Not aufneh-
men werden. Dies ist aber nicht immer der Fall, da die 
durch den UNHCR festgelegten Kriterien der besonde-
ren Schutzbedürftigkeit nicht allein auf unmittelbare 
Notlagen abstellen. Zu Aufgenommenen im Resettle-
ment und im NesT-Programm können bspw. Personen 
gehören, die zwar keine akuten Traumata oder Ver-
elendung aufweisen, aber im Erstzufluchtsstaat keine 
rechtlichen oder tatsächlichen Perspektiven auf eine 
Eingliederung hatten. Wenn die Annahmen und Erwar-
tungen der Geflüchteten und der Mentoring-Gruppen 

deutlich auseinandergehen, ist der Aufbau einer ver-
trauensvollen Beziehung erschwert. Folglich wäre es 
wichtig, dass sich Geflüchtete und Mentoring-Grup-
pen möglichst früh kennenlernen, gegenseitig Fragen 
stellen und über den Ablauf des Mentorings austau-
schen können. Dies kann beispielsweise in einer Video-
konferenz vor der Ankunft in Deutschland geschehen.

Insgesamt zeigt die Evaluation, dass das staatlich-zi-
vilgesellschaftliche Aufnahmeprogramm von Geflüch-
teten „Neustart im Team“ eine wichtige Ergänzung für 
den Ausbau legaler Zugangswege zum Schutz von Ge-
flüchteten darstellt. Es muss dennoch qualitativ und 
zahlenmäßig weiterentwickelt werden, um sich in der 
deutschen Fluchtpolitik zu etablieren.
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